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Hochgeehrte Vetter! 

Unsere, im Druck vollendete Familiengeschichte Ihnen übergebend, 

halte ich es für nöthig, über die in derselben befolgte Ordnung, über 

die Einzelnheiten der Ausführung und die Erwägungen, die mich ge­

leitet, einige Bemerkungen voranzuschicken. Doch bevor ich hierzu schreite, 

lassen Sie mich Ihnen sagen, wie ich dazu gekommen bin dieses Werk 

zu verfassen, welcher Zweck mir dabei vorgeschwebt und welchen Nutzen 

ich mir von demselben verspreche. 

Ich war noch ein junger Gardeofficier, als ich beim Lesen von 

Rüssow's livländischer Chronik, die mir ein älterer und werther Lands­

mann in der Residenz anempfohlen, beim Jahre 1567 auf einen Ritt­

meister Johann Maydell von Wollust stieß. Den Namen unsrer Fa­

milie so früh in Druckschristen erwähnt und in die Geschichte unserer 

Heimath verflochten zu sehen, war mir eine ebenso erfreuliche, als über­

raschende Entdeckung, denn bis dahin wußte ich, wie wol die Meisten 

unter uns, nichts mehr aus der Geschichte unseres Geschlechts, als daß 

es von gutem, alten Adel und schon zu herrmeisterlichen Zeiten in Esth-

land ansässig gewesen sei, wie auch das Adelsattestat, welches mir nebst 

Stammtafel beim Eintritt in den Dienst mitgegeben worden, solches 

bezeugte. Durch diesen zufälligen Fund angeregt, ein Mehres aus der 

Vorzeit unsrer Familie zu erfahren, verschaffte ich mir noch andere alte 

Chroniken, begegnete in ihnen noch anderen Männern unseres Namens 

und fuhr nun fort mir nach und nach eine immer größere Anzahl, die 

Geschichte und Zustände unsrer Heimath behandelnder Werke anzuschaf­

fen und, mich mit diesem Gegenstande beschäftigend, dasjenige besonders 

aufzuzeichnen, was unsere Familie betraf. 

Nicht minder überraschend als die Erwähnung des Rittmeisters 

Johann Maydell in Rüssow's Chronik, war mir bald daraus die Exi­

stenz handschriftlicher, sowol von Moritz Wrangell, als von Friedrich 
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Toll zusammengestellter Nachrichten über unsre Familie, von denen ich 

bis dahin nichts erfahren. Durch diese werthvollen Sammlungen, die 

ich mir gelegentlich verschaffte, lernte ich zuerst die lange Reihe unsrer 

Vorfahren näher kennen und ward in die Geschichte unseres Geschlechts 

eingeführt. Je mehr ich aber in diesen Gegenstand eindrang, desto mehr 

erkannte ich auch die Mangelhaftigkeit und Kürze obiger Nachrichten, 

die in Betreff mancher Personen schon durch meine, aus Druckschriften 

geschöpften Notizen an Ausführlichkeit und Interesse bei weitem über­

troffen wurden. Mein Streben ging nun dahin, unsre Familiennach­

richten so viel als möglich aufzuklären und zu vervollständigen, und 

dieses führte mich wiederum zum Forschen und emsigen Suchen nach 
Familienurkunden und anderen zuverlässigen Quellen. 

Die erste, größere Sammlung dieser Art erhielt ich durch den, 

nun verstorbenen Ritterschaftsecretär Grafen Manteufel. Sie bestand aus 

40 Familiendocumenten, dem 15, 16 und 17-ten Jahrhunderte ange­

hörend und der alten Herküllschen Brieflade entnommen. Diese Samm­

lung wurde mir überlassen und der Grundstein zu meinem Familien­

archive. Keine meiner häufigen Urlaubsreisen in die Heimath ließ ich 

für das von mir verfolgte Ziel unbenutzt: die Briefladen mehrer Güter, 

welche unsre Familie besessen und noch besitzt, das Archiv des esthlän-

dischen Ritterhauses und des Oberlandgerichts, auch Bibliotheken, Fried­

höfe, alte Kirchen und Grabsteine — kurz Alles, wo ich einen Fund 

für meine Sammlung von Nachrichten zu thun hoffen durfte, durch­

suchte und durchstöberte ich auf's Emsigste, kehrte dafür aber jedes Mal 

mit neuer Beute aus der Provinz zurück. Außerdem verschaffte ich 

mir aus dem Stockholmer Ritterhause Abschriften aller dort befindlichen, 

sehr interessanten Nachrichten über unsere Familie, so wie des, vom 

Könige Karl XI ertheilten Freiherrnbriefes, ferner Abschriften aus dem 

ehemalig königlichen Archive in Warschau und die Dienstlisten unsrer 

Familienglieder aus den Archiven des Kriegsministeriums in Peters­

burg und Moskau. Mit in- und ausländischen Genealogen und mit 

vielen Familiengliedern in Briefwechsel tretend, suchte ich schließlich 

immer weiter und vollständiger mit allen Zweigen der Familie und 

mit den Lebensumständen der Personen bekannt zu werden. — Eine 

Menge erwünschter, zum Theil ganz neuer Nachrichten lieferten die ver­
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schiedenen, während der letzten 20 Jahre veröffentlichten Druckschriften 

aus dem Gebiete der Geschichte und Alterthumskunde unsrer Heimath, 

besonders Paucker's: „Die Herren von Lode" und „Die Landgüter Esth-

lands zur Zeit der Schweden-Herrschaft", vor Allem aber die werth­

volle „C'sth- und Livländische Brieflade von Bunge und Toll" Auch 

scheute ich weder Kosten, noch Mühe neben der genealogischen auch meine 

historische Sammlung durch die neuesten, wie durch ältere und seltene 

Werke zu erweitern, und während ich das Familienarchiv bis auf 400 

Nummern brachte, wuchs meine historische Sammlung zu einer an­

sehnlichen Bibliothek vaterländischer Schriften heran, ohne deren Kennt-

niß und Mithülfe die Geschichte unsrer alten Adelsgeschlechter, die mit 

der Landesgeschichte so eng verknüpft ist, nicht gut dargestellt werden kann. 

Meinem Wunsche, die Geschichte unsrer Familie, die ich aus dem 

angehäuften, reichen Materials nun gründlich und ausführlich kennen 

gelernt hatte, der gewonnenen Einsicht gemäß selbst zu bearbeiten und 

vollständig niederzuschreiben, konnte ich erst zu Ende des Jahres 1863 

mit Muße nachkommen, als nach meiner letzten Beförderung die freiere 

Stellung im Dienste mir mehr Zeit zu eignen Beschäftigungen gönnte, 

und alsobald ging ich an die Ausführung dieses lange gehegten Vor­

habens, an der ich darauf während 4 Jahren gearbeitet. 

Die Hauptbedingungen einer guten Familiengeschichte: Wahrhaf­

tigkeit, Begründung durch Urkunden und zuverlässige Quellen, Unter­

lassung jeglicher Phantasie und unnützer Ausschmückung, habe ich ge­

wissenhaft zu erfüllen gesucht. Die Nachrichten von den einzelnen Per­

sonen, ihrem Wirken und ihren Lebensumständen habe ich so vollstän­

dig, als möglich, gegeben, wo es anging, in Verbindung mit der Landes­

geschichte und mit den Kriegsereignissen, an denen sie Theil genommen, 

auch Familiensagen und Überlieferungen, so wie geschichtliche Notizen 

über einige Familiengüter, so weit mir solche bekannt geworden, ein­

geflochten, um so dem Leser ein ebenso vollständiges, als treues, sein In­

teresse sür den Gegenstand in Anspruch nehmendes Lebensbild zu bieten. 

Wol hätte ich zur Bearbeitung des Stoffes eine gewandtere Feder ge­

wünscht, wol könnten bei weiteren Veröffentlichungen aus den alten Ar­

chiven und aus der Vorzeit unsrer Heimath manche Lücken, die sich 

in dem älteren Theile unsrer Familiengeschichte finden, ausgefüllt, einige 
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Auffassungen vielleicht berichtigt werden. Doch nicht sowol eine ge­

wandte Feder, als gründliche, umfassende Kenntniß des Gegenstandes, 

und vor Allem Interesse und Liebe für die Sache selbst sind dazu er­

forderlich, um alle Schwierigkeiten einer solchen Aufgabe zu überwinden, 

alle Opser an Zeit und Mühe darzubringen. Auch ist die theilweise 

UnVollständigkeit einer solchen Arbeit so sehr in der Natur des Gegen­

standes begründet, daß sie kein Grund sein kann, die Kenntnißnahme 

des Ermittelten der Familie noch weiter vorzuenthalten. Die sich mir 

darbietende Zeit und Gelegenheit den Druck der Arbeit selbst zu leiten, 

bewogen mich, ohne Verzug die letzte Hand an's Werk zu legen, wobei 

Ihre freundliche Bereitwilligkeit, den Druck zu einer Angelegenheit der 

Familie zu machen, mir die Ausführung erleichtert hat. 

Der Zweck meiner Arbeit besteht zunächst darin, daß die von mir, 

durch 23jähriges Forschen auf dem Gebiete unsrer Familiengeschichte 

erworbene Kenntniß nicht mit mir untergehe, sondern ein Gemeingut 

der Familie bleibe und jedem Gliede derselben zugänglich werde ohne 

den langen, beschwerlichen Weg, den ich zurückzulegen hatte. Solche 

Kenntniß steht dem Adel, der eine historische Vorzeit hat, wohl an und 

gehört, möchte ich sagen, zu den Verpflichtungen, die er mit den an­

geerbten Vorzügen überkommen und die in dem bekannten „vodlesLö 

odliZs" kurz und treffend zusammengefaßt sind. Die Familiengeschichte 
soll den Sinn für diese Kenntniß wecken und anregen, das Interesse 

dafür nähren und befriedigen. Sie soll bei der Jugend den Werth des 

Namens und die Stellung, die dieser ihr im Staate und in der Ge­

sellschaft giebt, zu richtigem Bewußsein bringen; nicht Hochmuth und 

Uebermuth erzeugen, sondern dazu anspornen den unbescholtenen Namen, 

bisweilen das einzige Vermächtniß der Eltern, rein zu bewahren, ihm 

durch Ehrenhaftigkeit, Bildung und Tüchtigkeit Anerkennung zu ver­

schaffen und ihn in treuer Hingebung an Herrscher und Vaterland, der 

Vorfahren würdig zu führen. Sie möge in den Familiengliedern Ach­

tung und Liebe zu ihrem Geschlechte begründen; in Denjenigen, die in 

unserem weiten Vaterlande, fern von der Heimath und den Stamm­

verwandten ihren Lebensberuf gefunden, das Interesse für ihr Geschlecht 

rege erhalten und verhüten daß sie der Familie entfremden. Sie möge 

dazu beitragen, in Allen den Familiensinn, das Band, das uns als 
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Glieder eines Stammes verknüpft, zu stärken und zu erhalten, und uns, 

durch Einigung, Halt und Kraft geben das Wohl des Ganzen und des 

Einzelnen zu fördern. Welche Früchte solcher Sinn in unsrer Familie 

seit Kurzem schon getragen, ist Ihnen bekannt; das Capitel von den 

Familieninstitutionen S. 38 bis 55, so wie S. 301, 343 und 465 geben 

davon Zeugniß. Und solche Einigung, solcher Sinn thun Noth in 

einem Geschlechte, das sich so stark ausgebreitet, wie das unsere. 

Das ist der Zweck der Familiengeschichte, dieses historischen Bo­

dens unsrer Familiengenossenschaft, das der Nutzen, den sie zu bringen 

die Aufgabe hat. Möge sie diese Aufgabe an uns und unseren Nach­

kommen erfüllen, und solches der schöne Lohn meiner Mühe sein! 

Ich gehe nun auf die Art über, nach welcher ich dieses Werk zu­
sammengestellt habe, und muß dabei bemerken, daß wenn auch Männer, 

wie Hoffmann, Vegesack, Brotze, Bergmann, Gadebusch, schließlich Ba­

ron Wrangell, Toll und Klopmann, Nachrichten über unsere Adels­

geschlechter gesammelt und zusammengestellt, der fleißige Hupel auch durch 

den Druck veröffentlicht hat, und in einigen Familien vollständigere 

Aufzeichnungen dieser Art vorhanden sein können, — so ist doch eine 

umständliche Familiengeschichte bei uns im Druck noch nicht erschienen. 

Ich habe daher bei der Bearbeitung und beim Ordnen des Stoffes 

mich nicht nach einem Vorbilde richten können, sondern diejenige Fassung 

gewählt, die mir am zweckdienlichsten erschien. 

Das Werk zerfällt in zwei Theile: einen allgemeinen und einen 

besonderen. Der erste enthält die, das Geschlecht insgesammt betreffen­

den Nachrichten und beginnt mit einer Untersuchung des Ursprungs der 

Familie, welcher bis hierzu nicht aufgeklärt worden und dessen Erfor­

schung das Resultat eigner Studien ist. Der zweite Theil enthält die 

ausführlichen Nachrichten über die Häuser und einzelnen Glieder der 

Familie, mit den entsprechenden Stammtafeln am Ende der Abschnitte. 

Den Schluß bilden einige übersichtliche Zusammenstellungen, welche für 

den Leser von Interesse sein werden. 
Die Familienglieder sind mit Nummern, von 1 bis 487, und 

diejenigen Glieder, deren Verwandtschaftsverhältniß zu den bekannten 

Familienzweigen nicht hat ermittelt werden können, mit römischen Zahlen 
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von I bis I^X bezeichnet. Damit der Leser sich leichter zurechtfinden 
könne, ist im Texte: beim Beginn einer Generation die Nummer der­

selben, vom Stammvater Hermann des Wrederchagen-Tocknmbeckschen 

Zweiges an gerechnet, jedes Mal am Rande angemerkt; der Familien­

name, wenn nicht mehre Geschwister Maydell auf einander folgen, voll 

ausgeschrieben, im letzteren Falle bei den nachfolgenden Geschwistern 

durch den Anfangsbuchstaben M. ersetzt; wo in demselben Abschnitte ein 

Haus endet und ein neues beginnt, ist solches durch einen Absatz und 

Querstrich angedeutet. Die Namen der minderjährig Verstorbenen sind 

zum Unterschiede von den Uebrigen nicht mit fetter, sondern mit ge­

wöhnlicher Sperrschrift gedruckt, in den Tafeln, die sonst zu lang ge­

worden wären, ganz weggelassen und blos ihre Nummern, mit einem 

Kreuze drunter, hingesetzt. Bei jedem Familiengliede ist der Vater 

(außer, wenn er nicht hat ermittelt werden können) angegeben, in der 

12-ten und 13-ten Generation aber der Name des Vaters seinen Kin­

dern in besonderer Zeile und Schrift vorangestellt, um bei mehren Kin­

dern, von denen, bei ihrer Jugend noch wenig zu sagen ist, die häufige 

Wiederholung des Vaternamens zu vermeiden. Da die Familie fast 

durchgängig zur evangelisch lutherischen Kirche gehört, so ist die Con-

fession nur bei den wenigen Gliedern angegeben, die einem anderen 

Glaubensbekenntnisse angehören. 

Der freiherrliche Titel ist ausschließlich denjenigen Familiengliedern 

beigelegt worden, zu oder vor deren Lebenszeit die Bestätigung dessel­

ben erfolgt ist, und das Prädicat „von" nur bei denjenigen gebraucht 

worden, deren Name in Documenten und Druckschriften also geschrieben 

worden ist. Hinsichtlich dieses Prädicats, das seit den ältesten herr­

meisterlichen Zeiten einige unsrer Adelsgeschlechter geführt, die meisten 

nicht geführt haben, ist zu bemerken, daß für die Verbreitung desselben 

in unsrer Heimath, nach dem Vorbilde Deutschlands, die Zeit der Ver­

einigung mit Schweden, wo dieses Prädicat nicht üblich ist, nicht gün­

stig sein konnte, und daß der Gebrauch desselben unter dem liv- und 

esthländischen Adel, wie auch in unserer Familie, erst seit der Vereini­

gung der Provinzen mit Rußland, in dem herzoglichen Kurland aber 

schon srüher allgemein geworden ist. 

Die Schilderung der Lebensumstände ist bei einigen Personen 
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reichhaltiger, bei anderen dürftiger ausgefallen, je nach dem Materiale, 

das mir zu Gebote gestanden oder von den Familiengliedern selbst zu­

gestellt worden ist. Sie geht meist bis znm Jahre 1868, und ein be­

sonderer Nachtrag enthält die neuesten Veränderungen. Am umfang­

reichsten sind die Schilderungen der Feldzüge, die aus den Dienstlisten 

entnommen und, wo es anging, aus anderen authentischen Quellen ver­

vollständigt sind. Sollten sie jetzt Einigen zn ausführlich erscheinen, 

so wird dagegen den kommenden Generationen die Bewahrung dieser 

Details aus dem Leben ihrer Altvordern von desto größerem Werthe 

sein. Charakterschilderungen habe ich, selbstverständlich, mir nur von 

Verstorbenen erlaubt, der Vollständigkeit halber aber nicht unterlassen 

mögen, auch von den Lebenden umständliche Nachrichten zu geben, dabei 

auch ihrer Vermögensverhältnisse durch Mittheilung der bezüglichen 

Erbtheilungstransacte, Güterkäufe und Verkäufe, zu erwähnen. Es eig­

net sich daher die, mit Seite 275 beginnende, neuere Geschichte des 

Geschlechts weniger zur Kenntnißnahme seitens des Publieums, und da 

dieses für ein solches Werk, das für Genealogen allerdings von Werthe 

sein kann, sich nicht interessiren dürfte, so ist es nur für die Familie 
und in 300 Exemplaren gedruckt worden. 

Die Führung der Ahnentafeln, die in früheren Zeiten üblich und 

zum Beweise rein adeliger Abstammung von Wichtigkeit war, ist seit 

einiger Zeit bei uns außer Gebrauch gekommen. Diejenigen Tafeln, 

die ich vorgefunden, sind um ihres Interesses willen und da ihre Be­

wahrung zur Familiengeschichte gehört, mit möglichster Erweiterung am 

Schlüsse des Werkes aufgenommen. Um jedoch die Fortführung der 

Ahnenverzeichnisse für jedes Haus, bis auf die Gegenwart, zu erleich­

tern. sind im Texte bei den Frauen stets deren Eltern, bisweilen auch 

die Großeltern angegeben. 

Damit eine Familiengeschichte die gehörige Kritik bestehen und 

jetzige, wie künftige Forscher sich selbst von den angeführten Thatsachen 

überzeugen können, ist's nicht nur erforderlich, daß sie auf Urkunden und 

zuverlässige Quellen gegründet, sondern daß diese auch angegeben seien. 

Als Randbemerkungen zum Texte, oder unter der Seite verzeichnet, ma­

chen solche Citate, besonders wenn sie zahlreich sind, die Schrift bunt und 

können sür den Leser oft störend werden. Sie sind daher am Ende 
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des Buches in einem besonderen Abschnitte „Belege und Anmerkungen" 

unter sortlaufenden, im Texte angemerkten Nummern beigefügt. Um die 

Zahl derselben, wie die öftere Wiederholung der nämlichen Citate bei 

ein und derselben Person zu vermeiden, sind bei seder Person alle auf 

sie bezüglichen Quellen unter einer Nummer zusammengefaßt. Dem sach­

kundigen Forscher wird die, für eine bestimmte Thatsache gewünschte 

Quellenangabe herauszufinden, nicht schwer fallen. Zugleich sind die, 

für die ältere Zeit nothwendig gewordene Sichtung und Kritik des 

Stoffes, nebst den erforderlichen Anmerkungen in denselben Abschnitt 

versetzt, so daß der Text blos die Ergebnisse derselben, ohne störende 

Auseinandersetzungen enthält. Die im Eommentar kurz angedeuteten 

Quellen sind in einem besonderen, hieraus folgenden Verzeichnisse ge­

nauer angegeben. 

Zum leichteren Ausfinden der Personen und Landgüter, wie auch 

zum Nachforschen über die Identität und Hingehörigkeit einiger gleich­

namigen Zeitgenossen der Vorzeit, sind dem Buche ein Personen- und 

ein Ortsregister beigegeben. Ersteres enthält nur Glieder der Familie 

von Maydell, ihre Frauen und diejenigen Personen, die eine Maydell 

geheirathet; letzteres nur diejenigen Landgüter und Grundstücke, welche 

im Besitze der Familie gewesen. Eine größere Ausdehnung der Register, 

wie sie bei einem Sammelwerke allgemeinen Interesses erforderlich ist, 

war durch die spezielle Bestimmung des Buches für die Familie, nicht 

geboten. 

Ihnen, geehrte Vetter, die mir die erbetenen Notizen zugestellt, 

sage ich hiermit meinen verbindlichsten Dank, so wie auch Denjenigen, 

die so gefällig gewesen sind, mir die Urkunden aus den Briesladen der 

Güter Putkas, Tatters, Kurro und Kirrimäggi und aus dem deutschen 

Zweige zu überlassen. Damit es auch in Zukunft im Familienarchive 

an solchen Nachrichten nicht fehle, zur einstigen Fortsetzung dieses Werks, 

erneuere ich die Bitte, mir auch fernerhin die Veränderungen in der 

Familie mitzutheilen, und die in den Briefladen noch vorhandenen Ur­

kunden und Familiendocumente älterer, wie neuerer Zeit, vertrauensvoll 

meinem Archive zu übergeben, wodurch so Manches der Vergessenheit, 

wie dem Untergange entzogen werden dürfte. 
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Mit dem alten Chronisten Russow fing ich meine heimathlichen 

Geschichtsstudien an; mit den Worten, die sich aus dem Titelblatte seines 

Werkes befinden: 
„Nütz und angenehm zu lesen, 

„Kurz und glaubwürdig beschrieben", 

will ich dieses Vorwort schließen, um Sie in die Geschichte und Ge­

schicke unseres altadeligen Geschlechts einzuführen. 

Hochachtungsvoll 

Ihr ergebener 

Garon Karl von Maydell. 

Helsingsors den 21 Aprill >868. 
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Allgemeine Nachrichten über das srcherrliche 
Geschlecht von Maydell. 

1. Untersuchung über den Ursprung des Geschlechts. 

Ob einem alten Buche 

Bring ich die Stunden hin; 

Doch fürchte nicht, ich suche 

Mir trockne Blüthen drin! 

Durch seine Zeilen windet 

Ein grüner Pfad sich weit, 

Die Gegenwart verschwindet 

Vor der Vergangenheit. 

Uhland. 

Die Nachrichten, welche man in den bis hierzu erschienenen Adels­

geschichten über den Ursprung dieses altadeligen Geschlechts und sein 

erstes Auftreten findet, sind äußerst mangelhaft. Einer der ältesten 

Schriftsteller deutscher Adelsgeschichte, Gauhe, nennt in seinem 1717 er­

schienenen Genealogisch-Historischen Adelslexicon des heiligen Römischen 

Reichs, die Maydell — „eine alte, vornehme, adelige, nunmehr sreiherr-

liche Familie in Livland und Kurland, so vortreffliche Leute hervorge­

bracht." Ob deren Stammvater derjenige Maydelo gewesen, dessen Va­

ter Tirsko, laut Hartknoch's Preußischer Historie, als Befehlshaber der heid­

nischen Preußen im Jahre 1255 die Festung Melau, nach Annahme des 
christlichen Glaubens, dem Orden übergab, läßt er dahingestellt sein. — 
Der Freiherr von Krohne meldet in seinem in den Jahren 1774 bis 

76 erschienenen Allgemeinen deutschen Adelslexicon: „Gleichwie der liv­

ländische Adel größtenteils aus lauter alten guten Geschlechtern, welche 
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aus Deutschland dahin gekommen sind, besteht, also gilt dieses auch 

in Ansehung des Maydellschen Geschlechts. Einige halten dafür, daß 

ein heidnischer Preuße, Namens Maydell, welcher den christlichen Glau­

ben angenommen, ihr Stammvater sei; es kann aber wohl sein, daß 

ihr Eintritt in den Schwertritter-Orden zu ihrer Niederlassung in Esth­

land Gelegenheit«-gegeben." — Stiernmann behilft sich in seiner Ma­

trikel des schwedischen Reichsadels Th. II. S. 133 mit der Nachricht, 
daß die von Maydell seit vielen Hundert Jahren in Polen, Littauen, 

Kurland, Livland und Esthland blühen. 
Hupel spricht in seinen Nordischen Miscellaneen Stück 18 S. 

209, nachdem er Gauhe's Angaben citirt, die Vermnthung aus, daß 

die in Livland und Esthland gelegenen Güter, welche theils im Deut­

schen, theils im Esthnischen den Namen Maydell führen, wegen eines 

ehemaligen Besitzes nach diesem Geschlechte benannt worden find, und 

erwähnt noch daß ein Ort in Mähren im Prerauer Kreise auf die­

sen Namen anzuspielen scheint, nämlich Maydelberg, ein Bergschloß, 
Dorf und Comthurei des Deutschen Ordens (Hübner's allgemeine Geo­

graphie Th. 3, S. 90). Die Frage über den Ursprung dieses Geschlechts 

läßt auch Hupel unentschieden, und sagt sie müße natürlicher Weise der 

Familie selbst zur Erörterung überlassen werden. Ein Ausspruch, dem 

man vollkommen beistimmen muß, und zu dessen Ausführung die vie­

len in jüngster Zeit veröffentlichten Schriften und Urkunden aus dem 

Gebiete der Geschichte der Ostseeprovinzen, mit Berücksichtigung der 

Familientraditionen, höchst schätzbare Mittel an die Hand geben. 

Was endlich die Sammlung adelsgeschichtlicher Notizen des Frei­

herrn Moritz von Wrangell anbelangt, so findet sich in derselben nur 
die Bemerkung, daß laut Nachrichten aus Esthland die Maydell viel­

leicht aus dem Hannöverschen herstammen, da sie drei Fische im Wap­

pen führen, und eine Gattung Fische im Hannöverschen Maidel ge­
nannt wird. 

Befragt man zuvörderst die in der Familie über diesen Gegen­
stand waltenden Sagen, so lassen sich deren zwei anführen. 

Die eine, welche mit dem von Gauhe und Krohne über den Ur­

sprung dieses Geschlechts Erwähnten zusammentrifft, lautet wie folgt. 
Im Jahre 1255 vertheidigten die heidnischen Preußen unter ibrem 
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Anführer Tirsko und feinem Sohne Maydelo, Beide als tapfere Kriegs­

männer bekannt, ihre Burg Melau gegen die deutschen Ordens-Ritter. 

Der Uebermacht und höhern Kriegskunst der deutschen Ritter gegenüber 

sahen sie indeß bald ein, daß ihr Widerstand nicht von Dauer sein könne, 

nahmen den christlichen Glauben an und übergaben zugleich die Burg 

Melau mit dem Gebiete Wohusdors dem Orden. Jh« Taufe, in Ge­

genwart des damaligen Landmeisters des Deutschen Ordens in Preußen, 

Burchard von Hornhausen, und vieler mannhafter Ritter vollzogen, soll 

am 7-ten Sonntage nach Trinitatis stattgefunden haben, an welchem der 

Sonntagstext die wunderbare Speisung von 4000 Menschen durch un-

sern Erlöser, mit sieben Brodten und einigen Fischen, verkündigt. Als 

bleibendes Denkmal an diesen für ihn hoch wichtigen Tag, soll nun 

Maydelo, der diesen Namen beibehielt, ihn auf seine Nachkommen über­

trug und somit der Stammvater des Geschlechts Maydell wurde, sieben 

Brodte und drei Fische als Zeichen in seinen Waffenschild aufgenom­

men haben, wie denn auch noch heut zu Tage die Familie von May­

dell diese Zeichen in ihrem Wappen führt. 

Diese Sage stimmt allerdings mit einer geschichtlichen Thatsache, 

doch ist es auch möglich daß letztere in späteren Zeiten Veranlassung 
zum Entstehen der Sage gegeben habe. Was aber die sieben goldenen 

kugelförmigen Zeichen im Wappen anbelangt, so werden sie von der 

Familie, laut Tradition, als Brodte und nicht als Kugeln oder Byzan­

tiner (Münzen) angesehen. 

Es dürfte wohl von Interesse sein noch die geschichtliche Begeben­

heit selbst, auf welche sich obige Sage gründet, zu vernehmen, wie sie 

in Hartkuoch's Preußischer Historie (Frankfurt und Leipzig 1684) im 

2-ten Theile verzeichnet steht*). Seite 287 heißt es: „Als nun Sam-
„land unter die Bothmäßigkeit des Ordens gebracht worden, begnnten 

„die übrigen Preussischen Völker, als die Nadrauen, Schlavonier und 

„Sudauer, auffzuwachen, und weil sie ihnen leicht die Rechnung machen 
„konnten, es würde itzo die Reyge an sie kommen seyn, wollten sie 

„demselben vorkommen. Fielen also in Samland ein, brandten alles 

„weg, was ihnen vorkam, und giengen mit grosser Beute zurück. Weil 

*) Auf Grundlage von Duisburgs Preußischer Chronik. Kap. 72 u. 73. 
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„sie aber wußten, daß es damit nicht ausgerichtet wäre, haben sie an 

„einem bequemen Ort, wo der Fluß Alle in den Pregel Met. die Fe­
stung Melau erbauet, und sie einem vornehmen Mann, Nahmens 

„Tirflo, übergeben. Aber dieser, weil er gesehen, das es kein Bestand 

„haben würde, hat sich mit seinem Sohne Maydelo dem Orden nach 

„Annehmung deß Christlichen Glaubens ergeben, auch denselben wider an­

dere Nadrauische Festungen angeführt, so daß in kurtzer Zeit Burch-

„hart von Hornhausen sich dieser Schlösser, Capostete und Ochtolite, und 

„des gantzen Nadrauischen Gebietes Bohnsdorfs, wie auch anderer Land­

schaften in Nadrauen, bemächtiget." 
Ferner heißt es Seite 396: „Nach dem Königsbergischen Schloß 

„ist bald das Schloß Melau gebauet worden. Dann als Ottocarus 

„der König in Böhmen Anno 1254 die Samländer bezwungen und zu 

„dem Christlichen Glauben bekehret hatte, wollten solches die Nadrauer, 

„Schalavonier und Sudauen an dem Teutschen Orden und auch an 

„den Samen oder Samländern selbst rächen. Kamen derowegen mit 

„grosser Heereskrafft auff Samland, verheereten und verstöreten alles, 

„was ihnen vorkam, und damit sie solches auch hinfüro desto süglicher 
„thun könten, baueten sie im Rückzüge An. 1255 die Vestung Melau, 

„an einem recht bequemen Orte, wo die Alle sich in den Pregel stürtzet, 

„und setzten zum Commendanten darinnen einen Prenssen mit Nahmen 

„Tirsto. Aber derselbe ward bald hernach ein Christ, und übergab 

„das Schloß dem Orden. Jetziger Zeit ist kein Merckzeichen vorhanden, 

„wo das Schloß vorhin gestanden, wie man dann auch nicht findet, 

„wann selbiges zerstöret seyn mag. Ja man kann darzu nicht wissen, 

„wann die Stadt Melau, die noch itziger Zeit stehet, erstlich angeleget 

„sey; scheinet also, daß schon zu der alten Preussen Zeiten daselbst et-

„was muß gewesen seyn, welches hernach der Orden allmählig und also 
„nnvermerckt erweitert, und endlich zu einer Stadt gemacht." 

Die andere Sage ist, wie es scheint, erst in neuerer Zeit in 
Esthland wieder bekannt geworden, und zwar durch den Prinzen Paul 
Friedrich August von Holstein-Oldenburg, der in den Jahren 1814 bis 
16 Kriegsgouverneur von Reval und Generalgouverneur von Esth­
land war. Der Mannrichter Baron K. G. von Maydell auf Kurro 
berichtet diese Sage also von dem Prinzen vernommen zu haben: 
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Der deutsche Kaiser Heinrich I, seiner Vorliebe wegen sür die 

Jagd der Vogler genannt, welcher von 919 bis 936 regierte und der 

Begründer des deutschen Ritterthums war, sei eines Tages, ermüdet 

von der Jagd, in eine Burg seines ritterlichen Vasallen eingekehrt, der 

zur Erfrischung seines kaiserlichen Gastes ihm nur eine Speise Fische, 
Maidel genannt, und Gerstenbrodte habe vorsetzen können. Doch in 

Gemäßheit des Sprüchworts, daß der Hunger der beste Koch sei, habe 

dieses frugale Mahl dem durch die Strapazen der Jagd erschöpften 

Kaiser so wohl gemundet, die treuherzige Ausnahme ihn auch so guten, 

fröhlichen Mnthes gestimmt, daß er dem Burgherrn gehießen, die Fische 

und Brodte von nun an in seinem Waffenschilde zu führen. So sei 

der Name Maydell und das Wappen dieses Geschlechts entstanden, jener 
Burgherr aber der Stammvater derer von Maydell geworden. 

Diese Sage mag in älteren Zeiten auch in Esthland bekannt ge­

wesen, später aber in Vergessenheit gerathen sein, während sie, mit dem 

um die Mitte des 17-ten Jahrhunderts aus Esthland ins Hannoversche 

übergesiedelten Zweige der Familie, auf heimischen Boden znrückver-

pflantzt und von diesem getragen, sich dort erhielt und auch zur Kennt-

niß des oben genannten Prinzen gelangt ist. — Von dem Prinzen ist 

übrigens bekannt, daß er ein seltenes Interesse für Familien-Geschichten 

und Überlieferungen hatte, wie denn auch der Freyherr vom Stein 

ihm das Zeugniß großer Bewandertheit in der deutschen Reichshistorie 

und Fürstengeschichte giebt. 
Das Gebiet der Sage verlassend und den positiven Boden der 

Urkunden betretend, begegnet man, nach Angabe der zu Eingang Die­

ses erwähnten Schriftsteller, dem Geschlechtsnamen Maydell zuerst in 

Liv- und Esthland in den Jahren 1482 und 1488. Neueren Forschun­

gen und Werken zufolge kommt dieser Name aber schon gegen 100 

Jahre früher vor. Denn in einer Urkunde vom I. 1389 wird Hinrik 

Maydel, Henneke's Sohn, und in einer anderen vom I. 1410 Hans 

Maydel, Bertold's Sohn, genannt, Beide als Besitzer von Land­

gütern in Wierland, dem östlichen Theile Esthlands. Daß diese beiden 

Männer im 14-ten Jahrhunderte nicht die Einzigen ihres Geschlechts in 

diesen Ländern gewesen seien, ist kaum zu bezweifeln, abgesehen davon 

daß beide ihrem Taufnamen den ihres Vaters hinzufügten, was auch 
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zum Unterschiede von anderen gleichnamigen Familiengliedern geschah. 
Daß sie nicht Brüder waren, sondern Söhne verschiedener Väter, und 

auch die Namen dieser genannt werden, läßt hingegen auf eine der­

zeitig schon größere Verzweigung ihres Geschlechts in diesen Ländern 

schließen., und zugleich annehmen, daß wenigstens ihre Väter schon dort 

gelebt haben. Hinsichtlich Hinrik Maydel's, Henneke's Sohn, bezeugt 

solches offenbar eine Urkunde vom I. 1391, in welcher ausdrücklich ge­

sagt ist daß Hinrik's Eltern das Dorf Kavell in Wierland von Alters 

her besessen haben. Man kann daher auf Grund obiger Urkunden mit 

Gewißheit feststellen, daß das Geschlecht von Maydell schon um die 
Hälfte des 14-ten Jahrhunderts, wenn nicht noch früher, in diesen Län­

dern gelebt habe. 
Dem Namen Maydell, als Gutsnamen, begegnet man indeß noch 

weit früher. Schon in der ersten, in dem leider LsusuZ Vavias ent­

haltenen, Landrolle Harrien's und Wierland's, deren Anfertigung, laut H. 

von Brevern's umständlicher Erörterung, in die Jahre 1239 bis 40 

der Regierung des Dänenkönigs Waldemar II zu setzen ist, findet man 

zwei Besitzungen Namens in Wierland. Die eine, im Kirch­

spiele Luggenhusen gelegen, führt noch heut zu Tage im Deutschen, 

wol als im Esthnischen, den Namen Maydel; die andere, im Kirch­
spiele Halljall verzeichnet, kommt in Urkunden vom I. 1499 und 1548 

nur noch als ein zum Hose Jttfer gehöriges Dorf vor, welches später 

verschwunden, jetzt nicht mehr zu finden ist. 
Die Gleichnamigkeit der Familie mit den erwähnten Gütern kann 

zweifellos nicht als eine zufällige Erscheinung betrachtet werden, sondern 

nur als eine Wechselwirkung beider auf einander. Ist doch gerade Wier­

land als die Wiege dieses Geschlechts in den baltischen Ländern anzu-

sehn, wo der Geschlechtsname Maydell bis zum 15-ten Jahrhundert aus­

schließlich vorkommt. Es sind somit in Bezug hierauf nur folgende 

zwei Aufstellungen zulässig: entweder ist der Name deutschen Ur­

sprungs, von der Familie schon bei ihrer Ankunft in Esth­
land geführt und gleich anderen Geschlechtsnamen auf ihre 
Besitzungen übertragen worden — oder der Name ist esth­

nischen Ursprungs und von der Familie erst in Esthland in 
Folge Besitzes dieser Güter angenommen worden. Für beide 
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Arten solcher Übertragungen von Namen liefert Esthland im 13-ten 

und 14-ten Jahrhunderte viele Beispiele, wie in Paucker's und Bre-

vern's Bearbeitung des silier Lensus und in Bunge's Urkun-

denbuch (Bd. 2 Vorrede) näher zu ersehen ist. 

Die eben genannten Schriftsteller neigen sich in Betreff des Ge­

schlechts Maydell, wenn auch nicht entschieden, zu letzterer Aufstellung, 
nämlich daß die Familie den Namen von den Gütern angenommen, 

und haben sich zu solcher Ansicht dadurch verleiten lassen daß die bei­
den Güter, zufolge der dänischen Landrolle, nicht den Maydell ange­

hörten, sondern das erste dem Dominus Saxo, das andere einem Jo­

hannes Cocus, und daß das Geschlecht Maydell überhaupt bis zum I. 

1389 urkundlich nicht erwähnt wird. Dringt man indeß tiefer in diese 

Frage ein, sie von verschiedenen Seiten beleuchtend, widmet man ihr das 

Interesse und die alle einschlägigen Umstände berücksichtigende Aufmerk­

samkeit, wie man sie wol von dem Familienhistoriker aus seinem eng 

begrentzen Felde, nicht aber von dem ein weit umfassendes Thema be­

arbeitenden Geschichtsforscher berechtigt ist zu erwarten, — so wird man 

sich für die erste jener beiden Aufstellungen entscheiden müssen. 
Was zuvörderst die Benennung Maydell, im Esthnischen Maidla, 

anbelangt, so hat sie in der Volkssprache durchaus keine Bedeutung, ja 

läßt sich nicht einmal annäherungsweise ableiten, deutet somit nicht 

aus esthnischen Ursprung. Hingegen hat gleich die erste Silbe dieses 

Namens einen deutschen Klang, bezeichnet einen Monat, und das Ganze 
ist von Alters her in einigen Gegenden Deutschlands die locale Benen­

nung sür eine Art kleiner Lachse ^). Außerdem begegnet man diesem Na­

men in Deutschland auch als Ortsnamen: so ist Meidelstetten ein Dorf 
von 240 Einwohnern in Würtemberg im Donaukreise und Oberamte 

Münsingen 4), und Maydelberg ein Bergschloß, Dorf und Comthurei 

des Deutschen Ordens in Mähren im Prerauer Kreise ^). 

Ob und in welcher Beziehung diese Ortsnamen zu dem Geschlechts­

namen stehen, hat bis hierzu nicht ermittelt werden können; es genügt 

darauf hingewiesen zu haben, daß der Name auch sonst in Deutschland 

vorkommt, somit deutschen Ursprungs ist. Endlich findet man noch in 
Lappenberg's Hamburgischem Urkundenbuche Bd. I. S. 435 eine Urkunde, 

ausgestellt zu Lauenburg im Jahre 1237 von Albert, Herzog von Sach­
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sen, Angern und Westphalen, in welcher unter vielen Zeugen, gleich 

oben an nach dem Grafen Adolph von Holstein und dem Vogt von Ham­
burg, ein Iköoäsrious äs Naäslön genannt ist. Wem die Willkühr 

und Uncorrectheit der damaligen Schreibart bekannt ist, dem wird, bei 

der großen Aehnlichkeit dieses Namens mit dem des Geschlechts May­
dell, es nicht zu kühn erscheinen in jenem Iksoäsrious äs Uaäslsrl 

einen Maydell zu erkennen «y, um so mehr als die meisten mit den 

Dänen nach Esthland gekommenen Deutschen aus den niederen Elbege­

genden stammten. 
Geht nun aus Obigem der deutsche Ursprung des Namens un-

läugbar hervor, so darf es andrerseits nicht befremden, daß er in dem 

Zeiträume von der dänischen Eroberung Harrien's und Wierland's im I. 

1220 bis zur Anfertigung der Landrolle im I. 1240 bereits von den 

Besitzern auf die Besitzungen übergegangen sei, bedurfte es doch hierzu 

nicht erst eines langjährigen Besitzes und, als Folge dessen, der Natu-

ralisirung des Namens bei den Eingebornen, sondern blos der Erthei-

luug einer Benennung an das neue, meist aus mehren Dörfern beste­

hende Eigenthum, und liegt es doch so nahe daß mancher Einwanderer 

dem mit eigner Faust errungenen Grundstücke seinen eignen Namen 

beilegte. Auch liefert dieselbe Landrolle mehre derartige Beispiele in 
den Laevrieli und de *), ?6t6r und 

Widern äs Tokael, luki "WraliZ und den ihnen entsprechenden Guts­

namen I0IK3.8, Lokael, ^VaranZAlas (jetzt im Esthnischen An­

gria, Kohhala, Kogo, Warrango genannt), welche um so wahrscheinlicher 
von jenen Familien ihre Namen erhalten haben ^), als jene Männer diese 

Güter im Jahre 1240 nicht mehr inne hatten, und ein nur kurzer vor­

übergehender Besitz derselben kein hinlänglicher Beweggrund sein konnte 

die Namen esthnischer Dörfer nicht nur auf sich, sondern auch auf ihre 
übrigen Familienglieder bleibend zu übertragen. 

Die oben erwähnten beiden Besitzungen sind übrigens in Liv-
und Esthland nicht die einzigen, welche den Namen der Familie May­

dell führen. Das im Cambyschen Kirchspiele in Livland gelegene Gut 

Maydelshof, im Esthnischen Maidla, hat offenbar seinen Namen von 

*) Offenbar cm6 Angern in Deutschland. 
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dieser Familie erhalten, wenngleich nicht mit Bestimmtheit nachgewie­

sen werden kann wann dieses Gut von der Familie besessen worden ist. 

Hagemeister sagt blos in seiner Gütergeschichte Th. 2, S. 29, daß laut 

den im Jahre 1630 hinsichtlich Maydelshoss geführten Revisionsacten 
dieses Gut „vor Alters denen Maydell von Wollust gehört habe." 

Dasselbe gilt von dem im Jördenschen Kirchspiele in Esthland ge­

legenen Gute Maydel, welches über zwei Jahrhunderte der Familie von 

Taube gehört hat, doch bevor es im Jahre 1494, wo es urkundlich 

zuerst erwähnt wird, durch Kauf an dieses Geschlecht überging, höchst 

wahrscheinlich von der Familie Maydell besessen und von ihr also be­

nannt worden ist. Wäre diese Benennung eine indigene, so müßte es 

befremden, daß bei der großen Ausdehnung dieses Guts, welches zu An­

fang der schwedischen Herrschaft 67 Haken zählte (Paucker's Landgüter 
S. 70) und laut Urkunde vom I. 1494 aus mehren bedeutenden Dör­

fern bestand, als Jörden, Helmet u. s. w., es in der dänischen Land­

rolle nicht verzeichnet ist, während einige Bestandtheile desselben, na­

mentlich die eben erwähnten Dörfer Jörden und Helmet in derselben Land­

rolle genannt sind. Nimmt man dagegen an daß dieses Gut später als 

die Landrolle entstanden sei durch Vereinigung mehrer Dörfer unter einem 

Besitzer Maydell, welcher der Gefammtheit seinen Namen beigelegt, so 

erklärt sich das Fehlen dieser Benennung in der Landrolle von selbst. 

Ferner werden die Güter Wredenhagen im Haggerschen und Tockum-

beck im Goldenbeckschen Kirchspiele gelegen, im Esthnischen Maidla ge­

nannt. Beide, aus mehren Dörfern bestehend, kamen im 16-ten Jahr­

hunderte an die Familie Maydell, deren Namem dann das Landvolk 

auf die Besitzungen selbst übertrug anstatt der diesen Gütern verliehenen, 

den Esthen sremdlautenden deutschen Benennungen. 

Wenn nun in Betreff der letztgenannten vier Güter nachgewiesen wor­

den, wie sie ihre Namen von dem Geschlechte Maydell in Folge Posesses 
überkommen haben, so liegt hierin gewiß ein Grund mehr für die Annahme 

daß solches auch in früherer Zeit hinsichtlich der beiden in der dänischen 
Landrolle angeführten Besitzungen Maydel stattgefunden habe. Aus dem 
Umstände aber, daß alle diese Güter von dem Landvolke Maidla oder Maidli 

genannt worden und noch jetzt, nachdem sie mehre Jahrhunderte in andern 

Händen gewesen, so genannt werden, ist ferner zu ersehen wie leicht diese, 
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obschon deutsche, Benennung in die Volkssprache übergegangen ist und sich 

in derselben erhalten hat. Anders verhält es sich z. B. mit dem Namen 
Buxhöwden, denn während die Bestandteile des jetzigen Gutes Buxhöwden 

schon in der dänischen Landrolle als Besitzung des Reiwurieus äs Like-

kasnstd verzeichnet stehn, und es bis hierzu im Deutschen den Namen die­

ses Geschlechts sührt. ist doch derselbe, seiner dem Csthen schwierigen Laute 
wegen, nie in die Sprache des Volks übergegangen, welches vielmehr dieses 

Gut nach dem ihm geläufigeren Namen eines andern Geschlechts, das die­

ses Gut später besessen, Niroti-Mois genannt hat und auch heute so nennt. 

Es dars also, wie schon gesagt worden, um so weniger befremden 
daß der Name Maydel in dem Zeiträume von 1220 bis 1240, nach 

nur vorübergehendem Besitze durch die von Maydell, bereits bleibend 

aus jene beiden Güter in der dänischen Landrolle übergegangen sei. 

Was nun den Umstand anbelangt, daß in den bisher bekannten 

Urkunden das Geschlecht Maydell vor dem Jahre 1389 nicht erwähnt 

wird, so liegt hierin kein haltbarer Grund dafür ein weit früheres Ein­

wandern desselben nach Esthland, und zwar in der Periode von 1219 

bis 1239, in Abrede zu stellen, sind doch bei den fortwährenden Krie­

gen und argen Verwüstungen, die über jene Landschaften ergingen, die 

Edelhöfe mit Allem was sie enthielten oftmals bis auf den Grund zer­

stört worden, sind doch so viele Urkunden im Lause der Jahrhunderte 

vernichtet und verloren und viele, die lange unbeachtet gelegen, erst in 

der Neuzeit durch die Sorgfalt emsiger Sammler und Forscher aus 

dem Staube an's Licht der Oesfentlichkeit gefördert und der sie harren­

den Vernichtung entzogen worden. Ist schon die Landesgeschichte jener 

Periode lückenhaft, besitzen wir über die Anfänge der Colonifirung Esth-
lands in den Jahren 1219 bis 1239 nur Bruchstücke, wieviel mehr 

darf solches von der Geschichte einzelner Geschlechter zu erwarten sein. 
Wollte man demungeachtet, wegen Mangels an urkundlichen Beweisen 

aus dieser Periode, behaupten, daß die Maydell erst in einer spätem 

Zeit in Esthland eingewandert seien, folglich ihren Namen von den Gü­

tern entlehnt haben, so müßte man, um eonsequent zu sein, andrerseits 

den urkundlichen Nachweis liefern daß dieses Geschlecht jene Güter in 
dem Zeiträume von 1240 bis 1389 wirklich besessen habe, was indeß 

aus keiner der veröffentlichten Schriften hervorgeht. Und ließe sich selbst 
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ein solcher Besitz sür Hinrik Maydell, oder seinen Vater Henneke nach­

weisen s), so genügte das doch noch nicht um eine gleiche Ableitung des 

Namens auf seinen Zeitgenossen Hans Maydell zu erstrecken, der als 

Sohn Bertold's einem andern Hause angehörte. 

Endlich verdient noch bemerkt zu werden, daß weder die Familie 

von Reval, welche den Hof Maydel im Kirchspiele Luggenhusen im 

Jahre 1314 besaß, noch irgend ein anderes Geschlecht aus jener Zeit ein 

mit den Maydell übereinstimmendes Wappen führt, während bei denje­

nigen Familien oder Familienzweigen, welche von ihren Besitzungen einen 

anderen Namen angenommen haben, ihre Abstammung oder der ur­

sprüngliche Stamm sich durch Übereinstimmung ihres Wappens mit 

dem Wappen des ursprünglichen Geschlechts zu erkennen giebt, wie auch 

Bunge solches durch vielsache Beispiele (Urkundenbuch II, S. XII) 

nachweist. 
Faßt man nun alle hier gegebenen Erwägungen zusammen, so 

wird man sich unwillkührlich für die Annahme entscheiden müssen, daß 
die schon im leider Lsnsus Daiiias mit dem Namen Maydalä be­

zeichneten Güter in Wierland diese ursprünglich deutsche Benennung von 

dem gleichnamigen Geschlechte überkommen haben, welches somit schon 
in den Jahren 1219 bis 1239 nach Esthland gekommen sein muß. 

Diese Annahme stimmt vollkommen mit dem Wappen der Familie, in 

welchem die Fische, von denen eine Gattung in mehren Gegenden Deutsch­

lands seit Jahrhunderten die locale Benennung Maydel führt, nicht 

als zufällige Zeichen gelten können, vielmehr nach der Wappenkunde in 

engem Zusammenhange mit der Familiengeschichte stehn. Ferner stimmt 

diese Annahme mit der Familienlegende, welche die Entstehung des Ge­

schlechtsnamens in die Zeiten Kaisers Heinrich I versetzt. Endlich fin­

det sie noch eine Bestätigung in den Nachrichten, welche der durch seine 

Kenntniß der alten Rechte und der Geschichte Esthlands bekannte Mann­

richter Gustav von Lode in der 2 Hälfte des 17 Jahrhunderts (in feinen 

handschriftlichen Collectaneen) zusammengestellt hat; denn unter den Ge­

schlechtern, die gleich zu Anfang mit den Dänen nach Esthland gekommen 
sind, nennt er auch die Maydell"), wiewol die Quelle, aus der er diese 

Nachricht geschöpft hat, gleich manchen anderen, denen ältere Geschicht­

schreiber der baltischen Vorzeit gefolgt sind, nicht mehr bekannt ist. — 
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Aus obiger Annahme folgt denn auch selbstverständlich, daß die an­
dere von uns berichtete Sage über die Abstammung der Familie von 

dem Ostpreußischen Häuptlinge Maydelo, der erst im Jahre 1255 den 

christlichen Glauben annahm, als den Umständen und der Zeitrechnung 

nicht entsprechend, ausgegeben werden müsse. 
Ehe wir in unsrer Abhandlung weiter gehn, liegt uns noch die 

Betrachtung und nähere Erörterung des Umstandes ob, daß zur Zeit 

der Anfertigung der dänischen Landrolle die Familie von Maydell nicht 

mehr im Besitze der in Wierland gelegenen gleichnamigen Güter war, 

und über ihre Anwesenheit in jenen baltischen Ländern bis zum 14-ten 

Jahrhunderte keine Nachrichten vorliegen. Zum bessern Verständniß des 

hierauf Bezüglichen, ist es nothwendig Einiges aus den Anfängen der 

Geschichte Harrien's und Wierband's, bis zum Entstehen der Landrolle, 

in Erinnerung zu bringen 
Im Jahre 1219 landete König Waldemar II von Dänemark mit 

einem aus Dänen, Deutschen und Rügischen Slaven bestehenden Kriegs­

heere an der esthländischen Küste in der Gegend des heutigen Reval, 

eroberte die dort befindliche Esthenburg, erbaute an deren Stelle das 

Schloß Reval, unterwarf sich die umliegenden Landschaften, in denen 
die Eingebornen getauft wurden, und kehrte darauf mit einem Theile 

seines Heeres nach Dänemark zurück, in der neuen Niederlassung nebü 

einigen Dänen hauptsächlich Deutsche zurücklassend, unter denen die vor­

nehmsten Kriegsleute mit Ländereien belehnt wurden. Im folgenden 

Jahre drangen die Dänen weiter vor und unterwarfen sich Harrien 

und Wierland, zugleich die Tause unter den Eingebornen verbreitend. 

Doch schon zu Anfang des Jahres 1223 ward die jugendliche Colonie 

erschüttert durch einen allgemeinen Aufstand der Esthen, in Folge dessen 

die Priester und seßhaften Männer, von denen wol einige umgekom­

men sein mögen, nach Reval flüchten mußten, worauf die Esthen sogar 
Reval belagerten, doch nach erlittener Niederlage abziehen mußten. 

Einen andern empfindlichen Schlag erfuhr die dänische Niederlassung 

in Esthland im I. 1225 durch die Dörptschen Stiftsvasallen, welche 
unter Anführung des unternehmenden Ritters Johann von Dolen aus 

dem Odenpähschen auf eigne Faust in Wierland eindrangen, alle festen 
Orte besetzten und die wenigen Dänen vertrieben. Der damals in Riqa 
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weilende päbstliche Legat Wilhelm von Modena gebot auf solche Bot­

schaft sowol den gebliebenen dänischen Vasallen, als den eingedrunge-

nen Deutschen, Wierland zu verlassen, nahm es unter den Schutz des 

Pabstes, verordnete dorthin einen päbstlichen Statthalter und sandte ihm 

später deutsche Pilger zur Hülfe. Allein der kühne Johann von Dolen 

drang mit feinen Genossen 1226 abermals in Wierland ein und be­

mächtigte sich dort eines Schlosses ungeachtet der wegen solcher Ge-

wahltthat über ihn verhängten Excommunication, woraus noch andre 

stiftische Vasallen ihm folgten. Der Statthalter, der eingedrungenen 

Deutschen sowol als der wenigen gebliebenen früheren dänischen Vasal­

len zur Sicherstellung des Landes bedürfend, ließ sie indeß unange­

fochten und belehnte sie mit Ländereien, woraus sich in Wierland bald 

ein ziemlich zahlreicher Vasallenstand bildete. Im Jahre 1227 endlich 

bemächtigte sich der Schwertorden, mit Genehmigung des neuerwählten 

Pabstes Gregor IX, unter Mitwirkung der Wierländer, der übrigen dä­

nischen Landschaften Harrien und Repel, und nahm auch das nur schwach 

besetzte Schloß zu Reval ein, den dänischen Befelshabern mit der Be­

satzung freien Abzug gewährend. Die Dänen, die nun ganz Esthland 

verloren hatten, mußten sich von den Deutschen nach Schonen hinüber­

schiffen lassen, und diejenigen, die nicht vorzogen mit der Besatzung das 

Land zu verlassen, unterwarfen sich wahrscheinlich dem Orden, dem nun 

auch Wierland anHeim fiel. Im folgenden Jahre erschien in Riga ein 

dänischer Abgeordneter mit Aufträgen des Pabstes zu Gunsten der Esthen; 

so bald er aber die kürzlichen Verluste der Dänen in Esthland erfahren, 

wiegelte er, nach Harrien gekommen, unter Mitwirkung einiger früher 

dänischer Vasallen, die Harrier und Repeler gegen den Orden auf und 

zog mit ihnen gegen Reval, wo indeß die Aufständischen eine völlige 

Niederlage erlitten und unter ihnen viele Deutsche, srüher königliche Va­

sallen, theils umkamen, theils gesangen wurden. Nachdem daraus einige 

Ruhe eingetreten, rmternahm der Ordensmeister Volquin 1236 mit 

einem Aufgebot, wol auch aus Harrien und Wierland, und zahlreichen 

Pilgern einen Kriegszug gegen die heidnischen Litthauer, auf welchem 

aber die Deutschen am 22 September aufs Haupt geschlagen wurden, 

Meister Volquiu, 48 Schwertbrüder und viele Andere, namentlich Pil­

ger, auf dem Wahlplatze blieben. — Nicht lange sollte der Orden über 
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die den Dänen abgerungenen Landschaften gebieten. Nachdem er 1237 

in den Deutschen Orden übergegangen war, mußte er 1238 in dem 

Vertrage zu Stenby, laut päbstlicher, von Dänemark erwirkten Ent­

scheidung, das Schloß zu Reval, die Landschaften Repel, Harrien und 
Wierland wieder an König Waldemar abtreten. Noch im nämlichen 

Jahre landete Waldemar's Sohn, Herzog Kanut, mit Kriegsvolk in Re­

val um die Lande im Namen seines Vaters in Besitz zu nehmen, 

woraus die früher stattgehabten Belehnungen und Besitztitel der Land-

eigenthümer geprüft, die meisten Vasallen in ihren Besitzungen gelassen, 

viele aber auch entfernt oder vertrieben, und an deren Stelle meist Deut­

sche, zum Theil auch Dänen, gesetzt wurden. Die Vertriebenen und 

Entfernten mochten entweder eidbrüchige frühere königliche Vasallen, 

oder solche gewesen sein, die, aus eigner Machtvollkommenheit in den 

Besitz getreten, keine Lehnbriese vorzuweisen hatten, oder deren Besitz­

titel nicht anerkannt wurden. Nachdem diese Angelegenheit geordnet, 

mag die Landrolle versaßt worden sein "). In ihr wurden, nach Land­

schaften und Kirchspielen- geordnet, die Namen der daselbst Besitzlichen 

verzeichnet, mit Angabe der von Jedem besessenen Dörser, der Haken­

zahl derselben, der Namen früherer, entfernter oder vertriebener Eigen­

tümer, bei Einigen auch der besonderen Besitztitel, und endlich die 

dem Könige zukommenden Domänen. Einige der Vertriebenen oder 

Entfernten mochten dann von dem Vicelandmeister in der Ordensland­

schaft Jerwen, oder von dem Bischof von Oesel und der Wiek in die­

sen Districten, Belehnungen erhalten. 

Laut dieser Landrolle nun gehörten damals die Güter Maydel, 

das eine dem Domino Laxo, wol einem Dänen, der 1254 könig­

licher Statthalter von Esthland war, das andere einem Johannes Eo-

cus. Bei Beiden ist Niemand als aus diesen Gütern entfernt oder ver­

trieben angegeben, so daß die Maydell nicht unmittelbar vor Anferti­

gung der Landrolle, sondern schon früher aus diesen Besitzungen gewichen 

sein müssen. Wol konnten sie gleich den früher genannten De An­
gern, Tolk, Kokael und Wrang andre Güter in Wierland und Harrien 

erworben haben, in welchem Falle sie unter den in der Landrolle ohne 

Geschlechtsnamen bezeichneten Domini ^), oder unter den ebenfalls ohne 

Geschlechtsnamen angeführten Vertriebenen und Entfernten zu suchen 
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wären, wiewol beides wenig wahrscheinlich ist. Ferner konnten sie schon 

früher in die benachbarten livländischen Landschaften, nach Jerwen oder 

in die Wiek übergesiedelt sein, deren Vasallengeschlechter bis zur Hälfte 

des 14-ten Jahrhunderts nur wenig in Urkunden vorkommen, während die 

meisten Nachrichten die in den dänischen Landschaften Harrien und Wier­

land Seßhaften betreffen, was denn ihre Nichterwähnung in dieser Pe­

riode erklärte. Wahrscheinlicher däucht es uns, daß die Maydell, salls 

sie nicht in einem der vielen Kämpfe geblieben, in ihre Heimath zurück­

gekehrt seien, und zwar im Jahre 1227 mit den damals Esthland 

verlassenden Dänen, mit denen sie auch gekommen waren. Bot doch 

die annoch große Unsicherheit der Besitzverhältnisse in Esthland, nebst 

dem Mißglücken der dänischen Unternehmung und der Eidbrüchigkeit bei 

Huldigung einer neuen Landesobrigkeit, damals hinlängliche Veran­

lassung zu solcher Rückkehr, erscheint doch daraus Iksoäerieus äs Na-

äölsn 1237 als Zeuge in Lauenburg, und waren doch die meisten je­

ner Deutschen, die mit den Dänen, wie auch später nach Esthland ge­

kommen waren, aus den ritterschaftlichen Geschlechtern Holstein's und der 

anderen Gebiete an der unteren Elbe. Als sich später die Verhältnisse in 

Esthland unter der nunmehr unangefochtenen dänischen Herrschaft con-

solidirt, mögen die Maydell dorthin zurückgekehrt und sobald sich die Gele­

genheit darbot wieder in Wierland besitzlich geworden sein. 

2. Hauphiige aus der Geschichte des Geschlechts. 

Nach allem bisher Gesagten ergiebt sich über den Ursprung und 

das erste Austreten dieses Geschlechts in Kürze Folgendes: 

Das altadelige Geschlecht derer von Maydell leitet einer Familien­

legende zusolge seinen Namen und sein Wappen, in welchem es 3 Fische, 

in mehren Gegenden Deutschlands Maydel genannt, sührt, von den Zeiten 

des deutschen Kaisers Heinrich I. (916—36) her und gehört zu jenem küh­
nen Glaubensstreitern, die aus den niedern Elbegegenden mit den Dänen 

unter König Waldemar II. im Jahre 1219 zuerst über die Ostsee nach 
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Esthland kamen, es eroberten und die Begründer des Christenthums und 

der Civilisation in diesen fernen Gegenden wurden. In Wierland, dem 

östlichen Theile Esthlands, erhielten sie Dörfer und Ländereien zu Lehn, 

auf welche sie, gleich einigen anderen Geschlechtern, ihren Namen über­
trugen, wie solches aus dem um 1240 verfaßten leider Lsnsus Da-

nias hervorgeht, in welchem man schon zwei Güter Namens Maydel 

verzeichnet findet. Um diese Zeit waren obige Güter bereits in andre 

Hände übergegangen, und mochten die Maydell, falls sie nicht im Kampfe 

geblieben oder andre Besitzungen in den liv- und esthländischen Landschaf­

ten erworben hatten, in ihre Heimath zurückgekehrt sein, wo im Jahre 
1237 ein Iksoäsrieus äs N^äslsn in Lauenburg vorkommt. Be­

stimmtes läßt sich hierüber nicht sagen, da die älteren Nachrichten über 

dieses Geschlecht durch die Ungunst der Zeiten verloren gegangen sind. 

In den bis hierzu bekannt gewordenen Urkunden wird zuerst Hinrik 

Maydell, Henneke's Sohn, in den Jahren 1389 bis 1404 als Besitzer 

von Landgütern in Esthland genannt, wo auch sein Vater nach Inhalt 

eines Documents vom I. 1391 von Alters her besitzlich gewesen war. 

In den älteren Urkunden Deutschlands wird dieses Geschlechts nach 1237, 

so viel uns bekannt ist, nicht mehr erwähnt; es kommt im 14-ten Jahr­

hunderte nur in Esthland vor, welches von dieser Zeit an als der Stammsitz 

desselben anzusehen ist. Von hier aus verbreitete es sich später, ver­

schiedene Linien und Zweige bildend, in mehre Länder, zuvörderst nach 

Livland in's Stist Dorpat, dann zu Ende des 16-ten Jahrhunderts nach 

Kurland, um die Mitte des 17-ten Jahrhunderts in's Hannöversche, 

endlich zu Ansang des 18-ten Jahrhunderts nach Schweden. Auch in 
Polen, namentlich in Krakau, begegnet man um 1530 dem Namen 

Maydell, doch ohne Nachweis eines gemeinsamen Ursprungs mit dem 

gleichnamigen Geschlechte in dem baltischen Ordenslande. Im I. 1693 

wurde ein esthländisches Glied dieser Familie für sich und seine Nach­
kommen in den schwedischen Freiherrnstand erhoben. 

Alle diese Zweige sind indeß im Lause der Zeit wieder erloschen, 
nur in Esthland blühte die Familie fort in dem Tockumbeckschen, an­

fänglich Sutlem-Wredenhagenschen Zweige, der sich in unserem Jahr­
hunderte abermal nach Livland und Kurland, theilweise auch in's In­
nere Nußland's verbreitet hat, und gegenwärtig in Esthland, seinem al­



des Geschlechts. 17 

ten Stammsitze, eins der zahlreichsten und ältesten Adelsgeschlechter bil­

det, das im Jahre 1854 von der russischen Regierung als ein freiherr­

liches anerkannt worden ist. 

Die Familie gehört in allen drei Ostseeprovinzen Rußland's zum 

immatrikulirten örtlichen Adel. In Esthland ward sie bei der allend­

lichen Feststellung der Adelsmatrikel, laut Protokoll vom 14 Februar 

1746, in dieselbe verzeichnet als ein altes, aus herrmeisterlichen Zeiten 

legitimirtes, bereits 1515 dort besitzlich gewesenes Adelsgeschlecht. Durch 

die in neuester Zeit bekannt gewordenen Urkunden kann sie indeß ein 

weit höheres Alter und frühere Seßhaftigkeit in Esthland, schon vor 

dem I. 1389, nachweisen. — Zur Zeit der Feststellung der Adelsma­

trikel in Livland, im I. 1748, war die Familie dort nicht mehr be­

sitzlich, unterließ es daher sich zu melden; erst im jetzigen Jahrhun­
derte bei Uebersiedelung einiger Familienglieder aus Esthland, zuerst 

im I. 1818, wurden die Maydell auch in die livländische Adelsmatri­

kel verzeichnet als eine alte, seit herrmeisterlichen Zeiten in Esthland 

ansässige Adelsfamilie. Richtiger wäre es gewesen sie auch in Livland 

unter die dortigen Adelsgeschlechter herrmeisterlicher Zeit anzuführen, da 

sie schon im 15-ten und 16-ten Jahrhunderte und bis zum I. 1732 

in Livland besitzlich gewesen und während der Ordensherrschaft zum dor­

tigen Adel gehört hat, was durch Urkunden leicht zu beweisen, bis hierzu 

aber nicht berichtigt worden ist. — Im Piltenschen Districte Knrland's 

gehörte sie zu herzoglichen Zeiten zu den notorisch alten Adelsgeschlech­
tern; im heutigen Kurlande haben zwei aus Esthland gebürtige Glie­

der der Familie, in den Jahren 1827 und 1848, das Indigenatsrecht 

sür sich und ihre Nachkommen erhalten. 

Im schwedischen Ritterhause ist dieses Geschlecht zweimal introdu-
cirt worden: zuerst 1693 aus der Freiherrnbank unter N:o 102 in der 

Person des schwedischen Freiherrn Obrist Georg Johann von Maydell, 
und daraus 1731 den 12 Juni aus der Ritterbank unter N:o 1847 

in der Person eines zweiten Obrist Georg Johann von Maydell. — End­

lich gehören die von Maydell deutscher Linie, nach Hupel's Angabe 

laut dem 2 Th. des „Erläuterten Preußens", auch zum dortigen Adel. 
Die Nachkommen des am 26 Juni 1693 vom Könige Karl XI 

in den schwedischen Freiherrnstand erhobenen Obrist des Tawastehus-Läns 
2 
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Regiments zu Fuß, Georg Johann von Maydell, wurden in Esthland 
im I. 1786, während der von der Kaiserinn Catharma II in den Ost­

seeprovinzen eingesührten Statthalterschaftsverwaltung, als Barone in 

das 5 Buch der Adelsgeschlechter Esthland's eingetragen "). 
Als die im Lause des jetzigen Jahrhunderts verhandelte Frage 

über den, vielen notorisch sreiherrlichen Adelsgeschlechtern der Ostsee­

provinzen zustehenden Freiherrntitel durch ein am II Juni 1852 von 

S:r Majestät dem Kaiser Nicolaus I bestätigtes Reichsraths Gutachten 

allendlich entschieden, und die über diesen Gegenstand bestehende Gesetz­

gebung interpretirt und erweitert wurde, nahmen unter Anderen auch 

die von Maydell aus Grundlage obigen Gesetzes den Freiherrnstand und 

Titel in Anspruch und bewiesen ihr Recht daraus gehörigen Orts. Tie 

Anerkennung desselben ersolgte für sie und andere Geschlechter in dreien 

aus dem Heroldie-Departement des Dirigirenden Senats an die Rit­

terschaften Liv-, Esth- und Kurlaud's gerichteten Ukasen vom 7 Decem-
ber 1854, 17 October 1855 und 3 Aprilt 1862, unter N:o 10002, 

7867 und 2823, und ward dem Geschlechte von Maydell noch beson­

ders bestätigt von S:r Majestät dem Kaiser Alexander II durch ein 

auf den Namen des Artillerie Generalmajors Baron Karl Anton von 

Maydell, bei Ertheiluug des freiherrlichen Wappens, ausgefertigtes Al­

lerhöchstes Diplom vom 4 December 1864. 

Im Anschlüsse zu diesem Abschnitte lassen wir hier die der Fami­
lie ertheilten beiden Freiherrndiplome solgen. Der von dem Könige 

Karl XI in deutscher Sprache ausgestellte Freiherrnbrief lautet: 

„Wir Carl, von Gottes Gnaden König von Schweden, der Go­

then und Wenden, Großfürst zu Finnland, Herzog von Schonen, Ehst-
„land, Liefland, Karelen, Bremen, Verden, Stettin, Pommern, Kaffu-

„ben und Wenden, Fürst zu Rügen, Herr von Jngermanland und 

„Wismar, wie auch Pfalzgraf beim Rhein in Bayern, Herzog zu Jü­
lich, Clewe und Bergen, thun Allen und Jeden, die gegenwärtigen un-

„sern offenen Brief sehen, lesen oder denen es sonst einigermaßen an­

sehen mag, hiemit kund und zu wissen, daß gleichwie die Tugendt 
„negst der wahren Gottesfurcht für das sicherste und beständigste Fun-
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„dämmt aller wohl eingerichteten Reiche und Republiquen billig zu 

„schätzen, als worauf nicht nur der hohen Obrigkeit Macht und Stärke, 

„besondern auch der Unterthanen Flor und Sicherheit sich vornehmlich 
„gründet, zumahlen ja wenn Potentaten und Regenten ihrerseits die 

„Tugendtliebenden mit Gnad und Hulde umbsassen, und denen jenigen, 

„welche eines redlichen Wandels sich beflissen, und ihr Absehen dahin 
„gerichtet, wie sie der Obrigkeit und dem Vaterlande mit getreuen nütz­

lichen und tapsern Diensten an Hand gehen mögen, zur wohlver­

dienten Tugendtbelohnnng, mit wircklichen Ehren und Gnadenbeze­

igungen ansehen, kan es anders Theils auch nicht sehlen daß nicht 

„allein Diejenigen, denen solche ansehnliche Benesicia zu statten kom-

„men, dadurch zu mehrerem Fleiß uudt Eiser auch beständiger fernerer 

„Treue und Devotion gegen ihrer hohen Obrigkeit und dem geliebten 

„Vaterlande animiret, besondern auch Andere mehr ob Jener Beför­

derung und Wohlergehen angereitzet werden ihnen auf gleiche Weise 

„durch Tugend und rühmliches Wohlverhalten den Weg zu dergleichen 

„Gnade zu bahnen; ob welcher lobwürdigen Aemulation dann n'ach-

„ mahls die Glückseligkeit unaußbleiblich erfolget, daß wie es solcherge­

stalt an Capablen, Tugendliebenden und rechtschaffenen Leuten im Lande 

„niemahlen gebrechen kan, so gewinnet dadurch das Regiementswehsen 
„eine besondere Stärke und Herligkeit, und wirdt in dem Stande ver­

netzet, daß es weder durch der Wiederwertigen Künste noch List geschwä-

„chet oder turbiret werden könne; als haben Wir nicht weniger nach 

„solcher Anleitung, auch nach dem löblichen Exempel unserer glorwür-

„digsten Vorsahren am Reich, der Könige in Schweden, sowohl als al­

ler anderen klugen und fürsichtigen Potentaten und Regenten, seit der 

„Zeit Wir unserer Reiche Regierung angetreten, die gnädigste Vorsorge 

„dahin getragen, wie Wir nicht allein unsern Unterthanen insgemein 

„unsere königliche Hulde und Propension zu erkennen geben, besondern 

„auch vornehmlich dererselben einige, welche ihre untertänigste Devo­

tion und Treue durch sonderbahre Thaten erwiesen und dargethan, un­

ter andern auch mit Ehrentituln und Verbesserung ihres Standes gnä­

digst ansehen mögen; in welcher Anzahl bei uns nun billig in gnä­

digstes Andencken gekommen unser bei dem Tawasthuuslähnschen Re-
„giement ^u Fuß gestalter Oberster und besonders lieber getreuer, der 
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„Edler, vest und mannhafter Georg Johan Maydell, welcher seine 

„Extraction und Herkunft aus einer uhralten adelichen Familie, so in 
„Pohlen, Littawen, Est-, Lief- und Churland, auch anderer Ohrten der 

„Ehristenheit von undenklichen Zähren her floriret, uud durch loblichen 
„Wandel, tapfere Thaten und ansehnlicher Chargen und Ehrenämbter 

„Bedienung berühmt gewehsen, gnugsam deduciren und erweisen kann. 

„Vorjetz aber nur seiner Vorfahren guten Meriten von der Zeit 

„an zu gedencken wie dieselben unserer Cron als getreue Unterthanen 

„sich ergeben, so befindet sich's, daß zu der Zeit wie Harjen und Wier­

land Herzogthumbs Estland sich von . den Heermeistern abgesondert und 

„der Königlich Schwedischen Bothmäßigkeit unterworfen, ermelten Ober­

sten Obereltervater Johan Maydell zugleich dieselbe unterthänigft 

„erkandt und als Rittermeister bei der Ritterfahne in Estland damahls 

„sich engagiret, da er dann seine schuldigste Treue in allen Occasionen 

„erwiesen, insonderheit aber, wie kurtz darauf die Revolte in Revall 

„vorgegangen und die daran Jnteressirten in dem dortigen Schlossesich 

„zusahmen gezogen, hat er dasselbe zugleich mit andern getreuen Sume­

rischen Unterthanen erstiegen und nicht allein dadurch selbige Revolte 

„gestillet, besondern auch die Redelsführer in Verhafft genommen und 

„zur wohlverdienten Straffe abgeliefert. Sein Eltervater, Nahmens 

„Tönnes Maydell, wie auch der Großvater Georg Maydell ba­

den in selbiger untertänigsten Devotion gleichfals continuiret, und 

„zwar jener die Ammiralscharge bei der königlich Schwedischen Flotte, 

„dieser aber die Oberstenfunetion bei der Ritterfahne in Estland und 

„zugleich eine dortige Landrathsstelle mit guhtem Ruhm bekleidet. WaS 

„ferner ermehlten unsers Obersten Georg Johan Maydel's Vater, Otto 

„Johan Maydell, betrifft, so hat derselbe ebenwohl in der von sei­
len Vorfahren ererbten unterthänigen Devotion und Treue vor un­

ter Reich beständig verharret, und wie er absonderlich zu dem KxiegeS-

„wehsen gute Jnclination erblicken lassen, hatt er in seiner ersten Ju-

„gendt sofort als ein gemeiner Reuter in würcklichen Kriegesdiensten 
„sich engagiret, auch ferner mit Avancirung von einer Chargen zur an­

dern in dem langwierigen Teutschen Kriege, insonderheit aber zu der 

„Zeit als Ihre Majestät unser in Gott ruhender Herr Vater glorwür-
„digsten Andenckens als Generalismus die Schwedische Armee in Teutsck-
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land commendiret, gute und merckwürdige Preuven seiner Treue, Va-

leur und Tapferkeit abgegeben, bis er endlich als Major unter dem 

damahligen Duglaffischen Regiement zu Pferde kurtz vor dem Frie­

densschlüsse auf einer Partey wieder den Feindt sein Leben rühmlich 

beschlossen, und eingangs ermelten seinen Sohn, den Obersten Georg 

Johan Maydeln in seiner gar zarten Kindheit -nachgelassen, wel­

cher dann nicht weniger, bei zunehmenden Jahren aus lobwürdiger 

Ambition in seiner Vorfahren Fußstapsen zu treten sich angelegen sein 

lassen. Zu welchem Ende auch, und damit er so viel bessere Gelegen­

heit haben möchte ein und andere nützliche Militärwissenschaften und 

Exercitien zu sehen und zu erlernen, hatt er sich ansänglich A:o 1658 

als Page bey weyland dem Königlichen Rath und Feldtmarschaln Herrn 

Helmfelt engagiret, nachgehends aber A:o 1661 in würcklichen Krie­

gesdiensten annehmen lassen, und in der Narwischen Garnison unter 

des dahmahligen Obersten Frantz Knorring's Regiement die Musquete 

einige Zeit getragen; gleichwie man aber seine gute Qualiteten so sortan 

gemercket, als ist er noch in selbigem Jahre zum Führer unter dem 

Schonischen Regiement und des damahligen Obersten Gerthen Com-

mando verordnet, und dann serner mit Anfang des negstsolgenden 

Jahres zur Fendrichs Charge bey dem Abolähnschen Regiement, wel­
ches der damahlige Gouverneur in Riga Peer Sparre commendiret, 

befördert worden. In solcher Charge ist er bis Anno 1665 gestanden, 

da er dann umb sich zu unsern Diensten desto capabler zu machen, 

die Permission gesuchet und erhalten, daß er sich in die Frembde be­

geben und dem damahls zwischen Spanien und Franckreich vorgefalle­

nen Kriege mit beywohnen möchte; zu welchem Ende er auch sofort 

nach seiner Ankunfft in Hamburg sich mittelst angenommener (Kapi­

tulation als Fendrich unter eines Spanschen Obersten, Nahmens Georg 

Dauhren, in Werbung stehenden Regiement in der Leibcompagnie 

engagiret, und nach überstandener Werbung mit ermehltem Regiement 

nach den Spanischen Niederlanden gesolgt. Undt gleichwie er bey 

selbigem Dienste gnugsame Gelegenheit gehabt Preuven seiner guten 

Geschicklichkeit und Condnite abzugeben, als ist ihm auch zum woll­
verdienten Avancement nicht nur A:o 1667 die Capitain-Lieutnants 

Charge unter besagtem Regiement, besondern auch als im uegstsol-
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„genden Jahre darauf dasselbe unter das Sanctoswinische Regiement re-
„duciret, bey selbiger Veränderung eine Capitains Charge bey letzt er­
sehntem Reglement beygeleget worden, da er dann in solcher Bestal­
lung, währender Kriegeszeit aldort in denen Niederlanden vielen nach 

„und nach im Felde sowoll als mit Belagerungen und Atacquen vorgefalle­

nen Actionen beygewohnet, und sein Devoir als ein tapferer Officirer dar­

unter jederzeit erwiesen. Nachdehme Wir aber auch folgends in dem 

„damahligen Kriege mit verwickelt worden und dannenhero gutgesun­

den, unsere in frembden Kriegesdiensten stehende Ossicirer und Unter­

tanen wiederumb nach Hause zu beruffen; als hat er ohnerachtet der 

„an seinem Ohrte bey Jedermännigliche erworbenen sonderbahren As-

„section und daher zu verhoffenden Beförderung, jedennoch seiner unter­

tänigsten Pflicht nach solchen unsern Avocatoriis schuldige Folge ge­

leistet und seine daranff gesuchte Dimission aus damahls obgehabten 

„Diensten A:o 1675 nebst einem angefügten Gezeugniß seines beym 

„Regiement und in allen andern Occasionen erwiesenen rühmlichen 

„Comportiments erhalten. Undt obzwar er solchem nach nicht gesäumet 

„seine Rückreise nach dem Vaterlands, so viel möchlich, zu befördern, 

„ist ihm doch bey seiner Ankunfft zu Hamburg ein solcher Casus im 

„Wege gefallen, wodurch er zwar in seinem Dessein gehindert worden, 

„dennoch aber die Gelegenheit erlanget, Uns seine untertänigste ge­

lreue Dienste zu unserm gnädigsten Wohlgefallen zu bezeugen, indem 

„er eben umb selbige Zeit aldort in Hamburg wohlermelten unsern 

„Rath und Feltmarschallen Helmselt, welchem wir zu uns zu kommen 

„in Gnaden beordert hatten, in dem Zustande vorgesunden, daß er in 

„dem Hause, woselbst er sich auffhielte, von dahmals feindtlicher Kai-
„serlichen Renterey umbringet, und allein noch wenig Stunden des vom 

„dortigen Magistrat ihm versprochenen Schutzes gesichert waren, sogar 
„auch daß öffentlich proclamiret worden, daß Derjenige, so mehrwohl-

„ermelten Feldtmarschall nach verflossenen Schutzfriste todt oder leben­
dig liesern würde, mit einer ansehnlichen Summa Gelds regaliret 

„werden solte; bey welcher schweren Begebenheit dann mehrermehlter 
„unser Oberster Maydell sich sowohl seiner untertänigsten Devotion 

„gegen uns, als der von offtwohlermehlten Feldtmarschallen genossenen 
„Wohlthaten erinnert, auch Mittel und Wege erdacht wie uns und dem 
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Reich zu Diensten jetz bewegter Feldtmarschall aus dieser Bedrengniß 

errettet werden möchte; inmaßen es ihm auch mittelst gebrauchter vor­

sichtigen Conduite und alten seindtlichen Einsehens ohnerachtet darun­

ter dergestalt wohlgelungen, daß er ihn ohnvermerckter und verkleide­

ter Weise Abends ohngesehr umb 9 Uhr durch die Wache zum Hause 

hinaus, und serner von Hamburg nach Stade in Sicherheit gebracht. 

Es ist zwar selbige letzgedachte Vestung von dem damahligen Feinde 

alsosort daraus berennet und solchergestalt die Abreise von dannen sehr 

dissicil gemachet worden; allein, wie derselbe kurtz hernach sich davon 

abzuziehen genötiget worden, und immittelst es sich dergestalt gefüget, 

daß ein Königlich Frantzösischer am fürstlich Brannschweig-Lüneburg-

Zellischen Hofe gewehsener Minister mit einer Königlich Englischen 

Jacht nach Engeland hinüber gebracht werden sollen, hatt man sich 

zugleich selbiger Gelegenheit zu des Feldtmarschallen Sicherheit und 

Transport bedienet. Nachgehends wie mit Anfang des 1676-sten Jah­

res öffters wohlermehlter Feldtmarschall mit einer Königlich Englischen 

Fregatte von Engeland herüber gebracht wurde, hat in seiner Suite 

mehrermehlter Oberster Maydell sich eingesunden, und uns seine un­

tertänigste Dienste schuldigsten Gehorsams offeriret, da Wir nicht al­

lein in Regard jetzermelter seiner guten Verdienste, und der von ihm 

erworbenen Kriegesersahrenheit und Eapacitet, ihm die Obrist Lieut-

nants Charge von dem in Stade unter des Obristen Sidow's Com-

mando stehenden Regiement Dragouner in Gnaden conseriret, beson­

dern auch der Intention gewehsen, ihn nebst 800 Musquetirern unter 

des Admiralen Siöblad's Eseorte dahin gehen, und selbige Mannschafft 

zur Defension gedachten Ohrts hinein bringen zu lassen. Nachdem-

mahln aber vor seiner Ankunfft zu Gothenburg ermelter Ammiral mit 

der ihm anvertrauten Escadre Kriegesschiffe von dannen bereits dahin 

abgesegelt were, als ist offtermelter Oberster Maydell auf unsern gnä­

digsten Besehl bey uns zurücke geblieben und hat der im Augusto sel­

bigen Jahres zwischen unserer und der dahmaligen seindtlichen Armee 

ohnweit Halmstadt vorgegangenen Battalie beygewohnet, in welcher 

er eine Squadron Schonischer Reuter am lincken Flügell im ersten 

Treffen commandiret hat. Da er dann die Gelegenheit gehabt, die 

Infanterie selbigen Flügels, insonderheit aber das Börstelsche Regie-
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„ment, welches von des Feindes Dragonern hart gedränget worden, zu 

„secundiren, auch diese dergestalt zu repoussiren, daß ermelte Batallions 

„der Infanterie sich wieder zu setzen Zeit und Raum gewonnen. Nach­
gehends als er wahrgenommen, daß einige feindtliche Tronppen durch­
gedrungen, willens uusre Bagage zu ataqniren, hat er ohnerachtet der 

„empfangenen schweren Blessnren durch tapsere Condutte nicht allem 

„solches Vorhaben des Feindes verhindert, besondern auch viele dersel­
ben niedergemacht und den dabey commendirenden Major gesangen 

„genommen. Nachdeme Wir auch damahls mittelst göttlichen Beystan-

„des den Sieg völlig erhalten, so daß die seindtliche Armee alda ge­

schlagen, und was davon übrig gewehsen, gefangen worden, undt dann 

„von selbiger gefangenen Mannschafft eine gute Anzahl an Reutern 

„und Dragonern sich gleich zu unsern Diensten presentiret undt darge­

stellt hatte; als haben Wir gutgesunden aus selbigen ein Regiement 

„unter weiland unsers General-Majorn Grasen Wittenberg's Commando 

„formiren und zusammen ziehen zu lassen, auch damit ein solches desto 
„besser befördert werden möchte, ihn Maydeln zum Oberst-Lieutnant bey 

„selbigem Regiement zu verordnen; gestalt er dann auch allen möglig-

„sten Fleiß angewandt dasselbe in guten Ttandt zu setzen und zu brin­

gen, und als er solches zu unserm gnädigsten Wohlvergnügen verrich­

tet, haben Wir ihn A:o 1677 mit dem Regiement nach Calmar zu 
„marchiren beordert, umb der Ohrten unsere Dienste in Obacht zu neh-

„men; da er dann wie unsere Kriegesflotte in selbigem Jahre von der 

„Dän- und Holländischen verfolget und nach Calmarfund sich zu reti-

„riren genötiget worden, die Defension der Insul Öland und des Schlosses 

„Borgholm angenommen, auch seines Ohrtes durch unermüdete Wach­

samkeit und tapferes Wohlverhalten es in die Wege gerichtet, daß nicht 

„allein selbige von feindtlicher Macht angegriffene Insul in unsere De­

votion conserviret, besondern auch der Feindt, wie sehr er ihm auch 

„angelegen sein lassen des Schlosses sich zu bemeisteru, jedennoch nach 
„Ankunfft des von unserm Königlichen Rath und Obersten Ammiralen 

„Grafen Wachtmeister in eigener Persohn angeführten Entsakes, die 

„Belagerung gedachten Schlosses und zugleich das Landt zu quittiren 
„obligiret worden, und zwar mit Hinterlassung aller Sturmgerähte 

„und Ammunition. Nachdem nun das Land solchergestalt vom Feinde 
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„befreyet worden, hat er Maydell uns selbst von demjenigen so alda 

„passiret mündtlichen Bericht unterthänigst abgestattet; womit wie Wir 

„allerdings wohlvergnüget gewesen, so haben Wir auch sofort daraus ihn 

„beordert wiederumb dorthin zurücke zu gehen, umb den Ort und sel­

bige Gegend wider allen fernem Anfall des Feindes zu deffendiren, 

„zu welchem Ende er auch mit einigen mehrem Tronppen verstärcket 

„worden, welcher unserer gnädigsten Ordre er auch allen Fleißes gehor-

„sambst nach gelebet, und ist in selbigem Post mit aller Wachsamkeit 

„bestehen geblieben bis in den September Monath 1678. da er Befehl 

„erhalten mit der unter seiner Commando angeworbenen Mannschafft 

„nach Lyffland und zu der Armee, welche nach Preußen zu gehen de-

„stiniret. sich zu begeben; welchem nach er zwar seinen Marsch ohnge-
„seumpt dorthin angetreten; weilen aber vor seiner Anknnfft in Revall 

„gedachte Armee bereits abmarschiret war, als ist selbige seine Mann-

„schafft in Estland in die Quartiere verleget worden, alwo sie auch bis 

„A:o 1680 gestanden, nach geschlossenem Frieden aber reduciret und aus 

„unseren Diensten erlassen worden. Hierauff haben Wir in gnädigster 
„Erkändtniß ermelten Maydel's ausgestandener Kriegestravaillen und 

„rühmlichen Wohlverhaltens, ihm zu seiner etwaigen Soulagement eine 

„jährliche Pension zngeleget bis er wieder würcklich möchte können em-

„ployiret werden. Wozu wie sich A:o 1686 die Gelegenheit hervor-

„gethan, indem die Obristen Charge bey unserm Tawasthuuslähnschen 

„Regiement zu Fuß vacant und erledigt worden, so haben Wir uns 

„auch oberzehlten seiner guten Verdienste in Gnaden erinnert und zu 

„mehrerer Bezeugung unserer ihm zutragenden Hulde und Propension, 

„ihm selbige erledigte Obristen Charge in Gnaden conferiret und an­

vertraut, derselben er auch annoch zu unserem gnädigsten Wohlvergnü-

„gen rühmlich vorstehet. 

„Wann dann nun ob Vorerzehltem allem zur Gnüge erhellet, 

„wasmaßen gedachter unser Oberster Georg Johan Maydell von Ju­

gend an und von einer Charge zur andern in unserm und unserer 

„Cron Diensten, wie es einem tapsern, treu- und redlichen Osficirer 

„und Unterthanen wohl anstehet, sich hatt gebrauchen lassen; also und 

„damit er dahingegen unsere ihm zutragende Gnade und Propension 

„mehr und mehr im Wercke zu verspühren haben, auch in solcher un-
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„terthänigsten Devotion und Treue zu continuiren angereitzet werden 
„möge, siudt Wir in Gnaden bewogen worden ihn, zu wohlverdienter 

„Tugendbelohnung, wie auch seinen Kindern und Nachkommen zum er­
freulichen Andencken, mit der Freyherren Dignitet und Würde gnädigst 

„anzusehen, allermaßen Wir dann hiemit und krafft dieses unsers offe­

nen Brieses, aus sonderbahre Hulde und Gnade, auch Königlicher 

„Macht und Hoheit, mehrgemehlten unsern Obersten Georg Johan May-

„deln in den Freyherrnstandt erheben dergestalt und also, daß er und 

„seine eheliche Leibeserben und Nachkommen in absteigender Linie männ-

„und weiblichen Geschlechts, von Erben zu Erben, die Ehre, Würde, 

„Wohlthaten und Privilegien, so dem Freyherrnstande in unserm Reiche 

„vergönnet und zugute gestifftet sein, gleichsals haben und genießen, 

„auch daran durch Niemand beeinträchtiget noch gehindert werden sollen. 

„Wir geben ihm und gedachten seinen Nachkommen dabeneben 

„auch zu einem sreyherrlichen Wapn, nehmlich einen in vier Feldern 
„abgetheilten und mit gülden, silbern und blauen Laubwerck umbgebe-

„nen Schildt, in dessen Mitte das alte adeliche Maydelsche Stamm-

„wapn, nehmlich ein blauer Schildt, durch welchen schrätwerts ein sil­

berner Strom läufst, und in demselben finden sich drey Forellen von 

„natürlicher Farbe; oberhalb des Stroms zeigen sich vier, unterhalb 

„aber drey güldene Kugeln; im sreyherrlichen Wapen ist das erste Feldt 

„blau, und darin ein güldener Löwe, welcher ein bloßes Schwerdt hält, 

„in dem andern güldenen Felde stehet ein brauner Eichenstämm mit 

„zweyen grünen Blättern; das dritte Feldt ist in Allem gleich mit dem 

„andern, und das vierte mit dem ersten Felde; oben aus dem Schilde 

„eine Freyherrncrone zwischen zweyen offenen Turnierhelmen, so gleich­
sals mit Freyherrncronen gezieret; über der Helmcrone zur Rechten 

„steigen hervor drey graue Straußfedern, aus der linken Helmcrone 

„aber stehet der Obertheil eines güldenen Löwen, welcher ein bloßes 

„Schwerdt hält, allerdings wie solches Wapen mit seinen eigentlichen 

„und natürlichen Farben hiebey gemahlet und representiret ist; welches 
„Freiherrnwapen mehrgemehlter Oberster Georg Johan Maydell und 

„seine eheliche Leibeserben und Nachkommen in allen sowohl publique 

„als privat Handlungen, Reichstagen, Zusammenkünfften, ritterlichen 
„Exercitien, Fahnen, Jnsiegeln, Gebäuden, Grabschrifften und in allen 
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„andern Fürfällen und Begebenheiten nach eigenen Belieben und ohne 

„Jemauds Wiederrede mit Recht und gutem Fug führen und gebrauchen, 

„imgleichen alle Privilegia, Freyheit und Gerechtigkeiten, die demFrey-

„herrnstande in unserm Reich und Landen verliehen sein, doch soweit 

„solche Privilegia und Gerechtigkeiten nicht wieder unser Königlich Recht 

„und Interesse, auch denen Reichstagsb'eschlüssen und Verordnungen an-

„ lausten, welche von Zeit zu Zeit ergangen sein, und womach diese so­

wohl als andere Freyherren sich billig zu richten haben, zu ewigen Zei­

len mit genießen sollen und mögen. Wie wir dann auch ihm und 

„seinen ehelichen Leibeserben und Nachkommen vergönnen, sich hiernegst 

„Freyherrn von als nemlich ihren eigenem Allodialgute zu 

„nennen und zu schreiben. 

„Wir ersuchen demnach alle Potentaten, Könige, Fürsten, freye 

„Republiquen und alle Andere, wes Standes, Würden und Hoheit die­

selben sein, in Freundtschafft, Gunst und Gnaden; denenjenigen aber, 

„so uns mit Treu, Pflicht und Gehorsam verwandt und zugethan sein, 

„gnädigst und ernstlich befehlend, daß sie offtgemelten unsern Obersten 

„Georg Johan Maydeln,-auch seine eheliche Leibeserben und Nachkom­

men, als rechte Freyherrn erkennen und halten, und ihnen allerseits 

„die Ehre und den Respect erweisen, so selbigem ihrem Freyherrnstande 

„gebühret. Zu Urkundt und mehrer Bestärkung dessen haben Wir die­

ses eygenhändig unterschrieben, undt mit unserm hieran hengendem 

„großen Jnsiegel bekräfftigen lassen. Gegeben auf unserm Königlichen 

„Schloß und Residentz Stockholm den 26 Junii 1693. 

C. Piper. 

Das Kaiserlich russische Diplom vom I. 1864 lautet in deut­

scher Übersetzung: 

„Von Gottes Gnaden Wir Alexander der Zweite Kaiser und 

„Selbstherrscher aller Reussen, von Moskau, Kiew, Wladimir, Nowgo­

rod, Zar von Astrachan, Polen, Siberien, des Tanrischen Chersones 

„und von Grusien, Herrscher von Pleskau und Großsürst von Smo-

„lenfl, Littauen, Volhynien, Podolien und Finland, Fürst von Esth­

land, Livland, Kurland und Semgallen, von Samogitien, Belostok, 

„Karelien, Twer, Jugor, Perm, Wätka, Bolgarien und anderen mehr; 
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„Herrscher und Großfürst der Nishni-Nowgorodschen Lande, von Tscher-
„nigow, Räsan, Polotzk, Rostow, Jaroflaw, Beloserfl, Udor, Obdor, 
„Kondien, Witebfl, Mstiflaw, und aller nördlichen Lande Gebieter; Herr­

scher der Iberischen, Kartalinischen und Kabardinischen Länder, so wie 

„der Armenischen Gebiete, Erbfürst und Beherrscher der Tscherkassischen 
„und der Gebirgs-Fürsten und Anderer; Thronerbe von Norwegen, Her­

zog von Schleswig-Holstein, Stormarn, Ditmarsen und Oldenburg, 

„und so weiter, u. s. w., u. s. w. 
„Thun kund Allen insgemein und Jedem besonders durch diesen Un­

fern Gnadenbrief, daß wiewol Wir nach der Uns vom allmächtigen Gott 

„gegebenen souverainen Kaiserlichen Macht und Unsrer angebornen Huld 

„und Güte, aller Unsrer treuen Unterthanen Ehre, Nutzen und Beför­

derung Allergnädigst stets zu schützen und zu mehren wünschen; so 
„sind Wir doch vorzüglich geneigt diejenigen Unsrer treuen Untertha-

„nen und ihre Geschlechter durch Ehren, Würden und Gnadenbezeu­

gungen, ihrem Stande gemäß, zu belohnen, zu erhöhen, mit ange­

messenen Vorzügen zu begnadigen und in denselben zu bestätigen, 

„welche durch ihren unterthänigsten Eifer in-Unserem Dienste Uns und 

„Unserm Reiche vor Anderen ausgezeichnete Dienste und Treue erweisen. 

„Nun ist Uns bekannt, daß Unser trenunterthäniger Artillerie Ge­

neralmajor Baron Kart Anton von Maydell, Karl's Sohn, aus ei­

nem alten Adelsgeschlechte herrmeisterlicher Zeit herstammt, das im 

„14-ten Jahrhunderte in Esthland Landgüter besessen in der Person 

„Hinrik Maydell's, Henneke's Sohn, der jene Güter von seinen Vor­

fahren überkommen hatte, und das in den Adelsmatrikeln Liv-, Esth-

„und Kurland's verzeichnet steht. Auf Grund dessen und daß Glie­

der dieser Familie in Acten der russischen Regierung Barone ge­

nannt worden sind, hat der Dirigirende Senat, gemäß dem am 11 

„Juni 1852 Allerhöchst bestätigten Reichsraths Gutachten, dem Ge-

„schlechte von Maydell die Führung des Barontitels gestattet, worüber 

„Senatsukase erlassen worden sind: an das Livländische Landrathscol-

„legium den 7 December 1854, an die Esthländische Adelsdeputirten-
„Versammlung den 17 October 1855 und an das Kurländische Adels-
„comite den 3 Aprill 1862. In der vom Dirigirenden Senate in 

„Kenntniß genommenen Stammtafel sind als der Ahnherr dieser Familie 
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„und nach ihm in ununterbrochener absteigender Linie folgende Perso­

nen angeführt: 1) Hermann, 2) Heinrich, Obrist Erbherr von 

„Sutlem, 3) Johann, polnischer Obristlientenant, Erbherr von Sut-

„lem und 1571 Rittmeister der esthländischen Adelsfahne, 4) Tönnis, 

„Admiral in schwedischen Diensten, von 1593 bis 1598 esthländischer 

„Ritterschaftshauptmann, Statthalter auf dem königlichen Schlosse Lohde, 

„Erbherr von Wredenhagen und Tockumbeck in Esthland, von Toikser 

„und Reps in Livland, gestorben 1600 als Landrath; — das Gut 

„Tockumbeck war ihm am 12 Juli 1594 von dem Könige Sigismund 

„III zur Belohnung seiner Verdienste verliehen worden; 5) Jürgen, 

„Erbherr von Wredenhagen, Toikser, Reps und Tockumbeck, Rittmei­

ster der esthländischen Adelssahne, 1614 den 28 Juni Hauptmann des 

„königlichen Schosses Lohde, seit 1617 Landrath, gestorben 1637; 6) 

„Jürgen, Rittmeister in schwedischen Diensten, darauf Mannrichter 

„des Witschen Kreises, Erbherr von Tockumbeck und Toikser, gestorben 

„1687; 7) Hans Ernst, Erbherr von Tockumbeck und Toikser, Ea-

„pitain in schwedischen Diensten, gestorben 1728; 8) Ernst Gustav, 

„Erbherr von Tockumbeck und Toikfer, Eapitain in schwedischen Dien­

sten; 9) Anton Friedrich trat 1755 in kaiserlich russische Dienste 
„in die Garde, und ward befördert: 1757 den 13 Mai zum Second-

„lieutenant in's Wiburgsche Infanterie-Regiment, 1760 den 1 Januar 

„zum Lieutenant, 1762 den 1 Juni zum Stabscapitain, 1763 den 13 

„März zum Eapitain; befand sich in folgenden Feldzügen und Schlach­

ten: von 1758 bis 1762 in Preußen, in den Schlachten bei Zorn­

dorf, Palzich, Frankfurt und bei der Einnahme von Berlin, und 

„ward durch Flintenkugeln verwundet: bei Zorndorf in das rechte Bein 

„oberhalb des Knie's, bei Frankfurt in die linke Seite, und bei Ber­

lin abermal in das rechte Bein; darauf in den Hülfscorps 1761 bei 

„der österreichischen und 1762 bei der preußischen Armee, 1767 und 

„1768 im polnischen, und 1769 in türkischen Feldzuge; 1770 den 

„31 Mai ward er aus sein Gesuch Krankheits halber des Dienstes 

„entlassen, und dabei mit dem Second-Majors Range belohnt; war 

„Erbherr von Kattentack und Kesküll, und starb 1799; 10) Karl Gn-

„stav Anton, Erbherr von Kesküll, Manngerichts-Assessor und 1824 

„Hakenrichter, gestorben 1829. Von ihm entsproß der Artillerie Gene-
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„ralmajor Baron Karl Anton von Maydell (folgt sodann die Be­

schreibung seines Dienstes, wie sie weiter unten bei seiner Person ange­

führt ist), welcher in Unserm Dienste stets Fleiß und Eifer erweiset. 

„Ist verheirathet mit Luise gebornen Baronin Rosen, Gottlieb's Toch­
ter, und hat folgende Kinder: die Söhne Gottlieb Michael und Rein-

„hold Karl und eine Tochter Anna Elisabeth, welchen der Dirigirende 

„Senat, laut Beschluß vom 9 August 1862, Zeugnisse über ihren frei-

herrlichen Stand ausgefertigt hat. 
„Daher haben Wir zur Bestätigung des freiherrlichen Standes 

„des alten Adelsgeschlechts von Maydell und in Ansehung der Ver­

dienste Unsers treuunterthänigen Generalmajors Baron Karl Anton 

„von Maydell, Karl's Sohn, so wie aus Unserer Kaiserlichen Gewo­

genheit und Huld, die Wir zur Tugendbelohnung all Unsrer Unter­

tanen hegen, und laut der Uns vom allmächtigen Gott verliehenen 

„souverainen Macht, Allergnädigst geruht, erwähntem Unserm treuunter­

thänigen Baron von Maydell für ewige Zeiten die Ehre und Würde 

„des Freiherrnstandes Unsers Kaiserreichs, als auch den Adel Unseres 

„gesammten Russischen Erbreichs, der Zarenthümer, Fürstentümer und 

„Länder zu bestätigen, zu befestigen und zu verleihen, wie Wir denn 

„hiemit und kraft dieses ihm, dem Generalmajor Baron Karl Anton 

„von Maydell, Karl's Sohne, sür ewige Zeiten die Ehre und Würde 

„des Freiherrnstandes Unseres Kaiserreichs bestätigen, befestigen und ver­

leihen und ihn dem übrigen Adel des gesammten Russischen Kaiser­

reichs also beizählen, daß er und seine Nachkommen in absteigender 

„Linie zu ewigen Zeiten all die Freiheiten, Ehren und Vorzüge genießen 

„mögen, welche auch die übrigen Adeligen Unsers gesammten Russischen 

„Kaiserreichs nach Unsern Rechten, Einrichtungen und Gewohnheiten 
„genießen. 

„Zu mehrer Bezeugung aber und zum Zeichen dieser Unsrer Kai­

serlichen Gnade und Bestätigung des freiherrlichen Standes, verleihen 

„Wir dem Geschlechte der Barone von Maydell folgendes Familien-
„ Wappen. 

(Stelle der Wappenzeichnung). 

„Ein blauer Schild, links durchschnitten von einem silbernen Strome, 
„der mit drei rothen Forellen, deren Augen, Bart und Flossen gold-
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„gefärbt, besetzt ist, und oberhalb von vier, unterhalb von drei runden 

„goldenen Brodten begleitet wird. Den Schild zieren eine Freiherrn-

„kröne »und zwei adelige Stechhelme, von denen der rechte eine blau 

„und gold gewundene Wulst, der linke eine Freiherrnkrone trägt. Die 

„Helmzier besteht: zur Rechten in drei silbernen Straußsedern, zur 

„Linken in einem hervorsteigenden goldenen Löwen mit rothen Augen 

„und rother ausgeschlagener Lunge, in der rechten Branke ein silbernes 

„Schwert mit goldenem Griffe führend. (Dieser Helmschmuck ist den 

„Baronen Maydell von dem Könige von Schweden Karl XI im Jahre 

„1693, bei Erhebung in den Freiherrnstand, verliehen worden). Die 

„Helmdecken sind: rechts — blau mit Gold unterschlagen, links — blau mit 

„Silber unterschlagen; die Schildhalter: zur Rechten ein blauer Leo-

„pard mit rothen Augen und rother ausgeschlagener Zunge, zur Linken 

„ein silberner geschwingter Greif mit rothen Augen und rother aus­

geschlagener Zunge, in der rechten Branke ein silbernes Schwert mit 

„goldenem Griffe sührend. Der Wahlspruch in goldenen Buchstaben auf 
„blauem Bande lautet: „^iäsiri ssrvanius." 

„Derohalben gönnen und gestatten Wir dem erwähnten Unserm 

„treuunterthänigen Generalmajor Baron Karl Anton von Maydell, 

„Karl's Sohne, und dem Geschlechte der Barone von Maydell das 

„oben beschriebene freiherrliche Wappen in allen ehrsamen und geziemen­

den Fällen, in Briesen, Siegeln, aus Häusern und Hausgerätheu, und 

„überall wo die Ehre und die Umstände es erheischen, nach ihrem Be­

lieben und Gutdünken zu gebrauchen, gleich wie auch die übrigen 

„Adeligen Unseres Kaiserreichs solche Freiheit und Vorzug haben. Dem­

nach Wir auch alle auswärtige Potentaten, Prinzen und mächtiger 

„Gebiete Beherrscher, so auch Grasen, Barone, Adelige und andre 

„Würdenträger, wie Alle insgemein, so auch Jeden besonders hiemit 

„freundschaftlich ersuchen und von einem Jeden nach Maß seines Ranges 
„und Standes in Gunst und Gnaden wünschen, erwähntem Baron von 

„Maydell diesen von Uns Allergnädigst verliehenen Vorzug in ihren 

„Staaten und Gebieten gütigst zu gestatten, Unsern Unterthanen aber, 

„welchen Ranges, Würde und Standes sie sein mögen, befehlen Wir 

„hiemit Allergnädigst und ernstlich, genannten Baron von Maydell als 

„Unsern des gesammten Russischen Kaiserreichs Freiherrn anzuerkennen 
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„und zu ehren, und ihn darin, wie auch im Gebrauche des oben beschrie­

benen sreiherrlichen Wappens und aller übrigen Unserem Adel des ge­

lammten Russischen Kaiserreichs Allergnädigst von Uns gestatteter? Rechte, 

„Vorzüge und Nutzungen durchaus und unter keinem Vorwande zu 

„beeinträchtigen, zu kränken und zu hindern. 
„Des zu mehrer Urkund haben wir diesen Unsern Gnadenbries 

„mit Uusrer eignen Hand unterzeichnet und mit Unserm Reichssiegel 

„zu bekräftigen anbefohlen. 
„Gegeben zu St: Petersburg am 4 December im Jahre Tau­

send acht Hundert vier und sechzig nach Christi Geburt, und Unsrer 

„Regierung im zehnten." 

Der IustiMimster Dmitri Samätnin. 

3. Aas Geschlechtsumppen. 

Nach Andeutung der ältesten bis hierzu erhaltenen Siegelabdrücke, 

bestand das Wappen der Familie aus einein Wasfenschilde, rechts ge-

theilt durch einen mit drei aufreckten Fischen besetzten Balken oder 

Strom; oberhalb des Strom's vier kugelförmige Zeichen, 3 und 1 ge­

setzt, unterhalb desselben drei ebensolche Zeichen, 2 und 1 gesetzt. Aus 

dem Siegel umgab den Schild kreissörmig die Namensschrist des Ei­

gentümers, denn in jenen alten Zeiten, wo der Adel geübter in der 

Führung des Schwertes als der Feder war, diente die Beidrückung des 

Siegels statt der Unterschrift. Später sügte man dem Schilde auch 

den Helm nebst Helmzier und Helmdecken hinzu, doch scheinen diele 

Zuthaten, ähnlich dem Prädicate „von", bei dem Esth- und Livländi-

schen Adel weit später in allgemeinen Gebrauch gekommen zu sein als 

in Deutschland, waren doch diese Länder zu entsernt vom deutschen 

Mutterlande, zu sehr sich selbst überlassen, deren Adel zu sehr von äuße­
ren und inneren Kämpfen um Existenz und Recht in Anspruch ge­
nommen, als daß er solchen Neuerungen in den äußeren Standes;eichen 
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große Aufmerksamkeit widmen konnte. — Gegen Ende des 16-ten Jahr­

hunderts findet man fast durchweg aus den Urkunden neben dem Sie­

gel auch die Unterschrift, und zugleich verschwindet auf den Siegeln 

die Namensschrift, statt welcher zu beiden Seiten des Helmes die An­

fangbuchstaben des Tauf- und Familiennamens gesetzt wurden, ein Ge­

brauch der bis in's ^8-te Jahrhundert fortdauerte. 

Die Helmzier bestand sus den alten Familiensiegeln meistenteils 

aus drei Straußsedern; bisweilen kommen auch ein ausgebreiteter Psauen-

schweif, und einmal zwei Flügel mit einer Straußfeder in -der Mitte 

vor, — so viel man jetzt nach den ziemlich undeutlichen Abdrücken ur-

theilen kann. 

Seit Anfang des 17-ten Jahrhunderts gewahrt man in den Sie­

geln eine wesentliche Veränderung in der Theilung der Schildes, indem 

dieser, statt rechts, nun links vom Strome durchschnitten wird; doch ist 
auf einer Urkunde vom I. 1706, die von zwei Brüdern Maydell aus 

dem Hause Tockumbeck besiegelt worden, der Schild bei dem einen Sie­

gel wieder rechts, bei dem andern aber links getheilt. Eine andere we­

sentliche Veränderung findet man nach Beginn des 18-ten Jahrhunderts 

in der Stellung der Fische, die bis dahin immer ausrecht, von da an 

aber gestreckt (d. h. horisontal) in dem stets links das Feld durchschnei­

denden Strome gestellt sind. 

Die Färbung des Schmelzwerks, der Helmzier und der Helm­

decken läßt sich aus den alten Siegeln und Grabsteinen nicht entneh­

men, da sie auf denselben nicht durch Striche und Punkte bezeichnet 

ist; nach einigen älteren Beschreibungen des Maydellschen Wappens bie­

tet aber auch sie manche Verschiedenheiten dar. 'So bestand nach dem 

schwedischen Freiherrnbriese vom I. 1693 das alte Stammwappen aus 

einem blauen Schilde, links durchschnitten von einem silbernen Strome, 

der mit drei Forellen von natürlicher Farbe besetzt und von 7 goldenen 

Kugeln belgeitet ist. Nach Krohne's Allgemeinem deutschen Adelslexieon 

sind: der Fluß golden, die Fische roth, die Kugeln golden; die 3 Strauß­

federn auf dem Helme: die zur Rechten blau, zur Linken roth und die 

mittlere golden. Nach Hnpel's N. N. Miscellaneen St. 13 u. 14 besteht 

das Geschlechtswappen, laut dem kurländischen Wappenbuche, aus einem 

blauen Schilde, links durchschnitten von einem Strome, der mit 3 silbernen 
3 
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Fischen besetzt und von 7 goldenen Bällen begleitet ist; den Turnier­

helm ziert ein gespiegelter Pfauenschweif, der von einer rothen und 
einer silbernen Straußfeder beseitet wird; die Helmdecken sind: zur Rech­
ten blau und silbern, zur Linken roth und silbern. Ebenso war, laut 

Hupel's N. Miscellanen St. 18 u. 19, das Wappen beschaffen, mit wel­

chem Georg Johan Maydell 1731 im Stockholmer Ritterhause intro-

ducirt wurde, nur daß der Helmschmuck gus 3 silbernen Straußfedern 

bestand und die Helmdecken durchgehend blau waren und abwechselnd 

mit Gold und Silber unterschlagen. 

Zur bessern Veranschauung des oben Gesagten fügen wir hier die 

Zeichnungen einiger alten, auf Urkunden im Familienarchive wohler­

haltenen Siegelabdrücke, so wie des schwedisch sreiherrlichen Wappens, bei. 

A:o !52^. Siegel Goßwin Mayöell's, eines Tobnes des alten Hans 

Maydell von K0S5, 

A:o 1598. Siegel Johann oder Hans Maydell's zu Herknll (Die Umschrift ist 

weiter nicht zu entziffern). 
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A:o 1602. Siegel Johann Maydell's aus dem Hause Wredenhagen 

und Sutlem. 

IL XX// M 

1706. Siegel der Bruder Anton Heinrich und Hans Ernst von May 

dell, auf demselben Dokumente stehend. 

A:o 1730. Siegel der Brüder Georg Johann und Ernst Gustav 

von  Mayde l l .  
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A:o 1693. Wappen der schwedischen Freiherrn v. Maydell. 

Aus oben Angeführtem geht hervor, daß bis zum 18 Jahrhunderte 

uusre Altvordern, in ihren Siegeln, hauptsächlich die Ehrenstücke des Wap­

pens sesthaltend, deren Stellung und die Helmzier verschieden gebraucht 

haben, und daß auch in der Färbung des Stromes, der Fische und der 

Helmzier Abweichungen stattgefunden haben mögen. War ursprünglich 

der Schild rechts durchschnitten von einem mit 3 aufrechten Fischen 

besetzten Strome, so sind seit dem 18-ten Jahrhunderte der Schild stets 

links getheilt, die Fische auf demselben gestreckt und die Helmzier aus 3 

Straußfedern'bestehend. Zur unveränderten Beibehaltung dieser Wap­

penzeichnung mag die zweimalige königlich schwedische Sanctionirung und 

Ausstellung derselben im Stockholmer Ritterhause, nebst der größeren 

Regelung der Verhältnisse, mit beigetragen haben. 

Ganz so war auch das alte, bisher in den Ritterhäusern Esth­

und Livland's aufgestellte Familienwappen beschaffen, und die Färbung 

desselben, gleich dem Maydellschen Wappen im Stockholmer Ritterhause 
vom I. 1731: das Feld blau, die Brodte golden, der Strom bläulich, 

die Fische und die Straußfedern silbern, die Helmdecken blau und ab­

wechselnd mit Gold und Silber unterschlagen. Nach der allgemeinen 

Regel der Heraldik, daß Metall nicht auf Metall, und Farbe nicht auf 

Färbe zu stehen komme, ist indeß ein bläulicher Strom auf blauem 
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Felde nicht zulässig, und einige der alten in Holz geschnitzten, in Far­

ben dargestellten Mahdellschen Wappen, welche hoch an den Pfeilern 
und Gewölben der ehrwürdigen Ritter- und Domkirche zu Reval, die 

Ahnen der Uexküll, Wrangell, Taube und Nieroth bezeichnen, und auf 

denen man noch jetzt einen silbernen, von der Zeit schon stark geschwärz­

ten Strom mit rothen Fischen warnehmen kann, bezeugen daß diese 

heraldisch richtigere Färbung schon in alten Zeiten bestanden habe, wie 

bereits angedeutet worden ist. 

Demgemäß ist auch bei der Allerhöchsten Verleihung des jetzigen 

freiherrlichen Wappens der Familie, dieser Umstand berichtigt worden. 

Die Beschreibung des jetzigen Wappens haben wir oben bei dem Kaiser­

lichen Gnadenbriese vom I. 1864 gegeben; die Zeichnung solgt Hierselbst. 
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In dem so construirten Wappen entspricht der althergebrachte 

Schild, der Legende über den Ursprung des Wappens und Namens die­

ses Geschlechts; aus dem rechten Helme sind die Wulst und die drei 

silbernen Straußfedern als althergebrachte Helmzier beibehalten; der 
linke Helm mit der Freihernkrone und dem hervorsteigenden, zum Streit 

gerichteten Löwen, — dem schwedisch freiherrlichen Wappen entnommen, 

— dient als Denkmal an den erloschenen schwedisch freiherrlichen Zweig 

dieses Geschlechts; der blaue Leopard als Schildhalter zur Rechten und 

der gewaffnete silberne Greis zur Linken, ersterer dem esthländischen, 

letzterer dem livländischen Adelswappen entlehnt, stellen die Ritterschaf­

ten und Lande dar, zu denen sich dieses Geschlecht von Alters her hält, 

in denen es wurzelt und blüht. Was endlich die Devise: 

A6liu8<zu6 86rva.llius", zu deutsch: „Glauben und Abstammung (deut­

sche) wollen wir bewahren" anbelangt, so bedarf su' wol keiner Mo-

tivirung. Möge sie auch den gesammten Ritterschaften der treuen bal­

tischen Provinzen Rußland's als Wahlspruch dienen. 

4. Die Familieninstitutionen. 

Als gegen Ende der ersten Hälfte des jetzigen Jahrhunderts ein 

reges Familieninteresse mehre Glieder dieses Geschlechts erfaßt hatte, 

und, begünstigt durch den Erfolg einiger im Gesammtinteresse erfolgter 

Bestrebungen, noch lebhafter und allgemeiner wurde, machte sich auch 

das Bedürfniß fühlbar in materieller Beziehung für das Beste der Fa­

milie im Ganzen, Sorge zu tragen. Um bei der starken Ausbreitung 

dieses Geschlechts im Laufe des jetzigen Jahrhunderts, bei der dadurch 
bedingten Zersplitterung des Vermögens und etwaiger Verarmung ei­

niger Glieder, den Bedürftigen in Zukunft geregelte Unterstützungen 

zuwenden zu können, erschien es höchst wünschenswerth, nach dem Vor­
bilde einiger in den Ostseeprovinzen bereits bestehender Stiftungen, 
auch eine Maydellsche Familienstiftung in's Leben zu rufen, die, ohne 

Jemandem schwere Geldopfer zuzumuthen, nichts destoweniger in's Werk 
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gesetzt werden könnte; was nur durch alljährige ganz geringe, auch 

den wenig Bemittelten mögliche, daher von allen Familiengliedern zu 

entrichtende Beiträge, obschon langsam, doch am zweckdienlichsten und 

sichersten erzielt werden konnte. Ein auf dieser Grundlage, im Interesse 

der Wohlthätigkeit sowol, als der ehrenhaften Erhaltung ihres altherge­

brachten Namens, von einem Gliede der Familie im I. 1856 entwor­

fener Antrag fand auch bei dieser allgemeine und freudige Zustimmung. 

In Kurzem wurden die Statuten der Stiftung ausgearbeitet und schon 

am 7 März des nächstfolgenden 1857 Jahres in einer Versammlung 

der Familienglieder zu Reval von diesen angenommen, und die Stif­

tung unter dem Namen eines freiherrlich von Maydellschen Familien­

legats constituirt. Diese Statuten^) lauten wie folgt: 

I. Einleitung. 

„Im Namens Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

„Geistes, Amen. 

„§ 1. Alle gegenwärtig lebenden majorennen Glieder der sreiherr-

„lichen Familie von Maydell haben sich einmüthiglich entschlossen und 

„dahin vereinigt, ein Familienlegat zu stiften, demselben den Namen des 

„Freiherrlich von Maydellschen Familienlegats beizulegen, und 

„nach den Bestimmungen der nachfolgenden Statuten zu sammeln, zu 

„verwalten und zu vertheilen. 

„§ 2. Die gegenwärtig bestehende Familie der Baron von May­

dell zerfällt in zwei Branchen: 
„H., in die Branche des Hauses Steinhausen und 

„L, in die Branche des Hauses Tockumbeck. 

„Die Branche des Hauses Steinhausen besteht gegenwärtig: 

„1) aus dem Hakenrichter Baron Berend von Maydell, Besitzer 

„des Gutes Maydel im Jördenschen Kirchspiele, und seiner 

„leiblichen Descendenz. 
„2) aus dem Besitzer des Gutes Steinhausen, Julius von Maydell, 

„seinen Brüdern Otto, Guido und seinen Brüdersöhnen Ger­

hard und Richard aus Kawast, sämmtlich Barone von Maydell. 

„Die Branche aus dem Hause Tockumbeck zerfällt in nachfolgende 4 

„Stammhäuser: » 
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„I- Das Haus Kurro, gestiftet von dem Major Otto Gustav von 

„Maydell und gegenwärtig in Esthland bestehend: 
,,a) aus dem Mannrichter Baron Karl Gustav von Maydell, Be­

sitzer der Güter Kurro und Udenküll, und seinem Sohne Karl 

„Otto Baron v. Maydell. 
„5) aus dem Sohne des verstorbenen Bruders Otto Ernst, dem Kreis-

„deputirten Julius Baron v. Maydell, Besitzer des Gutes Linna-

„mäggi in Livland, und seiner leiblichen Descendenz. 

„II. Das Haus Putkas, gestiftet von dem Bruder des Vorigen, Mann-

dichter Johann Georg von Maydell. Seine directe Descendenz zerfällt in: 

das Haus Söttküll und Pühhat, gestiftet von dem verstor­

benen Landrath Ernst von Maydell; seine noch lebenden Kin­

der sind: 

„ 1) S:e Excellenz der Präsident des kurländischen Eameralhofs Gu-

„stav Daniel Baron von Maydell und lein im kaiserlichen Se-

„nate angestellter Sohn Ernst Georg Michael von Maydell, 

„2) der Obriftlieutenant Sigismund Baron von Maydell und 

„seine Descendenz, und 

„3) sein Großkind, der Artillerie Lieutenant Christoph Baron v. May­

dell, Sohn des verstorbenen Obrist Hermann August v. Maydell. 

,,b) das Haus Rahhola, gestiftet von dem verstorbenen Ordnungs-

„richter Peter von Maydell; seine noch lebenden Söhne und 

„Großsöhne sind: 
„Z) der verabschiedete Obrist Paul Jacob Baron v. Maydell, 

„2) der Generalmajor August Woldemar Baron v. Maydell bei 

„der Artillerie, dessen Söhne Nicolai, Lieutenant bei der 20-sten 

„reitenden Artillerie Batterie, und Alexander bereits auch in 

„kaiserlichen Militärdiensten bei der Artillerie, 

r3) des verstorbenen Generalmajors Karl Dettlos Söhne Barone 

„Karl und Rudolph, Ersterer gegenwärtig 15, Letzterer 14 
„Jahre alt. 

das Haus des verstorbenen Collegienassessors Georg v. Maydell; 

„seine gegenwärtig lebenden Söhne sind mit ihrer Descendenz: 

.,1) Der Mannrichter Baron Theodor von Mayde.ll, Besitzer des 
» „Gutes Putkas, und 
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„2) der Mannrichter Gotthard Baron v. Maydell, Besitzer der Güter 

„Wattel und Kiska in Esthland und des Gutes Podis in Livland. 

,,ck) das Haus des verstorbenen Flott-Capitains Karl von Maydell, 

„Besitzer des Gutes Rahhola. Dessen gegenwärtig lebenden Söhne 

„und Großsohn sind: 

„1) der Obrist im Dienst Jacob, 

„2) der Obrist im Dienst Julius und 

„3) der verabschiedete Garde Capitain Karl, Barone von Maydell; 

„4) des verstorbenen ältesten Sohnes Casimir Sohn Victor Baron 

„v. Maydell. 

,,e^) das Haus Tatters, gestiftet von dem verstorbenen Flott-Lieute-

„nant Gustav Wilhelm Baron von Maydell. Seine gegenwärtig 

„lebenden Söhne sind: 
„1) der Major Woldemar Baron v. Maydell im Dienste beim 

„kaiserlichen Telegraphenbüreau und seine Descendenz; 

„2) der Obristlieutenant Moritz Baron v. Maydell, Besitzer des 

„Gutes Unniküll, und seine Descendenz; 

„3) der Lieutenant Eduard Baron v. Maydell, Besitzer des Gu­

tes Tatters; 

„4) der Collegienrath Dr. Peter Baron v. Maydell, in kaiserlichen 

„Diensten als Medicinalinspector, und 

„5) der Flott-Capitainlieutenant Gregor Baron v. Maydell im 

„kaiserlichen Flottdienste als Commandeur einer Fregatte. 

„III. Das Haus Kattentack, gestiftet von dem verstorbenen Major 

„Anton v. Maydell. Seine lebenden Kinder und Großkinder sind: 

der Landrichter und Kreisdeputirte Ernst Baron v. Maydell, 

„Besitzer der Güter Kattentack und Pastser, nebst seinen beiden 

„Söhnen Georg und Eduard, Barone v. Maydell, Letzterer in 

„der kaiserlichen Garde Cavallerie dienend; 

„b) die Söhne seines verstorbenen Bruders des Hakenrichters Karl 

„v. Maydell, Besitzer des Gutes Kesküll: 

„1) der Obristlieutenant Friedrich Baron v. Maydell, Besitzer des 

„väterlichen Gutes Kesküll, nnd 

„2) der Garde Obrist Karl Baron v. Maydell, gegenwärtig im 

„kaiserlichen Dienste, nebst beider Brüder Descendenz. 
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„IV Das Haus Hukas, gestiftet von dem Lieutenant und Mannge-

„richts-Assessor Johannes v. Maydell. Seine Söhne waren: 
„«) der verstorbene Kreisrichter Gottlieb v. Maydell, Besitzer des 

„Gutes Kirrimäggi; dessen noch lebende Söhne sind: 
1) der Ordnungsrichter Ferdinand Baron v. Maydell, Besitzer des 

„Gutes Krüdnershos in Livland, mit seiner Descendenz; 

„2) der Ordnungsgerichts-Adjnnct Constantin Baron v. Maydell, Be­

isitzer des Gutes Salishof in Livland und seine Descendenz, und 

„3) der Canditat der Cameralwissenschasten Rudolph Baron v. 

„Maydell, Besitzer des väterlichen Gutes Kirrimäggi und Konser. 

„ö^) der verstorbene Manngerichts-Assessor Lieutenant Alexander von 

„Maydell, Besitzer der Güter MallS und Kedder. Dessen noch 

„lebende Söhne sind: 

„1) der verabschiedete Husaren Lieutenant und-Hakenrichter Julius 

„Baron v. Maydell, gewesener Besitzer des Gutes Poidifer; 

„2) Otto Baron v. Maydell gewesener Besitzer des Gutes Püh-

„hajöggi. 
„e) der verstorbene Ingenieur Lieutenant Johannes v. Maydell, Besitzer 

„des Gutes Matuliszek in Kurland. Seine lebenden Söhne sind: 

„1) der Generalmajor Baron Georg v. Maydell, und 

„2) der Hauptmanns-Assessor Adolph Baron v. Maydell, Besitzer des 

„Gutes Puhnien in Kurland, und seine Descendenz. 

„§ 3. Alle in § 2 genannten Häuser mit ihren majorennen Glie­

dern werden zur Stiftung des Legats, durch jährlichen Beitrag, aufge­

fordert; sollten sich aber einige, welches nicht zu erwarten ist, der Stif­

tung und den zu zahlenden Beiträgen entziehen, so werden sie mit 

ihrer Descendenz von dem Genüsse des Legats ausgeschlossen, und 

kann ein Glied derselben, wenn er später wünscht der Stiftung bei­

zutreten, nur dazu gelangen, sobald er ebenso viel mit den Zinsen zum 

Stammcapital einzahlt, als bis dahin von einem einzelnen Gliede 

eingezahlt worden ist, was sich leicht nach dem geführten Contobuche 
ausrechnen läßt. 

II. Begründung des Legats und der Stiftung. 

„8 4. Das Stammcapital dieses Familienlegats wird gebildet: 
„1) Aus den jährlich ^u ^Menden Beiträgen jedes majorennen Theil-
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„nehmers für sich und seine männliche Descendenz, sobald dieselbe ma­

jorenn geworden oder eine selbstständige Stellung eingenommen hat. 

„Dabei wird noch festgesetzt, daß, wenn ein zahlendes Familienglied 

„aus einem Male 250 Rubel S. M. einträgt, derselbe für immer von der 

„jährlichen Einzahlung befreit ist. — Der zu zahlende jährliche Beitrag 

„wird als Minimum auf 10 Rub. S. von jedem majorennen männ­

lichen Gliede festgesetzt. Den weiblichen Gliedern der Familie bleibt 

„es freigestellt Beiträge einzutragen, die als besondere Geschenke zur 

„Mehrung des Stammcapitals angesehen werden. 

„2) Aus Geschenken, welche der Stiftung zufließen sollten. 

„3) Aus derselben zugewendeten Legaten durch Testamente und an­

derweitige Verfügungen, wobei die besondern Bestimmungen der Lega-

„tarien von der Verwaltung der Stiftung zu berücksichtigen sind. 

„Um das zuletzt Gesagte noch genauer und fester zu bestimmen, 

„bleibt es jedem einzelnen Stifter und Theilnehmer dieser Familien-

Stiftung unbenommen, besondere Summen für seine Descendenz oder 

„sür ein Familienglied aus seiner oder auch einer andern Branche ein­

zutragen, die Art und Weise der Verwaltung dieser Summe zu be­

stimmen, welche von dem Verwaltungsrath nach dem Willen des Le-

„gatarius ausgeführt wird. Geht der Bevorzugte mit Tode ab, und 

„der Legatarius hat für diesen Fall keine besondere Bestimmung getrof­

fen, so fällt die Summe nicht den gesetzlichen Erben, sondern der Fa-

„milienstiftung anHeim. 
III. Verwaltung der Stiftung. 

„§ 3. Das gestiftete Familienlegat wird verwaltet durch einen 

„Verwaltungsrath. 

„§ 6. Der Verwaltungsrath besteht aus drei Gliedern der frei-

„herrlichen Familie von Maydell, die stets in Esthland gegenwärtig und 

„besitzlich sein müssen. Sie verwalten ihr Amt gratis, und erst in spä­

teren Zeiten, wenn das Stammcapital eine ansehnliche Größe erreicht 

„und die Verwaltung mühevoller und an Geschästsumsang bedeutend 

„zugenommen, kann den Gliedern des Vervaltungsraths eine jährliche 

„Vergütung aus den Zinsen zugestanden werden, welche dann die in 

„Esthland lebenden majorennen Glieder der sreiherrlichen Familie von 

„Maydell zu bestimmen haben werden. 
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„§ 7. Die Wahl der 3 Männer zu dem Verwaltungsrathe ge­

schieht durch Stimmenmehrheit, von den dazu berufenen anwesenden 
„Gliedern beider Branchen, jedoch dergestalt, daß ein Glied aus dem 

„Stammhause der Steinhausenschen Branche und zwei Glieder aus 

„den Stammhäusern der Tockumbekschen Branche erwählt werden und 

„für beide Branchen ein Substitut, der aber dann erst eintritt, wenn 

„einer von den 3 erwählten Verwaltungsräthen sehlen sollte. 

„Tritt Einer oder der Andere, durch Umstände veranlaßt, oder 

„durch einen Todesfall aus dem Verwaltungsrathe, so wird seine Stelle 

„gleichfalls durch Berufung der in Esthland anwesenden Familienglie­

der und eine durch sie vorgenommene Wahl ersetzt, so daß der Ver-

„waltungsrath fortwährend aus drei Gliedern vollzählich bestehe. 

IV. Verpflichtungen des Verwaltungsrathes. 

„§ 8. Zu den Verpflichtungen des Verwaltungsrathes gehören: 

„1) Daß er die Geschäfte gratis besorgt, bis der im § 6 erwähnte 

„Fall eintritt. 

„2) Er sammelt alljährlich die Beiträge der zahlenden Mitglieder 

„zum Märztermine jeglichen Jahres ein. 

„3) Empfängt die Geschenke, welche durch lebende Mitglieder, als 

„auch durch letztwillige und anderweitige Verfügungen (§ 4) dem Stamm-

kapitale der Familienstiftung zugebracht werden. 

„4) Verbucht dieselben, wozu ein besonderes Buch angefertigt wird, 

„wie auch ein anderes, in welches die Protokolle verzeichnet werden. 

„5) Vergiebt die eingegangenen Gelder auf steigenden Fond in die 

„esthländische adelige Ereditcasse. 

„6) Bewahrt Buch, Gelder und Werthpapiere in einem zu diesem 

„Behuse anzufertigenden festen Kasten, im Gewölbe der Ereditcasse. In 

„dasselbe kommt auch das Original der Stiftungsurkunde; eine Abschrift 

„davon wird voran in das Contobuch eingetragen und andere wört­

liche Abschriften an Familienglieder, die sie zu haben wünschen, auf 

„deren Kosten ausgefertigt Die vorfallenden Kosten sür Anfertigung 

„der Bücher, des Kastens, so wie des Porto's bei vorfallender Corres-

„pondenz, werden im März 1858 von den in Esthland lebenden Glie­

dern entrichtet. Den Schlüssel zu dem Kasten hat dasjenige Glied 
„des Verwaltungsrathes in seinem Verwahr, der das Präsidium im Ver-
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„waltungsrathe führt. Das Präsidium des Verwaltungsrathes bestim­

men die 3 Glieder desselben unter sich, und der Präsident hat den 

„Vortrag der vorfallenden Angelegenheiten. 

„8 9. Jeden März, wenn die Geschäfte beginnen, empfängt der 

„Verwaltungsrath den Kasten aus dem Gewölbe der Ereditcasse, ver­

sammelt darauf die in Reval anwesenden Glieder der Stiftung und 

„legt ihnen den Bestand der Capitalien, mit dem Buche, zur Einsicht 
„vor, vergiebt darauf die aufs Neue eingegangenen Summen in die 

„Ereditcasse und liefert darauf den Kasten mit seinem Inhalte wie­

der bis zum nächsten März, zur Aufbewahrung in dem Gewölbe der 

„Ereditcasse ein. Gelder, die während des halben Jahres bis zum Sep-

„tembertermin eingehen sollten, vergiebt der Verwaltungsrath im Sep-

„tembertermine und legt die Werthpapiere dasür in den Kasten; eine 

„Rechnungsablegung findet aber nur einmal jährlich und zwar im März­

dermine statt. 

„8 1l). Wenn bei der Vertheilung der halben Zinsen des Stamm­

kapitals an hülfsbedürftige Glieder der Familie, ein Fall sich ereig­

nen sollte, der in § 12 der Statuten nicht hat bestimmt oder vor­

dergesehen werden können, so darf der Verwaltungsrath hierbei nicht 

„allein entscheiden, sondern muß die in Esthland anwesenden Mitglieder 

„beider Branschen zu einer Berathung versammeln, denselben den Fall 

„vortragen, die Entscheidung durch Stimmenmehrheit hervorrusen, nach 

„welcher er sich dann zu richten hat. 
„8 11- Sind besondere Verwendungen von eingegangenen Sum-

„men durch Verfügung eines Legatarius zu berücksichtigen, welche dunkel 

„sind und einer Erläuterung bedürfen, dann ist ein solcher Fall durch 

„den Verwaltungsrath den Gliedern derjenigen Bransche und des Hau-

„ses, zu dessen Besten der Legatarius das Geld eingetragen, zur Bera-

„thung und Entscheidung vorzulegen. 
V. Verwendung des Legats oder der Stiftung. 

„8 12. Die halben Zinsen des Stammcapitals sollen verwandt 

„werden: 
„An männliche Glieder der Familie, die es bedürfen, zunächst 

„zur Unterstützung der Erziehung, — zur Equipirung junger Militaire 

„und jährlichen Unterstützung derselben im Dienste, bis sie einen ent-
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„sprechenden Rang erhalten, der ihnen ihren Unterhalt sichert und eine 

„weitere Unterstützung aus dem Legate nicht mehr nöthig wird; — 
„zum Studiren armer Familienglieder, auf die Zeit des Studiums und 

„nach Vollendung desselben noch aus ein Jahr, um sich eine Stellung 
„im Staate zu verschaffen. —- Für unverheirathete weibliche Familienglie-

„der, die es bedürsen, auf Lebenszeit. Dabei wird festgesetzt, daß ein 

„verheiratetes weibliches Glied der Familie Maydell, so lange sie den 

„Namen Maydell führt und Unterstützung bedürftig ist, dieselbe erhal­

len kann; ihre Kinder aber, die schon den Namen ihres Mannes füh-

„ren, keine Ansprüche mehr darauf erheben können, weil die Familien-

„stiftung ausschließlich nur eine Maydellsche sein und bleiben soll. 

„§ 13. Die Vertheilung der Zinsen an Bedürftige beginnt, so­

bald das Stammcapital auf Dreißig Taufend Rubel S. ange­

wachsen ist, und dann kommen nur die halben jährlichen Zinsen, und 

„niemals mehr, alljährlich zur Vertheilung. 

„K 14. Die Einzahlung der jährlichen Beiträge hört aus, so-

„ bald das Stammcapital die Größe von 50000 Rubel erreicht hat, und 

„es bleibt den Mitgliedern freigestellt ob sie durch Einzahlungen zum' 

„Stammcapitale dasselbe annoch vermehren wollen. 

„§ IS. Wenn sich durch Gottes Gnade und eine glückliche Ver­

waltung das Stammcapital bis auf Zweimal Hundert Tausend 

„Rubel vermehren sollte, was wol eine ferne Zeit voraussetzt, dann kön-

„nen 100000 Rub. S. davon zum Ankauf eines Landgutes angewen­

det werden, das als Familienfideicommiß aus alle fernere Zeiten der 

„Familienstistung verbleiben muß, über deren Verwaltung und Ver­

wendung der Revenüen dann der Familienrath zu bestimmen hat. 

„§ 1k. Sobald das Stiftungscapital soweit angewachsen ist daß 

„die halben Renten desselben zur Vertheilung gebracht werden können 

„(§ 13), so hat der Verwaltungsrath es der Familie bekannt zu machen 

„und die Hülssbedürstigen zur Meldung aufzuforden. Die Meldung 

„geschieht schriftlich bei dem Verwaltungsrathe, die Vertheilung des Gel­

les aber jährlich nur im Märztermine. Der Verwaltungsrath beprüft 

„die Eingaben und berücksichtigt die Bedürftigsten zuerst, wobei die 
„Stifter das vollste Vertrauen in den jedesmaligen Verwaltungsrath 

„setzen, weil nur die Bedürftigkeit den Maaßstab der Vertheilung ab-
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„geben kann und keine nähere verwandtschaftliche Verhältnisse oder be­

sondere Fürsprache sür einen oder den anderen Sollicitanten bei ihnen 

„eine Geltung finden darf. 

„Zu mehrer Beglaubigung haben die anwesenden Stifter diese 

„Urkunde, unter des Herrn gnädigem Beistande, eigenhändig unterschrie­

ben und besiegelt. Die Abwesenden sind unter Mittheilung einer 

„wörtlichen Abschrift derselben aufgefordert ihren Consens schriftlich einzu­
senden, welche Eonsense der Urkunde beigefügt werden sollen. So ge­

schehen zu Reval den 7 März 1857" 

Seitdem schreitet diese Stiftung still und geräuschlos, doch wir 

können sagen, mit Segen begleitet, vorwärts. Alljährlich an einem fest­

gesetzten Tage, der Familientag genannt, versammeln sich die Glieder 

aus den vielen Häusern dieses Geschlechts in Reval, gewöhnlich bei dem 

Präsidenten des Verwaltungsraths der Stiftung, wobei die Beiträge 

eingezahlt, Rechnung abgelegt, so wie über das Placement der Sum­

men und andere Gegenstände verhandelt wird. Es sind diese Zusam­

menkünfte, bei denen manche sich sonst fern stehende Glieder der Fa­
milie einander näher treten und die mündig gewordenen in den Kreis 

der Familie eingeführt werden, von nicht geringem Einflüsse auf die För­

derung des Gemeingeistes und Interesses sür die Familie selbst, so wie 

auf die Stärkung des Bandes, das sie als Glieder eines Stammes ver­

knüpft. Auch in materieller Hinsicht ersreute sich die Stiftung in kur­

zer Zeit nicht unbedeutender außergewöhnlicher Zuschüsse. Wir erwäh­
nen vor Allem einer Schenkung von 5200 Silberrubeln, die am 11 

Juli 1863 von dem Besitzer von Kattentack und Passter Baron Eduard 

von Maydell, seinen Schwestern und der Wittwe seiners Bruders, ge-

bornen von Patkul, dem Familienlegate dargebracht ward, mit der Be­

dingung daß die Zinsen dieser Summe der Wittwe des Manngerichts-

Assessors Georg Gustav Tönnis von Maydell, so lange sie lebt, zuge­

wandt werden sollen. — Im Jahre 1865 erfolgte, auf Vorstellung 

des Verwaltungsrathes, am 26 Juli unter N:o 1954 die Bestätigung 

obiger Stiftung von Seiten des Esthländischen Oberlandgerichts. 

Ferner ist hier noch eine andere im engeren Familienkreise des 

Kesküllschen Hauses errichtete ähnliche Stiftung zu erwähnen, da sie mit 
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dem allgemeinen Familienlegate in Zusammenhang steht und eventuell in 

letzteres übergehen kann. Die sie betreffende Stistnngsurkunde ") lautet: 

„Im Namen Gottes! 

„Hiermit sei eröffnet Allen, denen es zu wissen nöthig ist, daß 

„wir unterzeichnete drei Geschwister, als: der verabschiedete Herr Kriegs-

„ingenienr Obristlieutenant und Ritter, Besitzer von Groß-Kesküll, Frie­

drich Nicolaus Baron von Maydell, der Herr Artillerie Generalmajor und 

„Ritter Karl Anton Baron von Maydell und das Fräulein Antoinette 

„Dorothea Baronin von Maydell — einzige noch lebende Kinder des 

„weiland Herrn Hakenrichters, Erbherrn von Groß-Kesküll Karl Gustav 

„Anton von Maydell und seiner gleichfalls verstorbenen Gemahlin Elisa­

beth Rosina geb. von Funck — übereingekommen sind, ein Fidei­

kommiß zum Zwecke der Unterstützung von Gliedern der freiherrlichen 

„Familie von Maydell aus dem Hause Kesküll auf die in nachste­

henden Punkten angegebene Weise zu errichten. 

„§ 1. Dieses aus den Beiträgen der Eingangs genannten Stir-

„ter gebildete, gegenwärtig 4000 Rubel betragende Familiensideicom-

„miß hat zum Zweck die Ertheilung von Unterstützungen an diejenigen 

„Familienglieder, die, dessen bedürfen, als: an unverheiratete weibliche 

„auf Lebenszeit, ferner zur Erziehung der Kinder, zur Equipirung jun-

„ger Militaire und zu ihrem anfänglichen Fortkommen im Dienste, zum 

„Studiren auf Universitäten und anfänglichen Fortkommen im Civil-

„dienste, u. s. w. Auch verheirathete weibliche Glieder der freiherrlichen 

„Familie von Maydell können, wenn sie einer Unterstützung bedürstig 

„sind, selbige erhalten, nicht aber ihre Kinder, die einen andern Ge-

„schlechtsnamen sühren. 

„§ 2. Zu Unterstützungen dürfen nur die jährlichen Zinsen des 

„Capitals verwandt werden, mit Ausschluß jedoch eines Procentes, welches, 

„so wie die Zinsen die etwa nicht verausgabt worden, sofort zum Ca-

„pital zu schlagen und auf angemessene Weise verzinslich anzulegen sind. 

„Das Capital, welches außerdem auch durch weitere Schenkungen ver­

größert werden kann, ist vorzugsweise den Stiftern und deren Erben, 

„wenn dieselben dazu geneigt sein sollten, aus deren in den Ostseepro-
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^„vinzen gelegene Güter, für den Fall vorhandener rechtsgenügender hy­

pothekarischer Sicherheit, verzinslich zu verleihen. 

„In Erwägung daß das obengenannte Fräulein Antoinette Do­

rothea Baronin von Maydell ihr sämmtliches Vermögen hingegeben 

„hat, sind die Geschwister übereingekommen, ihr die Zinsen des ganzen 

„Capitals aus ihre Lebenszeit ungekürzt zuzuwenden, so daß die obigen 

„Bestimmungen in Betreff der Zinsen erst nach ihrem Ableben in Aus-

, Führung gebracht werden; auch wird ihr das Recht zugestanden, über 

„dreihundert Rubel vom Capital srei zu disponiren und selbige zurück­

gezahlt zu erhalten; nach ihrem Ableben ist alsdann diese Summe vor­

erst wieder aus den Zinsen des Capitals zu ersetzen. 

„K 3. Dieses Fideikommiß ist zunächst ausschließlich sür den 
„Kesküllschen Zweig der freiherrlichen Familie von Maydell bestimmt, 
„d. h. für die den Namen Maydell führenden Nachkommen des wei-

„land Herrn Hakenrichters, Erbherrn von GroA-Kesküll Karl Gustav Anton 

„von Maydell. Stirbt dieser Familienzweig aus, so geht dieses Fideicom-

, .„miß mit denselben Bestimmungen an den Kattentack-Pastserschen Zweig 

, .„über, d. h. an die Nachkommen des weiland Herrn demit. Landrich-

, ,„ters Ernst Baron von Maydell, jüngeren Bruders unseres Vaters. 

, ,„Stirbt auch dieser Zweig aus, so verfällt das Fideicommißcapital an 

, ,„die am 7 März 1857 errichtete allgemeine sreiherrlich von Maydellsche 
.„Familienstistung, deren Statuten am 26 Juli 1865 N:o 1954 von Ei-

„ «»nem Kaiserlich Esthländischen Oberlandgerichte beglaubigt worden sind. 

.,§ 4. Die Verwaltung dieses Fideicommisses bleibt den beiden 

„ „„obgenannten Brüdern Friedrich Nicolaus und Karl Anton, Baronen 

„ „„von Maydell, überlassen so lange sie und die Schwester Antoinette 

„„Baronin von Maydell am Leben sind, geht jedoch mit dem Tode eines 

„ „„dieser Geschwister an den Verwaltungsrath der allgemeinen sreiherrlich 

„ „„von Maydellschen Familienstiftung über. Dieser Verwaltungsrath hat 

„ ^,für die sichere Anlegung und die Verzinsung des Capitals zu sorgen, 

„ müber den Zustand und Anwuchs desselben genau Buch zu führen und 

„ ,„über die Ertheilung von Unterstützungen zu entscheiden. Bei solchen 

„ Entscheidungen ist der Senior derer von Maydell des Kesküllschen 

„ .„oder, wenn dieser ausgeschieden sein sollte, des Kattentackschen Zweiges 

„ ^oder deren legitimer Stellvertreter zu Rathe zu ziehen. 
4 
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„Diese Stiftungsurkunde ist in drei gleichlautenden Exemplaren 

„ausgefertigt und von den Stiftern eigenhändig unterschrieben und un­

versiegelt morden. Das Exemplar auf dem 2öerthbogen rst dem Ver^ 

„waltnngsrathe der sreiherrlich von Maydellschen Familienstiftung über­
geben, die beiden anderen Exemplaren erhalten die beiden Herren Brü­

der Barone von Maydell. 
„Wie wir Geschwister dieses Familienfideicommiß in uneigennützi­

ger Eintracht und in der Absicht, Gutes damit zu wirken, errichtet 

„haben, so erflehen wir dazu vor Allem Gottes Segen! — Möge die­

ses Werk unserer Familie zum Wohle gereichen und dabei die Ein­

bracht derselben nie gestört werden. Das walte Gott! Amen. — So 

„geschehen zu Reval am 7 März 1866." 
Diese Stiftung, deren Statuten am 26 Juli 1866 N:o 1775 von 

dem Esthländischen Oberlandgerichte beglaubigt worden sind, ist eigent­

lich schon im Jahre 1861 durch eine am 4 März ausgestellte, gleich­

lautende Urkunde gegründet worden. Die Veranlassung dazu gab ein 

den Gründern nach dem Tode ihrer Vaterschwester Sophie von Maydell 

im Jahre 1860 zugesallenes kleines Eapital, welches sie, so wie den 

noch ungetheilten Nachlaß ihrer 1848 gestorbenen jüngsten Schwester, 

nicht unter sich zu theilen, sondern zum Besten der Familie zu verwen­

den beschlossen. Die Erneuerung der Urkunde erfolgte in Veranlassung 

des 1865 in Kraft getretenen 3-ten Theils des Provinzialrechts der 

Ostseegouvernements, laut welchem solchen Stiftungen die Benennung 

„Fideikommiß" zukommt. 

Bei der zur Geltung gekommenen, aus das Gesammtwohl des Ge­

schlechts hinzielenden Richtung, konnte es nicht ausbleiben daß auch die 

Errichtung von Güterfideicommissen, zur Erhaltung des Grundbesitzes 

in der Familie, in Anregung gebracht wurde und mehrseitigen Anklang 

sand. Schwerer war es indeß hierin die Hand an's Werk zu legen, da 

die Ausführung von den Vermögensverhältnissen abhängig ist. Die 

Bahn hierin zu brechen unternahm der ehrenwerthe damalige Senior 

des Geschlechts, der demit. Landrichter Baron Ernst von Maydell Erb­

herr von Kattentack und Pastser, indem er mittelst eines am 13 Sep­

tember 1858, nicht lange vor seinem Ableben, hinsichtlich seines einsti­
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gen Nachlasses errichteten Erbtheilungstransactes, das Stammgut seines 

Hauses, Kattentack, in ein Fideicommiß verwandelte. Am 6 Februar 

1860 unter N:o 179 erfolgte, nach abgelaufenem Proclama, die ober­

landgerichtliche Eintragung dieser Stiftung in die Hypothekenbücher. 

Die Statuten derselben, ausgesprochen im 12-ten und 13-ten Punkte des 

Transacts vom 13 September ^), lauten wörtlich also: 

„Da der Herr Staatsrath Friedrich von Maydell in seinem am 

„10 November 1839 errichteten und am 15 Januar 1841 publicirten 

„Testamente den Wunsch zu erkennen gegeben hat daß die Güter Kat­

tentack und Turpel nebst Wirrita in der dereinstigen Nachkommenschast 

„seines Neffen, des Herrn Baron Eduard von Maydell, verbleiben und 

„jederzeit der älteste Sohn dieselben sür den festgesetzten Preis von 33500 

„R. S. M. erhalten möge, und da die sämmtlichen gegenwärtig hier­

bei allein betheiligten, transigirenden Theile damit einverstanden sind 

„daß die genannten Güter künftighin Fideicommisse zum Besten der 

„Familie Baron von Maydell bilden sollen, so sind in dieser Rücksicht 

„die nachstehenden Bestimmungen unwiderruflich getroffen worden. 

„1. Es sollen die im Wiekschen Kreise und Goldenbeckschen Kirch­
spiele gelegenen Güter Kattentack und Turpel nebst Wirrita, mit dem 

„in dem Testamente des Herrn Staatsraths Friedrich von Maydell be­

stimmten Jnventarium, zum Besten des Mannsstammes'des Herrn de-

„mittirten Garde Lieutenants Baron Eduard von Maydell, zweiten Soh-

„nes des Herrn demittirten Landrichters Baron Ernst von Maydell, für 

„alle Folgezeit ein untheilbares und unveräußerliches Fideicommiß bilden. 

„2. Die Erbfolge findet, außer in den weiter unten ausdrücklich 

„angegebenen Ausnahmefällen, nach den Regeln der Primogenitur, mit 

„Ausschließung des weiblichen Geschlechts, statt. 

„3. Der Fideicommißerbe hat sür die Güter Kattentack und Tur-

„pel nebst Wirrita und Jnventarium eine Antrittssumme von 33,500 

„R. S. M. zu erlegen, welche unter die Intestaterben seines Vorgängers, 

„mit Einschluß des Fideicommißerben, wenn derselbe zu den Intestat­

erben gehört, gesetzlicherweise als Capital, mithin unter Brüdern und 

„Schwestern zu gleichen Theilen zu vertheilen und. bei nicht erfolgen­

der gütlicher Vereinbarung, in jährlichen Quoten, welche nicht den zehn­

ten Theil des ganzen auszukehrenden Capitals übersteigen, zur gleich-
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„mäßigen Reparation auszuzahlen, bis zur Auszahlung aber landes­
üblich zu verzinsen ist. Eine Steigerung der hier festgesetzten Antritts-
„snmme ist, außer dem unten bei N:o 5 angegebenen Ausnahmefalle, 

„nur dann statthaft, wenn der Fideicommißbesitzer Ländereien zu dem 

„Fideicommißgute acquirirt, und zwar dann nur bis zum Betrage der 

„gezahlten Kaufsumme. Eine Verringerung der Antrittssumme ist nur 

„dann statthaft, wenn dieselbe laut letztwilliger Verfügung des verstor­

benen Fideicommißbesitzers aus seinem wohlerworbenen Vermögen bis 

„zu ihrem vollen Betrage ergänzt wird. 

„4. Jeder Fideicommißbesitzer i't verpflichtet, entweder zum stei­

genden Fond der Fideicommißgüter bei der esthländischen adeligen Ere­

ditcasse einen Beitrag von mindestens zwei Procent zu zahlen, wenn 

„etwa fernerhin die Verzinsung des steigenden Fonds wieder aus vier 

„Procent erhöht werden sollte, — oder von der jedesmaligen Eredit-

„cassenschuld eines jeden in seinem Besitze befindlichen Fideicommißgutes 

„zwei Procent jährlich zu zahlen und gerichtlich in zinstragenden Pa­

rieren zu deponiren; die auf diese Weise angesammelte Summe ist, 

„wenn sie nicht ans die nachstehend suk. N:o 5 angegebene Weise ver­

wendet werden muß, bei jedem Besitzwechsel an die Intestaterben des 

„verstorbenen Fideicommißbesitzers, unter Ausschließung seines Nachfol­

gers, ohne Anrechnung auf ihren Antheil aus der Antrittssumme, aus­

zuzahlen. 

„5. Die beerbte Wittwe des verstorbenen Fideicommißbesitzers 

„bleibt, wenn der Nachfolger desselben das 21-te Lebensjahr noch nicht 

„vollendet hat, bis dahin, und wenn sie nur Töchter hat, in so lange 

„bis die jüngste Tochter das Alter von 18 Jahren erreicht hat, im Besitz 

„und Genuß des Fideicommisses, hat alle Abgaben und Lasten, des­

gleichen die Zinsen der ingrossirten Schulden und die im vorigen Punkte 

„4 erwähnten zwei Procent jährlich zu zahlen. Nach erreichter Ma-
„jorennität des Fideicommißerben hat sie bis an ihr Lebensende die 

„landesüblichen Zinsen der Antrittssumme zu genießen. Die unbeerbte 

„Wittwe bleibt unter denselben Verpflichtungen Jahr und Tag im Besitz 

„und Genuß des Fideicommißvermögens; nach Ablaus dieses Wittwen-

„jahres wird ihr der festgesetzte Werth des Jnventarinms ausgezahlt, 
„und zwar vorzugsweise aus dem nach dem Punkte 4 angesammelten 
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„Fond; falls dieser nicht zureicht ist der Fideicommißerbe verpflichtet 
„außer der Antrittssumme auch den vollen oder zu ergänzenden Werth 

„des Jnventariums an die unbeerbte Wittwe zu zahlen, sie darf jedoch 

„auf diese Summe keine höhere Eapitalzahlung als zwei Tausend Ru­

del Silbermünze jährlich bis zur gänzlichen Tilgung dieser ihrer For­

derung beanspruchen. 

„6. Sollte der Herr Baron Eduard von Maydell ohne Hinter­

lassung eines Mannsstammes sterben, oder der Mannsstamm desselben 

„erlöschen, so geht das Fideicommiß aus den überlebenden Bruder oder 

„auf dessen Mannsstamm nach den Regeln der Primogenitur über. 

„7. Es wird jedoch, außer für die Person der Söhne des Herrn 

„Landrichters Baron Ernst von Maydell, die Herren Barone Georg 

„und Eduard Gebrüder von Maydell, als unabweisliche Regel bestimmt, 

„daß nicht zwei Fideicommisse in einer Person vereinigt sein dürfen so 

„lange in der Descendenz des Stifters oder in dem Stammhause noch 

„Anwärter vorhanden sind, welche kein Fideicommiß besitzen. Die Fidei­

commißbesitzer sind daher von der Erwerbung neuer Fideicommisse aus­

geschlossen, nehmen mithin auch am Loosen keinen Theil (siehe unten 
„N:o 9), ausgenommen den Fall wenn sie selbst Stister eines Fidei­

kommißes sind und dasselbe nicht aus dem Wege der Succession über­

kommen haben. Erst wenn mehr Fideicommisse als nächste Anwärter 

„da sind, dürfen mehrere Fideicommisse einer Person zufallen, die jedoch 

„nach dem Ableben des Besitzers wiederum zu trennen sind, falls derselbe 

„mehrere Söhne oder deren Descendenz hinterläßt, und zwar dergestalt, 

„daß auf jede Linie derselben ein Fideicommiß übergeht. 

„8. Sollte der ganze Mannsstamm in der Descendenz des Herrn 

„demittirten Landrichters Baron Ernst von Maydell erlöschen, so geht 

„der Besitz der Güter Kattentack und Turpel nebst Wirrita und Jn­

ventarium zunächst, und zwar stets nach den Regeln der Primogenitur, 

„auf die weibliche, den Namen Maydell führende Descendenz desselben, 

„jedoch nur auf diejenige Descendentin, die an einen Baron Maydell 

„verheirathet ist, sodann aber, nach den hier festgestellten Regeln, wie­

derum mit dem Vorzuge des männlichen Geschlechts auf die weitere 

„Nachkommenschaft, und wenn auch nach dieser Bestimmung kein sncces-

„sionssähiger Fideicommißerbe in der Descendenz des Herrn Landrich-
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„ters Baron Ernst von Maydell vorhanden ist, auf den Herrn Obrist-
„lieutenant und Ritter Baron Friedrich von Maydell zu Kesküll und 

„dessen Mannsstamm, und nach dessen Aussterben aus seinen Bruder 
„den Herrn Garde Artillerie Obristen und Ritter Baron Karl von May­

dell und dessen Mannsstamm, nach den Regeln der Primogenitur, je­

doch nur in dem Falle über, wenn in dem zum Besitz der genannten 

„Fideicommißgüter berufenen Stamme bereits ein Fideicommiß besteht, 

„von dessen möglicher Acquisition die Descendenz des Herrn Landrich­

ters Baron Ernst von Maydell nicht ausgeschlossen ist, widrigenfalls 

„dieser Stamm von der Acquisition der gedachten Fideicommißgüter 

„ausgeschlossen bleibt. 

„9. Wenn auch der Mannsstamm der Herren Barone Obrist-

„lieutenants und Ritters Friedrich und Garde Artillerie Obristen und Rit­

ters Karl, Gebrüder von Maydell, erlöschen oder für denselben nicht 

„schcm ein Familienfideicommiß bestehen sollte, von dessen möglicher Ac­

quisition die Descendenz des Herrn Landrichters Baron Ernst von 

„Maydell nicht ausgeschlossen ist, so ist durch das Loos zu entscheiden 

„wer von der Familie Baron von Maydell aus dem Kurroscheu, Put-

„kasschen und Hukasschen Hause, — überall nach den Regeln der Primo­

genitur und gleichfalls nur in dem Falle, wenn für die berufene Fa-

„milie bereits ein Fideicommiß besteht, von dessen möglicher Acquisition 

„die Descendenz des Herrn Landrichters Baron Ernst von Maydell 

„nicht ausgeschlossen ist, — zum Besitz der hier in Rede stehenden Fidei­
commißgüter gelangt, wobei stets eintretenden Falles die in N:o 7 ent­

haltene Bestimmung, daß nicht zwei Fideicommisse in einer Person 

„vereinigt sein sollen, zur Anwendung zu bringen ist. 

„10. Sollte endlich auch der Mannsstamm in diesen Familien 

„erlöschen, oder sür dieselben nicht schon ein Fideicommiß bestehn, so tritt 

„für die gesetzlichen Erben der oder des letzten Fideicommißbesitzers die 
„Intestaterbfolge gleich wie im Allodialvermögen ein. 

„11. Sollte ein Fideicommißerbe das Fideicommiß unter den vor-

„ stehend festgesetzten Bestimmungen nicht antreten wollen, so tritt der 

„nächste Anwärter in seine Rechte ein. Findet sich aber auch nach Er-

„laß einer Edictalcitation Niemand, der unter den hier festgesetzten Bc-

„stimmungen das Fideicommiß antreten will, so ist dasselbe erloschen, 
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„und vererbt nach den Regeln der gesetzlichen Erbfolge auf die Inte­
staterben des letzten Fideicommißbesitzers." 

Wir haben hiermit Alles aufgezählt, was das Geschlecht von May-

dell bis hierzu an Familieninstitutionen aufzuweisen hat. Es mag in 

pecuniairer Hinsicht noch nicht viel sein; bedenkt man aber in wie kur­

zer Zeit Dieses entstanden ist, so hat man wol Ursache sich darob zu 

freuen, und darf sich der Hoffnung hingeben, daß nach diesen anfäng­

lichen Resultaten des erwachten Familiensinnes es auch an weiteren 

Früchten der Art nicht fehlen und daß namentlich mit Errichtung von 

Güterfideicommifsen, die für die Stellung und Bedeutung des Adels in 

unseren Ostseeprovinzen so wichtig sind, fortgefahren werde. 

6. Bemerkungen. 

Bevor wir diesen allgemeinen Abschnitt schließen, halten wir es 

nicht für überflüssig noch zwei Umstände zu erörtern, die wegen ihrer 

scheinbaren Beziehung zu diesem Geschlechte leicht zu Irrungen führen 

können. Es sind dies ein dem älteren Maydellschen ähnlich sehendes 
Wappen einer durchaus andern Familie, und umgekehrt ein dem May­

dellschen gleichlautender Geschlechtsname mit ganz anderem Wappen. 
Wir meinen nämlich das Wappen der unlängst in die esthlän-

dische Adelsmatrikel aufgenommenen Familie von Seidlitz, welches auf den 

ersten Anblick im Siegelabdrucke, ohne Farben, eine überraschende Ue-

bereinstimmung mit dem älteren Maydellschen Wappen aufweist und 

den von uns gelieferten Zeichnungen der Siegel des Johann und Anton 

Heinrich Maydell aus den Jahren 1602 und 1706 ganz ähnlich sieht. 

^ Nach den im esthländischen Ritterhause befindlichen Nachrichten be­

steht indeß dies Wappen aus einem goldenen Schilde, links durchschnit­

ten von einem rothen, mit drei aufrechten silbernen Fischen besetzten 

Balken, der oben von 4, unter von 3 blauen Kugeln begleitet ist, — so 

daß die Färbung des Schildes sonderbarer Weise in einer dem May-
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dellschen ganz umgekehrten Ordnung steht; den rechts gewandten Helm 

ziert ein aus 2 Reihen Kornähren gebildeter Fächer, und die Helmdecken 

sind: rechts Gold und Blau, links Silber und Roth. Aus denselben 

Nachrichten erfährt man zugleich daß dieses Wappen erst im I. 1785 

dem Protonotarius bei dem Narwschen Magistrate und Besitzer des Gu­

tes Repnik in Esthland, Ernst Johann Seidlitz, bei seiner Erhebung in 

den Adelstand, von dem Kaiser von Oesterreich Joseph II verliehen wor­

den ist, und zwar nach Angabe eines Siegels, welches der Vater je­

nes Seidlitz, der aus Deutschland gekommen war, und in Narwa als 

Official lebte, gebraucht hatte. Daß diese Seidlitz eines Ursprungs seien ' 

mit dem alten gleichnamigen, doch ein anderes Wappen führenden Schle­

ichen Geschlechte, haben sie nicht nachgewiesen und überhaupt keine 
Nachrichten über ihre weitere Abstammung liefern können. Wie aber 

der Narwsche Official Seidlitz zu obigem, dem älteren Maydellschen so 

ähnlichen Siegel gekommen sein mag, vermögen wir nicht zu enträthseln; 

wol hat es aber den Anschein, daß er es dem Maydellschen nachgebildet, 

oder daß er, zufällig in den Besitz eines solchen gelangt, sich dessen be­
dient und es dann seinen Nachkommen übergeben habe. 

Was den andern Umstand anbelangt, so hat die Familie im I. 

1859 in Erfahrung gebracht, daß in Norwegen ein gleichnamiges Ge­

schlecht existirt, welches sich Meidell, auch Meydell oder Mejdell schreibt, 

was an sich noch keinen erheblichen Unterschied ausmacht, um so mehr 
als die von Maydell in alten Zeiten ihren Namen bisweilen auch so 

geschrieben haben. Aus den von dieser Familie eingezogenen umständ­

lichen Nachrichten geht hervor, daß ihr Stammvater Gert, laut Tradi­
tion, mit zweien Engländern Namens Barklay de Tolli und Butler, 

mnthmaßlich gegen Ende des 30-jährigen Krieges, nach Norwegen ge­

kommen sein soll, wo er noch 1695 in sehr hohem Alter lebte. Von 

seinen drei Söhnen waren zweie Prediger; seine ferneren Nachkommen, 

jetzt in den Diöcesen Christiania und Bergen zahlreich vertreten, sind 

meist in norwegischen Kriegsdiensten angestellt; 1860 lebte Einer von 

ihnen in Christiania als verabschiedeter Artillerie Generalmajor, ein An­

derer in Kopenhagen als Secretair der verwittweten Königin von Dä­

nemark. Die Familie Butler ist 1827 in Norwegen erloschen, die Bark-

lay's, von denen Einer zu Ende des 17-ten Jahrhunderts in unsre Ost­
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seeprovinzen übersiedelte, blühen dort noch sort. Doch führen die Mei-

dell ein von dem Maydellschen durchaus verschiedenes Wappen, und na­

mentlich das der Barklay, mit denen sie auch bald verschwägert wur­

den: einen silbernen Sparren-und drei ebensolche Kreuze im blauen 

Felde, welche durch drei rennende Hirsche vermehrt worden sind, die bei 

einem Zweige der Meidell im vorderen Felde des getheilten Schildes, 

bei den anderen zu beiden Seiten des Helmes angebracht sind. Ein 

ähnlich construirtes Wappen sollen auch die Butler geführt haben. 

Die Maydellschen Familiennachrichten berichten indeß nichts von 
einem nach Norwegen übergesiedelten Glieds, und obgleich es möglich 

ist daß ein uns unbekannt gebliebener Maydell sich dort niedergelassen 

habe, so ist solches doch durch nichts erwiesen, und streitet die Verschie­
denheit des Wappens, dieses sichersten Zeichens gemeinsamen Ursprungs, 
gegen die Annahme daß jene Familie mit denen von Maydell eines 

Stammes sei. Es ist daher den norwegischen Meidell mitgetheilt wor­

den, daß, obschon ihr Name dem der Maydell sehr ähnlich ist, solche 

Aehnlichkeit, bei der gänzlichen Verschiedenheit der beiderseitigen Wap­

pen, nicht maßgebend sein kann um sie als zu dem von Maydellschen 

Geschlechte gehörend anzuerkennen. 



Nachrichten über die Zweige und einzelnen Glieder 
des fteiherrlichen Geschlechts von Maydell. 

6. Fetteste aus Urkunden bekannte Glieder der Familie. 
(Tafel I). 

Als ältestes Document, in welchem ein Maydell vorkommen mag, 

kann die in Lappenberg's Hamburgischem Urkundenbuche Bd. 1, S. 

435 gelieferte Urkunde vom 23 Aprill 1237 angeführt werden, in welcher 

ein Ilivväerieus cle Naäelen genannt ist. — In diesem zu Lauenburg 

in lateinischer Sprache ausgestellten Documente bestätigte Albert, Her­

zog von Sachsen, Angern und Westphalen die durch den Geistlichen Se-

gewin und dessen Schwester Alburgis erfolgte Schenkung einiger Güter 

in Alten-Gammen an das Capitel zu Hamburg. Als Zeugen sind an­

geführt: Graf Adolph von Holstein, Georg Vogt von Hamburg, Theo-

dericus de Madelen, Heinrich Schacco, Ulrich und Erich de Cuyne, 

Gotthard von Lüneburg, Conrad Neuevogt, Bertram des Herzogs Mund­

schenk, Bernhard dessen Bruder, Nicolaus von Kubesel und viele Andere. 

Die Aehnlichkeit des Namens Madelen mit Maydell berechtigt 

wol zu der Nermuthung daß der Träger desselben ein Maydell gewesen 

sei, um so mehr als bei der Uncorrectheit und Willkühr der damaligen 

Schreibart solche Abweichungen oft vorkommen, und noch in weit spä­

terer Zeit der Name dieser Familie sehr verschieden geschrieben worden 

ist*). Zudem ist's bekannt, daß grade die Gegenden der unteren Elbe, 

wo jene Urkunde ausgestellt ward, die Wiege so mancher mit den Dä­

*) Modell, Mciydel, Maidell, Maidel, Maeidett, Meidel, Meidell. 
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nen nach Esthland gekommenen deutschen Geschlechter waren. Das Sie­

gel des Madelen, welches obige Vermuthung zur Gewißheit machen 

könnte, hängt leider nicht an der Urkunde, die nur von dem Aussteller, 

dem Herzoge von Sachsen, besiegelt ist. 

Demnächst ist der Erste dieses Geschlechts, dem man in den bis 

hierzu veröffentlichten Urkunden begegnet, 

I .  HennekeMaydel,  derim Jahre 1389 nicht mehr lebte, und 

das Gut oder, nach damaliger Benennung, Dors Kavell in Esthland, 

von 12 Haken Landes, besessen hat ^). Dieses Gut, zu welchem auch 

Fischereien im Narwschen Gebiete gehörten, ist wahrscheinlich die schon 
im leider Lsvsus Vavig.6 als Eigenthum des Königs von Dänemark 

verzeichnete Besitzung Kawal in Allentacken, heut zu Tage, laut Pauc-

ker's Vermuthung in seiner Bearbeitung jener dänischen Landrolle, das 

Dorf Kahhala unter dem Gute Eichenhain im Kirchspiele Jewe. 

Vermählt war er mit Margrite (von Maydell? *), welche 

im Jahre 1389 noch lebte, 1391 bereits gestorben war^"). 

II. Hinrik Maydell ,  auch Hinke genannt, Sohn des Vori­

gen, geb. 13 gest. 14 verkaufte am 28 März 1389 zu We­

senberg mit seiner Mutter an Claweke und Lembyn, Söhne eines Esthen 

Lembyn, von Torokas (später zu Kuckers gehörig) einen Horst (Wald) 

Rannywomes. Am 28 März 1391 übertrug derselbe vor dem Wien-

schen Mannrichter das Dorf zu Kavell dem Henneke Asseryen, Wil-
ken's Sohne, mit allen Gerechtsamen, wie seine Eltern es von Alters 

her besessen hatten. Am 28 Juni 1398 übertrug er mit Wissen sei­

ner Hausfrau und Erben vor dem Vogt zu Wesenberg und dem Mann­

richter in Wierland das Dorf Putkare von 8 Haken Landes den Brü­

dern Sander und Berthold Mekes und ihren Vettern Bartholomäus 

und Tile aus dem Hofe Waschel. Am 13 Januar 1404 belehnte ihn 

der Ordensmeister Conrad von Vietinghoff zu Wenden mit einem Ha­

ken Landes im Dorfe zu Maydel (im Kirchspiele Luggenhusen) und 

einer Teichstätte, von Alters zu der Mühle zu Hermes (jetzt Hirmus) 

gehörend, die Teichstätte zu stauen und eine Mühle daselbst anzulegen ^). 

Seine Gemalin, die in der Urkunde vom I. 1398 blos erwähnt, 

*) Vergleiche Anmerkung 8. 
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aber nicht genannt worden, ist nicht bekannt, und ebenso seine Nach­

kommenschast. 
III. Bertold Maydel war ein Zeitgenosse des Henneke l .  Seine 

Gemahlin ist nicht bekannt 2'). 
IV. HansMaydel, Sohn des Vorigen, geb. 13 gest. 14 ,,  

übertrug am 6 Januar 1410 vor dem Vogt zu Wesenberg und dem 

Wierischen Mannrichter 13 Haken Landes im Dorse Kuckers und 1 

Haken im Dorfe Revinal (jetzt zu Etz gehörig) dem Hans Lode, Jo-
hann's Sohne 2'). Beide Dörfer waren laut dem Lsnsus 

vias Eigenthum des Königs von Dänemark gewesen, und Kuckers blieb 

von nun an bis 1745 im ununterbrochenen Besitze der Familie von Lode. 

V. Wolmar Maydell  22) lebte in der ersten Hälfte des 15 Jahr­

hunderts und mag ein Zeitgenosse des Hinrik Ii und des Hans IV ge­

wesen sein. Umständlichere Nachrichten über ihn sehlen und auch der 

Name seiner Gemahlin ist nicht bekannt. 
VI. Ewold Maydell, Sohn des Vorigen, ist erwähnt in einer 

Urkunde vom I. 1465 22) und war als Abgeordneter der Wierländi-

schen Ritterschaft im Juni 1482 auf der Tagesleistung zu Wemel, ei­

nem Dorfe bei Karkus in Livland, auf welcher mancherlei Beschwerden 

und Uebelstände des Landes verhandelt wurden. 

Da diese Beschwerden, welche ein Theil wider den andern an­

brachte und erörtert wissen wollte, einen Beitrag zur Charakterschilderung 

jener Zeit enthalten, so dürfte eine nähere Bezeichnung derselben hier 

zulässig sein. Es waren folgende: Die Geistlichen, Bischöfe, Domher­

ren und Mönche bekümmerten sich weniger um den Gottesdienst, als 

ihre Küchen und Keller zu süllen; sie zwängen die Bauern die Kirchen­

zehnten jährlich zu entrichten, wenn sie gleich durch Krieg oder Miß­

wachs außer Stand gesetzt worden; thäten dem Adel gewaltige Eingriffe 

in seine Lehnrechte und Grenzen; brächen schriftliche und beschworene 

Verträge. Der Meister nebst seinem Orden sorge nur sür sich und 

suche die anderen Stände zu unterdrücken; er schicke um seine Gönner zu 

erhalten jährlich große Summen nach Rom und an andere Höfe und 

mache dadurch das Land arm; errege ohne Unterlaß solche Streitigkei­

ten, durch welche Liebe und Friede innerhalb Landes gestöret werden. Die 

Edelleute legen ihren Bauern so viele Frohndienste und Lasten aus als 
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sie wollten, wodurch diese ausgesogen und untüchtig würden Etwas zum 

allgemeinen Besten beizutragen. Die Kaufleute trieben gar zu großen 

Wucher, betrögen den Edelmann und den Bauer mit Leihen und Bor­

gen, und wüßten diese mit sonderlichen Griffen auszusaugen; sie brächten 

gar zu häufig das Korn aus dem Lande, den Rest verkauften sie bei 

eintretender Theuerung dreimal so hoch als sie es eingekauft, wodurch 

bei Kriegszeiten oder unfruchtbaren Jahren ein großer Jammer ent­

stehe und Viele Hunger sterben müßten. — Diese Beschwerden, sagt 

Gadebusch, mochten zum Theil gegründet, zum Theil aber einer Wider­

legung sähig sein. 

Im July desselben Jahres 1482 bethätigte sich Ewold Maydell, 

als Abgeordneter der Wierländischen Ritterschaft, auch in Riga an der 
Erörterung der Klagen dieser Stadt gegen den Orden 23). 

VII. Wolmar Maydell, Sohn des Vorigen, verkaufte im I. 

1499 am Montage nach Heilige drei König sür sich, seinen Bruder 

und seine Schwester das Gut Maydel im Kirchspiele Luggenhusen 22). 
VIII. Ewold M., Bruder des Vorigen, wird erwähnt: mit sei­

nem Bruder Wolmar in einem Urtheile des Harrisch-Wierischen Raths 

vom I. 1511, und mit seiner Frau in ebensolchem Urtheile vom I. 
1508; als gestorben angeführt 1540 24). 

Seine Gemahlin ist nicht bekannt. 

Wrangell, dessen adelsgeschichtlichen Notizen die Nachrichten über 
vorstehende, dreien Generationen angehörende, Familienglieder V, Vi 

u. VII entnommen sind, verweist als Quelle aus zwei Urkunden in der 

Brieflade des Gutes Maydel aus den Jahren 1465 und 1499, die aber 

leider in der Esth- und Livländ. Brieflade von Bunge und Toll nicht 

veröffentlicht worden sind, da die Maydelsche Brieflade nichts zu diesem 

Werke geliefert hat. Es ist daher nicht bekannt, ob des letztgenannten 

Wolmar's Vater oder Großvater dieses Gut erworben, oder ob sie es 

von ihren Vorsahren geerbt haben, und läßt sich nicht sagen wie lange 

das Gut im Besitz dieses Zweiges der Familie gewesen ist. Aus der 

Esth- und Livländ. Brieflade ist blos zu ersehen, daß es zur Zeit der 
Abfassung des (ÜM8118 Oaniae Eigenthum des Dorninu8 Laxo 

war, 1314 dem Ritter Johannes von Reval, 1528 Johann Taube und 

1554 Johann Bremen gehörte. 
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IX. Hans Maydell, ein Zeitgenosse des Ewold Vi,  war mit diesem 

im July 1482 in Riga bei der Erörterung der Klage dieser Stadt ge­

gen den Orden, und zwar als Mann (Lehnsmann) der Kirche zu Dor-

pat^), d. h. als Abgeordneter der Ritterschaft des Dörptschen Stifts. 
X. Thomas Maydell ,  Wappener, war einer der Bevollmächtig­

ten des Ordensmeisters Johann Freitag von Loringhoff, welche am 30 

July 1488 mit den Abgesandten des schwedischen Reichsverwesers Sten 

Sture, aus dem Prestholme vor Ratzeburg in Nyland, den nach dieser 

Insel benannten Vertrag abschlössen ^K), hauptsächlich zur Schlichtung 
der Streitigkeiten zwischen dem Orden und den Rigischen, dann aber 

auch zur Verbindung mit den Schweden gegen die Russen, gegen welche 

indeß nur die Schweden thätlich wurden. 
XI. Dorothea Maydell. Laut Testaments, errichtet am 28 Au­

gust 1497 im Hofe zu Jesse, vermachte Margarethe Lode, Gerd Szoyen's 

(Zöge's) Wittwe, ihrer Pathin Dorothea Maydell eine Summe von 

50 Mark ^). Ueber die verwandtschaftlichen Beziehungen der Pathin 

enthält das Document keine Angabe. 
XII. Heinrich Maydell kommt in Urkunden aus den I. 1484 

und 1486 vor als Mannrichter in Harrien 2»), leider ohne Angabe sei­

ner Besitzung. 
XIII. Hans Maydell, Heinrich's Sohn, wol ein Sohn des Vo­

rigen da kein anderer Heinrich bekannt ist, der sein Vater sein könnte, 

wird urkundlich erwähnt 1493, sodann 1517 und 1518 als Mannge-

richts-Beisitzer in Harrien. — 1528 ward er mit dem Hauscomthur 

zu Reval Diedrich von der Bale, Friedrich Dücker und dem Manrich-

ter in Harrien Heinrich Maydell zu Kotz, von dem Comthur zu Reval 

und dem Harrich-Wierischen Rathe dazu bestimmt den Grenzzwist der 

Güter Mart und Sage an Ort und Stelle zu untersuchen^). 

XIV. Heinrich M., Heinrich's Sohn, wahrscheinlich ein Bru­
der des Vorigen. Am 31 Januar 1516 verkaufte er mit Wissen seiner 

Hausfrau' dem Luleff Forstenberch sür 150 Mark rigisch den Heuschlag 
und das Gesinde Tarassouw im Kirchspiele Rappel. Der Vorcontract 

sand in Rayküll am 13 August 1515 statt s»). — Seine Gemahlin ist 

nicht bekannt. 
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Das sind alle bis hierzu aus Urkunden und Chroniken bekannt 

gewordene Nachrichten über die Glieder der Familie von Maydell aus 

dem 14 und 15 Jahrhunderte. Zur besseren Uebersicht der Personen sind 

sie in Kürze aus beisolgender Tabelle zusammengestellt. 

Tafel l .  

Aebersicht  

der Glieder des Geschlechts von Maydell bis zu Ansang des 

16 Jahrhunderts. 

'kkeoäeriens äe Na-äsleu 
in Lauenburg 1237. 

I. Henneke Maydell 
zu Kavell, s vor 1389. 

Gemah l in :  Marg r i te  

II. Hinrik M. 
verkaufte: einen Wald 1389, 

die Dörfer Kavell 1391 u. 

Putkare 1398; erwarb I 

Haken Landes in May­

del 1404. 

IX. Hans M. 
Lehnsmann der Kirche zu 

Dorpat 1482. 

X. Thomas M. 
Wappener, Bevollmächtig­

ter des Ordensmeisters 

1488. 

XI. Dorothea M. 
lebte 1497. 

III. Bertold Maydell. 
j 

IV. Hans M. 
verkaufte 13 Haken in Kuckers und 1 Haken in Re-

vinal 1410. 

V. iolmar 
I 

VI. Ewold M. 
erwähnt 1465, Wierländischer Abgeordeter in We-

mel und Riga 1482. 

VII. Wolmar 
verkaufte May­

del 1499. 

VIII. Ewold 
lebte 1511. 

Tochter 
N. N. 

XII. Heinrich M. 
Mannrichter in Harrien 1484 u. 86. 

XIII. Hans M. 
lebte 1493 u. 1528; 

Manngerichts-Beisitzer in 

Harrien 1518. 

XIV. Heinrich M. 
verkaufte einen Heuschlag 

u. Gesinde im Rappel-

schen 1516. 
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Diese Nachrichten sind, wie man sieht, ziemlich spärlich und umfas­
sen nur einen Theil der in jener Periode gelebt habenden Familienglieder. 

So Mancher mag in öffentlichen Acten nicht genannt worden, viele Urkun­
den im Lause der Zeit verloren oder vernichtet, andere vielleicht aus dem 

Staube noch nicht an's Licht gefördert worden sein. So sehlt z. B. der­

jenige Zweig dieses Geschlechts, welcher vermuthlich das Gut Maydel 
im Kirchspiele Jörden, später als die dänische Landrolle zu Stande 

kam, besessen und ihm seinen Namen (s. oben Seite 9) verliehen hat; 

ferner die Vorfahren der um's Ende des 15 Jahrhunderts bekannt wer­

denden Zweige aus den Häusern Kotz und Sutlem in Harrien, von 

welchen im nächsten Abschnitte die Rede sein wird. Zwischen den Zeit­

genossen und den Generationen sehlt meist der Zusammenhang, so daß 

von den ersten bekannten Repräsentanten der Familie bis zu den Nach­

kommen im 16 Jahrhunderte sich keine Filiation angeben läßt. 

Möglich ist's daß Wolmar Maydell V, Großvater des Wolmar wel­

cher im I. 1499 das Gut Maydel verkaufte, ein Sohn oder Bruder des 

Hinrik gewesen sei, der 1404 mit 1 Haken in demselben Gute belehnt 

wurde, oder vielleicht diesen Haken hinzu erwarb. Man hätte dann einen 

sortlaufenden Stamm von 5 bis 6 Generationen von dem ersten Hen­

neke aus der Mitte des 14 Jahrhunderts bis in's 16 Jahrhundert hinein. 

Doch da der weitere Faden, aus Mangel an Nachrichten, hier wieder 

abbricht, so wäre auch eine solche aus Hypothesen gestützte Ausstellung 

von keinem Nutzen sür die Ableitung der weiter vorkommenden Fa­

milienzweige. 

So viel ergiebt sich ipdeß aus diesen Bruchstücken, daß die Wiege 

dieses Geschlechts in Esthland, so weit obige Nachrichten hinaufreichen, 
Wierland gewesen ist, wo um die Mitte des 14 Jahrhunderts Henneke 

und Bertold Maydell und später ihre Söhne besitzlich gewesen sind, 

und im 15 Jahrhunderte ein Zweig dieser Familie das Gut Maydel 

im Kirchspiele Luggenhusen besaß. In der zweiten Hälfte des 15 Jahr­

hunderts kommt dieses Geschlecht auch im Dörptschen und in Harrien 

vor, wo, wie wir sehen werden, er sich schnell ausbreitete. Endlich 

war die Stellung, welche die Familie schon während dieses Zeitraumes, 

nach Maßgabe der von ihr bekleideten Aemter, im Lande einnahm, 

eine einflußreiche und ehrenwerthe, denn unter den wenigen bekannt ge­
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bliebenen Familiengliedern finden sich: Mannrichter und Manngerichts-

Beisitzer, Repräsentanten der Ritterschaften von Wierland und des Stifts 

Dorpat, so wie ein Bevollmächtigter des livländischen Ordensmeisters 
bei wichtigem Staatsvertrage. 

7. Zweig der Familie von Maydell aus dem Hause Kotz. 

(Tafel II u. IH) 

Mit dem Ende des 15 und Anfange des 16 Jahrhunderts wer­

den die Nachrichten über das Geschlecht Maydell vollständiger, und tre­

ten 2 Hauptlinien hervor: die eine aus dem Hause Kotz (jetzt Waldau 
genannt), die andere aus Sutlem und Wredenhagen, von denen die erste 

im 17 Jahrhunderte wieder erlosch, die andere bis heute fortblüht und 

mit actenmäßiger Gewißheit von Generation zu Generation versolgt 

werden kann. Doch kommen noch im 16 u. 17 Jahrhunderte manche Fa­

milienglieder vor, deren Stellung zu obigen beiden Geschlechtslinien nicht 

bekannt ist. Der Erste aus dem Hause Kotz ist: 
1. Hans oder Johannes Maydell ,  geboren 14 in Ur­

kunden meist der „alte" Hans genannt, nach damaligem Brauche, zum 

Unterschiede von seinem gleichnamigen Sohne. In einigen Nachrichten 
wird ihm der Name Johannes beigelegt, statt welches zu jener Zeit der 

Name Hans oft als Abkürzung gebraucht wurde. Der Name seines 

Vaters ist leider in keiner uns bekannten Urkunde angegeben. 

Bis zum I. 1488 besaß er den Hof Kasti in der heutigen Land­
wiek. Am 8 September dieses Jahres kaufte er von Hermann Lode 

den Hos Kotz mit Hermet und anderen Dörfern, im Ganzen 53 Ge­
sinde und 2 Mühlen, für 15600 Mark, und verpfändete ihm dagegen 

den Hof Kasti für 12000 Mark. Dabei übertrug ihm Lode im Hofe 

Kotz auf Abschlag des Kaufschillings 3000 Mark ewiger Rente (Schuld), 

welche theils im Dome zu Dorpat, theils im Jungfrauen Kloster da­

selbst, theils dem Vicar der Vicarie zu Rappel zu verrenten waren, 
5 
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wogegen auch Maydell dem Lode im Hose Kasti 2500 Mark ewiger 

Rente übertrug. 
Diese von Maydell erworbene Besitzung mag schon damals arm 

an Wald gewesen sein, denn im I. 1498 erwirkte er von dem Ordens­

meister Walter von Plettenberg sür den Hos Kotz ein Hölzungsrecht in 
den benachbarten Pernauschen Ordensländereien. In der hierüber zu 
Walk am 3 Juli ausgestellten Urkunde wurde dem alten Hans May­

dell und seinen Erben gestattet, „so lange der Name Maydell dauert, in 

„der Wildniß zu Lunge*) Krege und Perneck im Amte zu Pernowsür 

„den Hos Kotz und die dazu gehörigen Güter srei Brennholz, Zimmer­

holz und Zaunholz, allein zu des Hoses Kotz Bedars zu hauen, des­

gleichen Brennholz zum Bedars der hingehörigen Bauern; wollen diese 

„auch Zimmerholz oder Zaunholz daraus haben, so müssen sie zuvor die 

„Einwilligung des Comthnrs dazu einholen. Das soll jedoch nur so 

„lange gelten, als Hans Maydell und seine Erben den gedachten Hof 

„bewohnen und besitzen. Auch dürfen er, seine Erben und seine Bauern 

„keinerlei Holz daraus verkaufen, und die zu den Gütern gehörigen Bauern 

„dürfen keine fremde Bauern zum Holzhauen mitbringen" ^). Solcher 

Berechtigungen hat es in unfern Ostseeprovinzen von Alters her mehrere 

gegeben, und mögen noch manche sortbestehn. 

Dieses ursprünglich nur den Maydell als Besitzern von Kotz einge­

räumte Recht muß wol in späterer Zeit bleibend dem Gute Kotz ge­

sichert worden sein, da es bei mehrfachem Namenswechsel der Besitzer, 
bis in unsre Zeit fortgedauert hat. Es mag auch den unlängst verstor­

benen Eigenthümer des Gutes Lelle im Kirchspiele Fennern, Baron 

Stackelberg, in dessen Forsten dieses Hölzungsrecht geübt wurde, ver­

anlaßt haben die Güter Waldau (srüher Kotz) und Hermet von der 

hohen Krone, in deren Besitz sie 1828 übergegangen waren, durch Meist­

bot im I. 1858 an sich zu bringen, um diesem keine Forstwirtschaft 
zulassenden, den Wald ruinirenden Servitut vom I. 1498 ein Ende 

zu machen. 
So hat dies alte herrmeisterliche Pergament und Siegel Jahr­

hunderte hindurch zu Recht und Kraft bestanden, trotz aller Stürme, 

*) Lungo ist noch jetzt ein Dorf im Kirchspiele Fennern in Livländ, unweit 

Lelle, in dessen Marken dieses Recht bis vor Kurzem ausgeübt wurde. 
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die in Kriegen, Verwüstungen und Staatsveränderungen über den einst­
maligen Ordensstaat dahingingen, — ein Zeugniß ablegend von der 

Stabilität des Rechts in einem Ländchen, dessen Ritterschaft in der 

Wahrung und Vertheidigung ihrer althergebrachten Rechte und Institu­
tionen ihre angestammte Aufgabe erkennt. 

Am 19 Aprill 1490 kaufte Hans Maydell von dem Ritter Jür­

gen Vietinkhoff und dessen Haussrau für 400 Mark rigisch eine Erb­
stätte aus dem Dome zu Reval, und von demselben am 30 November 

1493 sür 300 alte Mark rigisch noch eine Erbstätte auf demselben 

Dome. Beide Verträge wurden am 30 Mai 1495 von dem Harrienschen 

Manngerichte bestätigt, und am 27 December 1503 nochmals bekräftigt 

von zweien Schwägerinnen Wetberg, deren Männer Söhne erster Ehe 

der Vietinkhoff waren. Diese Erbstätten, in der Urkunde auch Burg­

gebiet gehießen, waren gelegen: „die eine zwischen Arndt Tuwe seinem 

„Erbe und dem der Scherembecke, die andere von der Mauer an, als 

„die Mauern zusammengesetzt sind, bei der Jxknllen und der Wetberg 

„Stätten"; — heut zu Tage wol nicht mehr nachweisbar. 

Die zahlreichen in der Esth- und Livländischen Brieflade ihn be­
treffenden Urkunden liesern ein Zeugniß von der Vielsachen Thätigkeit 

und Geschäftsverbindung des alten Hans Maydell. So kommt er 1492 

und 96 als Beisitzer des Harrienschen Manngerichts vor, 1498 mit sei­

nen Sohne Hans als Schiedsrichter zwischen Eilert Kruse und Die-
drich Uexküll bei der gegenseitigen Verpfändung ihrer Güter; 1506 
abermals als Mittelmann bei dem Vergleiche der Vetter Frommhold 

und Arend Vietinkhoff, und 1507 als einer der Vormünder der Kinder 

Brun Wetberg's. Sodann hatte er in verschiedenen Vormundschafts-, 

Erbtheilungs- und anderen Sachen, auch bezüglich der Güter Pitkever, 
Rokell und Jackewolde vielfältige Rechtshändel mit Bertold Toddewen 

von Ringen, Heinrich Toddewen, Otto, Hermann und Diedrich Soye, 

Jürgen Tuwe und dem Herrn von Reval, am häufigsten und längsten 

aber, bis gegen 12 Jahre, mit Heinrich Krane und dessen Frau, wie 

solches aus den Erkenntnissen des Harrisch-Wierischen Raths aus den 

Richteltagen der Jahre 1492 bis 1511 zu ersehen ist. 

Er hinterließ seinen Erben außer Kotz noch die Höfe Pickfer 

und Rohküll, die auch in seinen Rechtshändeln vorkommen, und Herküll, 
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— muß daher Besitzer derselben gewesen sein. Im I. 1514 war er 

nicht mehr am Leben ^). 
Er war zweimal verheirathet. Seine erste Gemahlin soll eine 

Tuwe (Taube) gewesen sein ^). 

Die zweite war Margarethe Dönhof,  eine Tochter des Ritters 

Hermann Dönhos aus Schönhöhe und einer v. Buchholtz. Sie verpfän­
dete am 16 September 1515 als Wittwe, mit Wissen ihres Sohnes 

Heinrich und in Vollmacht ihrer Kinder, ihren Hos Pickser mit 4 Dör­
fern, 1 Mühle und 7 Gesinden im Kirchspiele Kosküll und Sagen­
tacken, auf 3 Jahre für 4000 alte Mark rig. dem Johann Rißebiter, 

mit dem Vorbehalt der Kündigung. Von Hans Treiden erwarb sie 

Erbnamen und Erbzahl an dem Hofe Herküll im Kirchspiele Jörden, 

laut Bescheinigung des Harrienschen Manngerichts vom 15 Juni 1516. 

Diese Besitzung wurde ihr von den Vormündern der St. Olai Kirche 

streitig gemacht wegen zweier auf Herküll lautenden Schuldbriefe. Ihr 

Bevollmächtigter Claus Polle brachte einen in dieser Sache von dem 

Harrisch-Wierischen Rathe gefällten Abfprnch vor das Harriensche Mannge­
richt, welches am 10 August 1519 die Wittwe Maydell mit ihren Kin­

dern als Erbin des Guts, und die Wittwe von wegen ihrer Kinder, 

mit denen sie in gemeinsamem Besitze sei, als vollmächtig erkannte. 

Bei der späteren Theilung des Nachlasses unter den Kindern, be­

hielt die Wittwe Herküll bis an ihr Ende. Sie ist vermuthlich 1526 

gestorben, da 1527 ihr Sohn Heinrich seinen Brüdern deren Erb-

antheile an Herküll zu zahlen begann ^). 

2. HanS oder Johann Maydell ,  auch der junge Hans ge­

nannt, geb. 14 ., Sohn 1-ster Ehe des Hans 1, kommt im 1.1498 mit 

seinem Vater als Schiedsrichter vor, zwischen Eilert Kruse und Diedrich 

Uexküll und wird auch bei anderen Gelegenheiten erwähnt. Er war 

schon 1499 von seinem Vater abgetheilt worden, und besaß 1514 das 

Dors Mechküll, welches er in früheren Jahren seinem Vater versetzt hatte. 
Im September 1514 belangte er seinen Bruder Heinrich bei dem Har-

risch-Wierischen Rathe wegen seines und seines Bruders Jürgen Erbtheil. 

In dem väterlichen Erbgute Kotz hatte er noch einen Antheil von 1000 

Mark behalten, welchen seine Brüder in ihrem Vergleiche vom 11 März 

1524, im Falle dieser ihr Stiefbruder (Johann) stürbe, zu gleichen 
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Theilen genießen wollten, woraus hervorgeht daß er keine Leibeserben 
hatte 35). 

Er war verheirathet, doch ist der Name seiner Gemahlin, die 1521 
lebte, nicht bekannt^). 

3. Reinhold M. zu Koddil, des Vorigen Bruder. Ihm hatte 

der Vater gestattet in seiner von Vietinghoff gekauften Erbstätte auf 

dem Dome in Reval zu wohnen. Im Februar 1508 belangte ihn 

Meister Jürgen, Domherr der Kirche zu Oesel, von wegen des Klosters 

zu Leal, wegen eines Schuldbriefs von 100 Mark, bei dem Harrisch-

Wierischen Rathe, in welcher Sache er von seinem Vater im Gerichte 

vertreten wurde. — 1517 verkaufte er das Gut Koddil an Peter Nie-

roth^und 1521 war er nicht mehr am Leben ^). 

Seine Gemahlin eine Soye, Tochter des Bertold Soye und der 

Anna Tuwe, lebte noch 1521. Aus dieser Ehe waren Kinder, die aber 

nicht bekannt sind ^). 

4. Heinrich M.,  Sohn 2-ter Ehe des Hans 1, Erbherr von Kotz 

und Herküll, verwaltete nach dem Tode des Vaters, bis zur Theiluug 

des Nachlasses, die väterlichen Güter, wobei er 1514 mit seinem Stiefbru­

der Hans in Streitigkeit gerieth, welche durch den Harrisch-Wierischen 
Rath beigelegt wurde. Am 16 September 1515 verpfändete er mit der 

Mutter den Hof Pickfer und am 11 März 1524 traf er^ in Dorpat mit 

seinen Brüdern Goßwin und Jürgen eine Übereinkunft, durch welche 

die beiden Brüder ihm ihr ganzes Erbtheil aus dem Hofe Kotz und 

den zugehörigen Gütern, ein Jeder für 3500 Mark rig. verkauften, 

die Erbstätte aber aus dem Dome in Reval, so wie den Erbnamen 

des Dorses Rohküll sich zu gemeinsamem Genüsse vorbehielten. Wenn 

ihr Bruder Wolmar stürbe, so sollte sein Antheil, ebenfalls 3500 Mark 

hoch gerechnet, unter den Brüdern gleich getheilt werden, so wie auch 

der ihrem Stiefbruder Johann' (Hans) aus Kotz zuständige Antheil 

von 1000 Mark wenn auch dieser stürbe. Herküll, welches die Mutter 

sich vorbehalten hatte, sollte nach deren Tode auch bei Heinrich bleiben, 

und sollte er davon den Brüdern den gelegten Werth, zu gleichen Thei­

len, in Gelde auskehren, und die Zahlung im nächsten Jahre nach der 

Mutter Tode beginnen. Stirbt einer dieser vier Brüder unbeerbt, so 
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sollen die übrigen Brüder, Söhne ihrer Mutter, des verstorbenen Erb-

theil zu gleichen Theilen genießen. 
1522 kommt er als Zeuge vor bei der Theilung der Güter Ka-

welecht und Ulsen im Stifte Dörpt, unter den Brüdern Fabian und 

Frommhold von Tisenhnsen, Frommhold's Söhnen. Im Februar 1528 

kommt er vor als Manngerichts-Beisitzer in Harrien, im Juni des­

selben Jahres und 1529 als Mannrichter in Harrien. Am 26Juniv 

1529 brachten mehre Freunde zwischen ihm und Heinrich Toddewen j 

einen Vergleich zu Stande, laut welchem Toddewen 500 Mark, die er 

im Namen der Wittwe Hans Maydell's (wol des Vaters) empfangen 

hatte, ihm mit den Renten auszahlen sollte. 

1530 war er schon gestorben ^). 

Unter den zu seiner Zeit gefällten Urtheilen des Harrisch-Wieri-

schen Raths, welche an ihn als Mannrichter gebracht wurden, befinden 

sich zwei aus dem Jahre 1528 ^"), in welchen den Streitenden das 

Gottesgericht anHeim gestellt ward. Die Art und Weise dieses äußersten, 

in jener Periode höchst selten, und nur in Grenzsachen vorkommenden 

Entscheidungsmittels verdient hier, als Beitrag zur Schilderung jener 

Zeit, eine besondere Erwähnung. Die Urtheile betrafen Grenzstreitig-

keiten des Andres Deken von Harm mit seinen Nachbarn Friedrich Dü­

ker von Kau und Robrecht Stal's Frau, und stellten unter Anderem 

fest: Welcher Theil über die vom Gerichte erkannte Grenze hinaus Ei­

genthum in Anspruch nimmt, der mag es mit 7 Eiden auf den Hei­

ligen zu Recht behalten; widerstrebt dem der Andere, so mag er mit 

dem Eisen die 7 Eide „abstricken". — Ferner: was ein Jeder inne hat, 

das soll er mit seinem Eide behalten; will Einer den Anderen hinaus­

drängen, so soll es geschehen mit dem Eisen. Endlich: wo sie in der 

auf Zeugniß erkannten Scheidung zwisten, soll ein Jeder einen Bauern 

zum Eisen stellen; wessen Bauer unversehrt gefunden wird, der soll 
bei dem Lande bleiben; bleiben beide unversehrt oder beide brennen, 

dann soll das streitige Land getheilt werden. 

Es scheint demnach, daß unsre Altvordern jener Zeit, bei Anwen­

dung der Eisenprobe, wobei man ein glühendes Eisen in bloßer Hand 

hielt oder bloßen Fußes darüber hinschritt, ihre damals vollkommen erblich 
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gewordenen Bauern, statt ihrer selbst, gesetzmäßig dazu gebrauchten, ob-
schon der Bauer selbst der Sache sremd war. 

Eine allerdings sür die Herren sehr bequeme Einrichtung, welche, 

so sehr sie den jetzigen Begriffen von Menschenrechten und Gerechtig­
keit widerstrebt, den damaligen Ansichten doch ganz entsprechen mochte, 
und so sehr sie ein Zeugniß von der Rohheit jener Zeiten ablegt, 

doch keineswegs ein Recht giebt die Repräsentanten einer solchen Pe­

riode darob zu verdammen. Man dars nicht, wie einige Schriftstel­

ler es gethan, unsre Altvordern von dem jetzigen Standpunkte aus beur-

theilen, noch vergessen daß ein Jeder ein Kind seiner Zeit ist, daher 

auch das Gepräge seines Zeitgeistes an sich trägt. — Es waren eben 

noch Zeiten des Aberglaubens und der Rohheit, so wie völliger Sclaverei 

der Bauern, über deren Leib und Leben der Grundherr ein politisches 

Recht besaß. 
Heinrich's Gemahlin war Maie Tuwe. Nach dem Tode ihres 

Mannes entrichtete sie in den Jahren 1530 und 31 seinen Brüdern 

die jährlichen Zahlungen ihrer Erbantheile an Kotz und Herküll. 1532 

hatte sie sich zum andern Male verehelicht mit Engelbrecht von Ti-

senhusen von Jummerden, welcher von nun an obige Zahlungen be­

sorgte und die Ansprüche ihrer noch unmündigen Kinder erster Ehe 
vertrat bis, nach seinem zwischen 1543 und 1548 erfolgten Ableben, 

ihr' mündig gewordener Sohn Johann Maydell die väterlichen Güter 

und die Leitung der Geschäfte übernahm. Tisenhusen hatte sie über­
lebt, da er zum 2-ten Male mit Marie Kals von Poddis verheirathet 
war 4'). 

3.  Wolmar M.,  Sohn 2-ter Ehe des Hans 1. Bei der 

Theilung des väterlichen Nachlasses ward sein Antheil am Hofe Kotz, 

gleich dem seiner Brüder, auf 3500 Mark festgesetzt. Er war bei 

der Uebereinkunst der Brüder im Jahre 1524 nicht zugegen und mag 

krank oder außer Landes gewesen sein. — 1532 lebte er nic^ mehr, 

und da, er keine Leibeserben hinterließ, so wurde von diesem Jahre 

an sein Erbantheil an Kotz seinen Brüdern Goßwin und Jürgen 

ausgezahlt 
6. Goßwin M.,  auch Gossin oder Joßwin, Bruder des Vorigen. 

Er verkaufte am 11 März 1524 laut einer in Dorpat unterzeichneten Ue-
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bereinkunft seinen Erbantheil am Hofe Kotz seinem Bruder Heinrich 
für 3500 Mark, mit dem Vorbehalte seinen Antheil an Herküll nach 

der Mutter Tode zu erhalten und die Erbstätte aus dem Dome in Re­
val, so wie den Erbnamen des Dorses Rohküll, gemeinsam mit den 

Brüdern zu genießen, wie solches bei seinem Bruder Heinrich 4 um­
ständlich beschrieben ist. Er beerbte 1532 seinen Bruder Wolmar und 

nach 1540 auch den Bruder Jürgen. Seine Qnitungen über den Em­

pfang der Erbschaftsgelder vom Jahre 1527 bis zum Jahre 1551 be­

finden sich im Maydellschen Familienarchive. 
Die Anrechte seiner Brüder an Rohküll mochten ihm unterdeß 

cedirt worden sein, denn 1537 und 39 führte er bei dem Harrisch-Wie-

rischen Rathe Klage gegen die Wittwe Johann Soye's von Hanniek, 

dessen Kinder und Claus Tuwe's Ehefrau, welche auch Ansprüche an 

dieses Grundstück behaupteten; woraus in Ansehung der ihm zuständigen 

Erbzahl der Bisitz ihm zugesprochen ward mit der Weisung, die zu 

Recht erkannten Schuldbriese der Gegner auszulösen. 

Am 24 Juni 1539 erhielten er und Engelbrecht von Tisenhnsen, 

letzterer von wegen Heinrich Maydell's Erben, 700 Mark rig. von Lo­

renz Verschen (Fersen) zu Rayküll ausgezahlt, als Capital einer von 

Alters in der Rappelschen Kirche denen Maydell von Kotz zuständigen 
Vicarie. 

Geschäfts- oder Familienverbindungen (seine Frau war eine Liv-

länderin) scheinen ihn schon zu Ansang seiner Laufbahn ins Dörptsche 
geführt und dort bleibend gefesselt zu haben, denn in Dorpat unter­

zeichnete er 1524 die Vereinbarung wegen Kotz, und dort sind auch 

die meisten seiner oben erwähnten Quitungen ausgestellt. — 1551 kommt 

er als Beisitzer des Dörptschen Manngerichts vor, und in demselben 

Jahre kaufte er von Johann Fisfhnsen das Dorf Leinenküll und 2 Ha­

ken Landes*) Kaiwalnny im Schloßgebiete Kirrumpäh und Kirchspiele 

Polwitz im Stifte Dorpat. In der hierüber von dem Dörptschen Bischose 
Jost von der Recke ausgestellten Urkunde willigt dieser in die Cession 

Die Namen dieser Dörfer sind jetzt nicht mehr aufzufinden. Vielleicht 

entstand ans ihnen das spätere Gütchen Maydelshof im jetzigen Kirchspiele (5amby, 

falls damals das Kirchspiel Pölwe sich bis dahin erstreckte. 
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des Lehns, und belehnt damit Maydell in Ansehung seiner treuen ihm 

und dem Stifte geleisteten Dienste. — Am 25 Juni 1554 verkaufte 

Goßwin seine in Esthland gelegene Besitzung Rohküll mit der zugehö­
rigen Mühle dem Andres DMn, und mag nun ganz in Livländ ge­
blieben sein 43). 

Seine Gemahlin war Barbara Rosen, eine Tochter des Rit­

ters Kersten Rosen zu Hochrosen Jdsel und Lapier und der Elisabeth 
von Ungern ^). 

7- Jürgen M.,  Sohn des Hans 1, geb. 14 Er war schon 1499 

mit seinem Bruder Hans von dem Vater abgetheilt worden, hatte aber 

wol vorläufig nur einen geringen Theil erhalten, denn am 11 März 

1524 verkaufte er in Dorpat, gleich seinem Bruder Goßwin, seinen Erb­

antheil am Hose Kotz dem Bruder Heinrich für 3500 Mark, und behielt 

sich noch vor seinen Antheil an Herküll nach der Mutter Tode zu er­
halten und die Erbstätte auf dem Dome in Reval, so wie den Erb­

namen des Dorfes Rohküll gemeinsam mit den Brüdern zu genießen. 
Auch beerbte er 1532 seinen Bruder Wolmar. Seine Quitungen über 

den Empfang der Erbschaftszahlungen vom I. 1527 bis zum I. 1540 

befinden sich im Maydellschen Familienarchive und sind alle in Dor­
pat ausgestellt mit Ausnahme der beiden letzten aus den Jahren 1539 

und 40, die aus Reval datirt sind, woraus geschlossen werden kann daß er 

gleich Goßwin sich im Dörptschen aufgehalten habe. — 1551 war er nicht 
mehr am Leben, und er muß auch keine Leibeserben hinterlassen haben, da 
in diesem Jahre sein Antheil an Kotz Goßwin ausgezahlt wurde 45). 

8.  Anna M., Tochter des Hans 1, vermählt dem Fromm hold i 

vonTisenhufen zu Kawelecht, Frommhold's Sohne, welcher im I. 

1522 bei der Theilnng der Güter seines Vaters ihren Bruder Heinrich und 

ihren Schwager Otto Uexküll zu Zeugen erbat. Nachdem ihnen mehre 

Kinder geboren worden, die aber alle in der Jugend gestorben sind, 

ließen sie sich von einander scheiden. Er starb 1568 in Riga und ist 

in der daselbst Domkirche bestattet 46). 

9. Katz M., Tochter 2-ter Ehe des Hans 1, vermählt mit 

Otto Uexküll von Fickel, Wolmar's Sohne, lebte noch 1562 als 
Wittwe 47). 
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1V. Johann Maydell, Sohn des Heinrich 4, Erbherr von 

Kotz und Herküll. Als sein Vater starb war er noch ein Kind, und 
wird zuerst als selbstständig erwähnt im I. 1545 in dem Testamente 

Lorenz Fersen's von Rayküll, der sür 1 Last Gerste 60 Mark von ihm 

zu sordern hatte. — 1551 entrichtete er seinem Oheime Goßwin May-

^.dell noch eine Erbzahlung aus Kotz, wie es scheint die letzte. Am 31 
Juli 1552 verpfändete er dem Diedrich -Tuwe von Mart das halbe zu 

Kotz gehörige Dorf Lopedt für 1000 Mark rig.; 1554 war er Beisitzer 
des Harrienschen Manngerichts und 1557 einer der Mittelmänner bei 

dem Grenzvertrage zwischen Ewert Wrangell von Sicklecht und Her­

mann Fersen von Rayküll. 

Am 29 September 1558 verkaufte er den Hos Kotz mit Hermet, 

enthaltend 6 Dörfer und 3 Mühlen, 45 Haken Landes groß, wie er 

und seine Vorsahren ihn besessen, an Hermann Dönhos*) Gerhard's 

Sohn sür 45,000 Mark rig., die Mark zu 36 Schillinge gerechnet, zahl­

bar in 4 Terminen, zu Johanni, namentlich: 1559 — 15,000 Mark, 
1560 - 10,000 M., 1561 - 10,000 M. und 1562 die übrigen 10,000 

M. Die aus den Gütern zu Kotz bei der Kirche Rappel gestiftete Vi-

carie zum Altar der heiligen Jnngsran sollen Dönhos und seine Erben 

jährlich mit 42 Mark verrenten, und die Herrlichkeit und Verlehuung 

der Vicarie bei ihnen bleiben. Dieser Preis übertrifft ums Dreifache 

die von Maydell's Großvater vor 70 Jahren für diese Besitzung ge­

zahlte Summe von 15,600 Mark, und bezeugt somit ein außerordent­

liches Steigen des Werthes der Landgüter in jener Periode, wol in 

Folge des blühenden Wohlstandes, der sich in dem Ordensstaate während 

der weisen, friedsamen Regierung des großen Meisters Walter von Plet­
tenberg allgemein verbreitet hatte. 

Einen Monat später hatte Dönhos schon 10,000 Mark aus Ab­

trag des Kausschillings ausgezahlt, denn in einem am 29 October aus­

gestellten Schuldbriese bescheinigt er Maydell für die Güter 35,000 Mark 

schuldig zu sein, von welchen im I. l559 nur 5,000 zu zahlen waren, 

und der Rest in den oben bezeichneten Terminen. Zugleich versetzte ihm 

*) Dessen Großvater ein Bruder von Maydell's Großmutter war. 
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Dönhof für den Fall, daß er in der Zahlung säumig erfunden würde, 
die genannten Güter, die Maydell dann in Beschlag nehmen könne. 

Herküll und die beiden Erbstätten auf dem Dome in Reval wa­

ren in jenem Kause nicht einbegriffen. Was das Haus in Reval anbe­

langt, so war es, nachdem Johann's Großvater seinem Sohne Nein­

hold darin zu leben gestattet, verpfändet worden an die Toddewen, und 

von diesen wahrend Johann's Minderjährigkeit, da er seine Rechte nicht 

hatte geltend machen können, an Brun Wetberg gelangt, welcher es zu- ^ 

letzt an Jürgen Treiden verkauft hatte. Auf die hierüber von Maydell / 

erhobene Klage erkannte ihn der Harrisch-Wierische Rath als rechtmäßi­

gen Besitzer der Hausstätte. 

Eben dort aus dem Dome besaß auch sein Schwiegervater ein 

Haus, in welches sich dessen Söhne Arend und Berend Tuwe nach des / 
Vaters Tode, unter Maydell's Mitwirkung also theilten, daß der ältere 

das Haus zu 3,000 Mark veranschlagte, woraus der jüngere das Haus 

wählte und dem anderen 1,500 Mark auszahlte. 

Am 6-ten September 1560 hatte er dem Stiftsvogt in der Wirk, 

Christoph Münchhausen zu Kaddenhansen, eine Summe von 6,700 Mark l 

geliehen, zu verrenten mit 6 vom Hundert, worüber dieser ihm einen 

Schnldbries ausstellte, welchen Münchhausens Vetter Ulrich Ber,D>om- 's 

probst im Stifte Kurland, als Bürge mit unterzeichnete. 

Indessen hatte Dönhof an den festgesetzten Terminen 1560 und 

61 seine Zahlungen für Kotz nicht entrichtet, so daß Maydell sich ge-

nöthigt sah bei dem Harrienschen Manngerichte Bewahrung einzulegen 

wegen jeglichen ihm daraus entstehen könnenden Schadens, mit der Er­

klärung daß er dadurch verursacht worden die Güter, laut Dönhos's 

Schuldverschreibung vom 29 October 1558, in Beschlag zu nehmen, 

und wenn währen!) dessen die Güter durch Feuer, feindlichen Einfall 

oder Aufruhr zu Schaden kämen, solcher nicht von ihm, sondern von 

Dönhof und seinen Erben zu tragen sei. Sollte es sich ereignen, daß 

er oder seine Erben durch den Feind oder eine andere Zusälligkeit aus 

den Gütern verdrängt würden, so wolle er sich all solchen Schadens 

halber, wie auch wegen seines gemißten Capitals nebst Zinsen gegen 

Dönhos bewahrt haben. Nach solcher am 18 September 1561 gesche­

henen Rechtsbewahrung, überreichte er eine ähnliche Protestation und 
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Bewahrung dem schwedischen Oberbefehlshaber in Reval Claus Chri-

stjernssohn Horn, Freiherrn zu Aminne, der ihm auf seine Bitte am 

2-October 1562 hierüber eine Bescheinigung ausstellte. 

1563 war er schon gestorben, nachdem er höchstens einige Jahre 

über 40 erreicht haben konnte ^). 
Seine Gemahlin war Anna Tuwe (Taube), eine Tochter Lud-

- wig Tuwe's von Maydel. Sie hatte ihrem Manne 4,000 Mark als 

Mitgift zugebracht. Nach seinem Ableben scheint sie über nicht unbe­

deutende Summen verfügt zu haben, denn am 3 März 1563 stellte 

ihr Claus Aderkas einen Schuldbries aus aus 8,000 Mark, die er mit 

6 vom Hundert zu verrenten versprach, und verpsändete ihr zur größern 

Sicherheit seinen im Kirchspiele Pönal gelegenen Hos Takser mit 13 

! Haken Landes. Im nämlichen Jahre überließ ihr Diedrich Uexküll eontract-

lich die Nutzung seines Hoses Fickel auf 2 Jahre, zur Tilgung seiner 

Geldschuld, worüber von dem Gubernator in Esthland, dem schwedischen 

Ertzmarschalk Schwant Stuer, Grasen zu Westerwieg und Stockholm, 

Freiherrn zu Horningsholm, am 3 Aprill die Bestätigung ersolgte. 

Schon zu des Mannes Lebzeiten hatte ihre Tochter Kunigunde 

> ihren Bmder Serend Tuwe zu Maidel geheirathet, denn am 24 Juni 

1563 bescheinigte dieser von seinem seligen Schwager Johann Maydell 

zu Kotz und dessen Wittwe, seiner Schwester, 5,000 Mark als Aussteuer 

seiner Frau und was ihr sonst noch an Aussteuer gebührt, empfangen 

i zu haben. Im I. 1564 zahlte sie an Johann und Reinhold von Ti-

senhusen 2,000 Mark, welche ihr seliger Mann von deren seligem Va­

ter Fabian Tisenhnsen geliehen hatte, und überdies 120 Mark Rente. 

Im I. 1573 lebte sie noch ^). 

11. Johann Maydell von Wollust (jetzt Heiligensee im Dörpt­

schen Kreise), Sohn des Goßwin 6. Ob er, oder schon sein Vater, der 

sich im Dörptschen Stifte niedergelassen hatte, diese Besitzung erworben 

habe ist nicht bekannt. Die im I. 1630 hinsichtlich des Gutes May-

delshos im Dörptschen, geführten Revisionsacten geben an, daß dieses 

Gut „vor Alters" denen Maydell von Wollust gehört habe; doch da 
Wollust ein altes Erbgut der Familie Uexküll war, die es schon 1417 

und noch 1542 besaß, so kann es wol nicht früher als zu Johann May-
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dell's oder seines Vaters Zeiten in den Besitz der Familie Maydell 

durch Erbkauf oder pfandweise übergegangen sein ^). 
Dieser Johann Maydell war Rittmeister unter den Hofleuten, 

welche in der unglücklichen Periode, die der Auflösung des livländischen 

Ordensstaats folgte, eine Zeitlang eine Rolle spielten, und wird von 

den Chronisten der livländischen Vorzeit mit dem Zunamen „von der 

Wollust" bezeichnet. Um seine Betheiligung an den Ereignissen jener 

Zeit augenscheinlicher darzustellen, erlauben wir uns eine ausführlichere 

Besprechung der geschichtlichen Thatsachen. 
Im I. 1558 hatte der Zar Johann der Schreckliche den Ordens­

staat mit Krieg überzogen und sich daraus im östlichen Theile desselben 

festgesetzt. 1559 war Oesel mit der Wiek und dem Stifte Pilten dem 

Herzoge Magnus von Holstein zugesallen, und nachdem 1561 der letzte 

Herrmeister Gotthard Kettler sich unter Polens Oberhoheit als Herzog 
von Kurland constituirt, Livländ aber dem Könige von Polen Sigis­

mund August übergeben hatte, unterwarf sich Reval sammt Harrien 

und Wierland im selben Jahre dem Könige von Schweden Erich d. 

XlV-ten. Diese verschiedenen Machthaber suchten nun, ein Jeder auf 

Kosten des Anderen, den ihm zugefallenen Antheil zu vergrößern, wo­

bei Liv- und Esthland der Schauplatz fast ununterbrochener Verwüstun­
gen und Kriege wurden. 

Unter solchen Umständen gab es sür den Edelmann, wie sür den 

Bürger, fast keine Sicherheit des Eigenthums weder auf dem Lande, 

noch in den Schlössern und Städten, und Viele sahen sich genöthigt 

ihr Heil in den Waffen zu suchen. Zu diesen gesellten sich manche 
Unzufriedene, ihrer Güter und Burgen Beraubte, Befehlshaber und Ge­

meine der nun ausgelösten herrmeisterlichen Truppen, gewesene Ordens­

herren, so wie Gebietiger und Vögte der früheren herrmeisterlichen und 

bischöflichen Schlösser, auch ausländische Abentheurer und Bürgerliche 
aus den Städten. Sie bildeten berittene Truppen und waren in Fah­

nen zu ungefähr 200 Mann eingetheilt, die von den erfahrensten Kriegs­

männern aus ihrer Mitte angeführt wurden, welche sich Rittmeister nann­

ten und sast ausschließlich dem adeligen Stande angehörten. Dies wa­

ren nun die sogenannten livländischen Hofleute. Sie sührten den Krieg 

entweder aus eigne Hand, sich einer der herrschenden Parteien an­
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schließend, besetzten Städte und Schlösser, und suchten das Land von 

der Fremdenherrschaft zu befreien, oder begaben sich in den Sold des­

jenigen von den Machthabers von welchem'sie das meiste Heil sür 

sich und ihr Vaterland hoffen mochten. 
Der Chronist Rüssow erwähnt der Hofleute zuerst im I. 1563, 

wo Herzog Christoph von Mecklenburg, gewesener Coadjutor des Stifts 

Riga, mit deutschen Hofleuten, die von dem Könige von Schweden aus­

gerüstet worden, in dieses Stift rückte um es einzunehmen, aber von 

dem Herzoge von Kurland auf dem Hause Dalen gesangen genommen 

wurde, woraus Gotthard Kettler's Hofleute das den Schweden gehörige 

Leal durch Ueberraschung einnahmen. Im Aprill 1565 wurde Pernau 

von Hofleuten, die dem Könige von Schweden den Dienst ausgekün­

digt hatten und nicht vollkommen bezahlt waren, zur Nachtzeit über­

rumpelt und den Schweden genommen. Darauf rückten die Pernau-

schen vor Reval, mußten aber den schwedischen Truppen weichen, welche 

im folgenden Winter Pernau mehre Monate, doch weil ohne Ge­

schütz, vergeblich belagerten. Im Januar 1567 that der schwedische Feld-

j oberst Claus Kursel einen Ausfall in's Stift Riga, überraschte einen 

in Lemsal lagernden Haufen Polen, erschlug ihrer viele, steckte den Flecken 

in Brand und kehrte mit ansehnlicher Beute zurück. Solche Schmach 

zu rächen rückte der Littauische Kriegsoberste Tolwensky mit einigen Tau­

send Mann in Esthland ein. Am 3 Februar begegnete er den Schwe­

den unter Ansührung des Statthalters von Reval Heinrich Klaussen und 

des Feldobersten Claus Kursel bei der Mühle zu Runaser, wo es zu 

einem hitzigen Gesechte kam, die an Zahl geringeren Schweden geschla­

gen wurden und mit den Hosleuten die Flucht ergriffen, wobei ihrer, 

da sie des tiesen Schnee's wegen sich nicht retten konnten, gegen 2,000 

Mann theils blieben, theils gefangen wurden. Unter den Gefangenen 

befand sich auch der Rittmeister Johann Maydell von Wollust. Alle 

Gefangene, sowol die Hauptleute und Fähnriche, als die zahlreichen 

Gemeinen wurden nach Wilna abgeführt. 

Wir begegnen hier Johann Maydell mit den Schweden kämpfend, 

zu denen er auch nach seiner, wol nicht lange darauf erfolgten Befreiung 

aus der Gefangenschaft, wieder zurückkehrte. 
Am 7 Januar 1570 überrumpelte der Kriegsoberste der Schwe­
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dischen in Esthland Claus Kursel mit seinen Rittmeistern Jürgen Uex- ' 

küll von Padenorm, Johann Maydell von Wollust und Heinrich, 

Bonßmann (eines Revalschen Rathsmannes Sohn), mit anderen Be-

fehlshabern und Hofleuten das königliche Schloß auf dem Dome zu Re­

val und nahm den Statthalter Gabriel Oxenstjerna gefangen, welches 

die Stadt Reval in nicht geringen Schrecken versetzte. Auf die An­

frage des Revalschen Raths, aus welcher Ursache sie solches gethan, 

gaben sie zur Antwort, sie hätten seit längerer Zeit von der schwedi­

schen Regierung ihren Sold nicht erhalten, obgleich sie öfters darum 

angehalten und sich an den König gewandt; sobald ihnen aber der Sold 

ausgezahlt würde, wollten sie das Schloß dem Könige wieder einräu­

men und es sonst Keinem übertragen. Da nun der Statthalter in der 

Eile das Geld nicht herbeischaffen konnte, so überließ er mittelst schrift­

lichen Vertrages das Schloß pfandweise dem Kursel bis zum Psingst-

feste. Doch schon am Charfreitage gelang es den Schweden das Schloß 

zur Nachtzeit durch Verrath wieder zu gewinnen. Es hatte nämlich 

Kursel sich auf dem festen Schlosse bis Pfingsten für sicher haltend, 
zwei Fahnen Hosleute unter den Rittmeistern Johann Maydell von 

Wollust und Heinrich Bonßmann in die benachbarten Dörfer verlegt 

um im Schlosse an Vorrath nicht zu kurz zukommen. Solches benut­

zend hatten die Schweden, da sie in der Schloßmauer ein Loch ent­

deckt, zwei von Knrsel's Leuten durch Geld bestochen um die Hosleute 

zu bezechen, welche die Kammer bei dem Loche bewachten. Als nun die 

Wachen in Schlaf gesunken waren, stiegen die Schweden an 300 Mann 

mit Hülfe der beiden Verräther, vermittelst einer Strickleiter, durch die 

Oeffnung in's Schloß, bemächtigten sich der Kriegsmunition und tha-

ten von den Thürmen die als Zeichen verabredeten Kanonenschüsse, wo­

rauf die übrigen Kriegsknechte und Bürger aus der Stadt und vom 

Dome ihnen zu Hülfe eilten. Claus Kursel, sein Bruder der Lieute-! 

nant Heinrich, der Rittmeister Jürgen Uexküll von Padenorm und viele' 

von Adel und gemeinen Hofleuten wurden gefangen. Nur einige rette­

ten sich, indem sie ungekleidet durch unsläthige Löcher sich herunter ließen, 

unter diesen auch Jürgen..Fahrensbach. — Die beiden Fahnen Hofleute 

außerhalb der Stadt wußten nun keinen bessern Rath als sich zu Her­

zog Magnus zu schlagen. Sie erlangten Unterhalt bei dem Mosko-
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witen und wurden in dessen Gebiet in Wierland und Wesenberg in 

die Dörfer verlegt, wo sie eine Zeitlang blieben. 

Am 31 Mai ward Kursel auf dem Schlosse vor Gericht gestellt, ^ 

zum Tode verurtheilt und am 3 Juni mit dem Schwerte hingerichtet, 

gleichwie sein Schreiber Balthasar Heller. Fromhold Düker und Hein- ^ 

rich Kursel, Jürgen Uexküll von Padenorm und Ernst Vietinghoff wur- ^ 

den gefangen nach Schweden geführt, wo sie indeß auf Fürbitte Her­
zog Karl's endlich begnadigt wurden. 

Am 21 August 1570 erschien Herzog Magnus, der sich unterdeß 
mit dem Zar verbündet hatte und von ihm als König von Livland 

unter russischer Oberhoheit, proclamirt worden war, mit 25,000 Russen 

und mehren Fahnen Hofleute, darunter eine von Johann Maydell 

befehligte, vor Reval, es zu belagern. Nachdem er 30 Wochen lang ab­

wechselnd Gewalt, Ueberredung und Ränke, doch alles erfolglos gegen 

die Stadt angewandt, mußte er am 16 März 1571 die Belagerung 

wieder aufheben, worauf die Russen nach Narwa, die Deutschen nach 

Oberpahlen zogen, wo Herzog Magnus sein Standquartier nahm. Da 

dieser Ort alle Hofleute nicht zu unterhalten vermochte, so wurden 2 

Fahnen unter Hans von Zeits und Reinhold von Rosen im Dörpschen, ! 

dem Gebiete der Russen, untergebracht; Johan Maydell von Wollust 

und Heinrich Boußmann mit ihren Leuten blieben im Oberpahlenschen 

und Jürgen Tiesenhausen von Randen im Weißensteinschen. Im Juni ! 

wurde Tiesenhausen, nachdem er einen Streifzug bis unter Reval ge­

macht, von den Schweden bei Ubbagal auf's Haupt geschlagen und mit 

den Seinigen getödtet. Reinhold von Rosen, der sich verleiten ließ ' 

die Stadt Dorpat im October durch Ueberrmnpelung den Russen neh­

men zu wollen, verlor bei diesem unglücklichen Versuche das Leben, 

worauf die Russen sich an den in dieser Sache schuldlosen Einwohnern 

Dorpats durch dreitägiges Plündern und Morden rächten. Nach sol­

chem Vorfalle hielt sich der Rittmeister Hans von. Zeits unter den Rus­

sen nicht mehr für sicher und machte sich davon. Auch Herzog Mag­
nus, wiewol er nichts von dem Unternehmen gegen Dorpat gewußt 

hatte, mochte, den Verdacht des Großfürsten befürchtend, nicht länger in 

Oberpahlen im russischen Gebiete bleiben und begab sich nach Arensburg. 

Da waren, wie Rüssow schreibt, die zwei Fahnen im Oberpah-
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lenschen, unter Johann Maydell und Heinrich Boußmann, noch übler 
dran als vorher; sie konnten weder zu den Schweden, noch zu den Po­
len Übergehn, da beider Könige im Bündniße standen. Endlich erbarmte 

sich ihrer König Johann von Schweden, der zum Kriege gegen die 

Russen Leute brauchte, nahm sie in Gnaden in seinen Dienst und ver­

sorgte sie mit Sold, Unterhalt und ehrenhaften Aemtern. — Dagegen 

berichten Kelch, nach ihm Gadebusch und endlich Richter, es seien diese 

Hofleute zum Theil in schwedische und zum Theil in polnische Dienste 
getreten, und führen unter letzteren namentlich Johann Maydell und 

Heinrich Boußmann an ^). 

Ueber die weiteren Erlebnisse Johann Maydell's geben die Chro­

nisten keinen Aufschluß. Aus einer Urkunde erfährt man aber, daß der 

König von Schweden Johann Iii, wegen Maybell's Betheiligung an 

der 'Ueberrumpelung des Revalschen Schlosses im I. 1570 und seines 

Ueberganges zum Herzoge Magnus, das Dorf Rohküll im Kirchspiele Kosch 

einziehen ließ und es Ewert Meks zur Belohnung seiner treuen Dienste 

schenkte, obgleich Rohküll nicht Maydell's Erbgut, sondern von ihm er-

heirathet war. Hiernach ließe sich wol eher annehmen daß er zu den 
Polen übergegangen, als zu den Schweden zurück gekehrt sei, um so 

mehr als er in Livland besitzlich war, während ihm in Esthland Alles 
genommen worden. Noch kommt er vor im I. 1574 in Hermann Fer-' 

sen's von Rayküll Testamente unter den erbetenen Zeugen und Voll­

streckern seines letzten Willens. 

Ob er einen Bruder gehabt, und in wessen Besitz Wollust, so 

wie Maydelshos, salls es ihnen noch gehörte, später übergegangen sind, 

ist nicht bekannt. Hinsichtlich dieser Güter wissen wir nur, daß erste-
res von der polnischen Regierung zu den Sagnitzschen Oeconomie-

Gütern gezogen und 1626 von dem Könige Gustav Adolph dem Land- ^ 

rath Bernhard von Scharenberg sür seine Stiefkinder, die Uexküll, re- -

stituirt wurde, Maydelshof aber im I. 1627 völlig wüst lag, und we­

der ein Mensch noch ein Gebäude sich darauf befanden. Der polnische 

Administrator Chodkiewicz verlieh dieses Grundstück seinem Postreiter 

Jaruschka; König Gustav Adolph donirte es 1631 dem Frommhold 
Köler 

Maydell's Gemahlin war Magdalena Deken, eine Tochter des -

6 
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- Andreas Deken zu Pauenküll und Rohküll. Sie brachte ihrem Manne 

als Brautschatz das Dorf Rohküll zu, welches ihr Vater von Goßwin 

Maydell gekauft hatte. Sie hatten keine Söhne ^). 

Hinsichtlich Maydellscher Besitzungen in Livland findet man noch 
in Nyenstädt's Chronik (Nonurn. I,iv. ant. Bd. 2 S. 84), daß der König 

von Polen Stephan Bathori im I. 1582, nachdem er mit den Russen 

Frieden geschlossen und Alles zurück erhalten, was die Russen seit 24 

Jahren in Livland inne gehabt, — viele Schlösser und Edelhöse an 

Polen, Livländer und Littauer, die sich im Kriege verdient gemacht oder 

aus dem Ihrigen verdrängt worden waren, verlehnt, geschenkt und zu­

rückgegeben habe. Es supplicirten damals Viele vom Adel um Rück­

erstattung ihrer Erbgüter, doch ist solches nicht Wenigen abgeschlagen wor­

den, darunter auch den Maydell. Eine zweite von den letzteren Edel-

leuten deshalb eingereichte Supplik und Protestation ward von dem 

Könige bis auf den Reichstag verschoben, was aber daraus erfolgte, ist 

nicht bekannt. — Ob nun diese Maydellschen Besitzungen — Wollust 

und Maydelshof, oder die dem efthländischen Zweige aus dem Hause 

Wredenhagen gehörigen Repsschen Güter im Laisschen Schloßgebiete, 

oder noch andere waren, ist jetzt nicht mehr zu ergründen. 
12. N. N. Maydell, Tochter des Johann 11, geb. 15 gest. 

16 ., vermählt vor 1586 mit Georg Vietinghoff, dem sie ihr müt­

terliches Gut Pauenküll zubrachte. Er kaufte von Ewert Meks das Dorf 

Rohküll, welches schon zweimal der Familie seiner Frau gehört hatte, 
und war 1615 nicht mehr am Leben ^). 

13. Kunigunde Maydell, auch Künna genannt, Tochter des, 

Johann 10, war vermählt vor 1563 mit ihrer Mutter Bruder, dem Ritt­

meister bei  der ef th ländischen Adelsfahne und Landrath Berend Tuwe 

zu Maydel, Ludwig's Sohne, dem sie 5,000 Mark als Mitgift zu­
brachte 55). 

14. Heinrich M. zu Kotz, Bruder der Vorigen. Sein Vater 

hatte das Gut Kotz, wie wir oben gesehn haben, 1558 an Hermann 

Dönhof verkauft; da aber dieser ihm die terminmäßigen Zahlungen nicht 
leistete, es 1561 psandweise wieder in Beschlag genommen. Solcher 

Pfandbesitz war auf seinen Sohn Heinrich übergegangen, der in einem 
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wol an Heinrich Nieroth gerichteten Briefe vom 29 Juni 1582 (auf 

der Rückseite steht: „Heinrich Nieroth sein Schreiben") sich bereit erklärte 

dessen Wunsche, das Gut in seinen Besitz zu bringen, zu willfahren, 

doch möge er sich zuvor an die königliche Majestät zu Schweden wen­
den und deren Genehmigung dazu einholen. Im folgenden 1583-sten 

Jahre wandte sich indeß Gerdt oder Gerhard Dönhof, Hermann's Sohn, ^ 
an den Gubernator und General-Feldobersten in Esthland Pontus de 

la Gardie, Freiherrn- und Ritter zu Eckholm, Herrn zu Kolk und Sund-

by, mit dem Gesuche ihn in die Güter zu Kotz als rechtmäßigen Er­

ben einweisen zu lassen. Da jedoch Dönhof's Vater den Rest der Kauf­

summe des Guts nicht vollkommen entrichtet hatte, so wurden von de 

la Gardie vier Männer, unter ihnen Johann Maydell zu Sutlem, ver­

ordnet beide Theile gütlich zu vergleichen, und nachdem solches gesche­
hen war, wurden am 13 Mai die Güter Gerhard Dönhof zuerkannt. 

Worin dieser Vergleich bestanden, ob und wieviel Dönhof Maydell aus­

gezahlt, ist nicht zu ersehen; doch als Ersterer am 6 Juni 1588 die 

Güter, welche in den verflossenen 30 schweren Jahren wol gelitten ha­

ben mochten, dem Fromhold von Tisenhusen für 7,150 gute Reichsth. -

verkaufte, sollte Tisenhusen davon 2,234 *) Thaler Heinrich Maydell, 
der noch als Pfandhalter genannt wird, erlegen. Seitdem blieben diese 

Güter bis zum I. 1828 im ununterbrochenen Besitze der Familie von 

Tiesenhausen ^). 
Seine Gemahlin war Anna Wrangell ,  eine Tochter des Tön­

nies Wrangell von Kappel in Wierland, Selliel und Kow in Har­
nen 55). 

15. Hans oder Johann M.,  Bruder des Vorigen, Erbherr von 

Herküll und Massau. Ihm waren Herküll und die beiden Hausstätten 

auf dem Dome zu Reval, die er auch während der Güterrevision 

im I. 1586 besaß, als väterliches Erbe zugefallen. Er widmete sich 

dem Kriegswesen^ und scheint derselbe zu sein, welcher im I. 1590 bei 

Narwa mit Otto Wrangell, vielleicht einem Schwager seines Bruders 

Heinrich, von den Russen gefangen wurde ^«). Wir stellen das nur als 

*) 1 Reichsthaler galt damals 0 Mark. Siehe Bergmann's Geschichte von 

Livland S. t9l>. 
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Vermuthung auf, da um diese Zeit kein anderer Maydell seines Na­

mens bekannt ist, der es in dem Maße hätte sein können, wie er. 

Die geschichtlichen Begebenheiten, unter denen sich das zutrug, 
waren folgende. Nachdem die Russen unter Johann IV Wassiljewitsch 

dem Schrecklichen in den Jahren 1573 und 77 Esthland, raubend, sen­
gend und brennend, mit gewaltiger Heeresmacht überzogen und viele seste 

Orte eingenommen, und die Schweden nach so schweren Verlusten sich 
einigermaßen wieder gesammelt hatten, war es letzteren im 1.1581 gelun­

gen unter Anführung Karl Heinrichssohn Horn's, Lohde und Leal, und un­

ter dem Kriegsobersten, Feldherrn und Gubernator in Esthland Pontus de 

la Gardie, Wesenberg, Tolsburg, Hapsal, Weißenstein, Narwa und Jwan-

gorod, so wie in Jngermanland Jamburg, Kaporje und Neuschloß zu­

rück zu erobern. Unter Freudettgeschrei des Volks hatte darauf de la 

Gardie einen triumphirenden Einzug in Reval gehalten, während er 

bei den Russen durch die Erstürmung Narwa's sich so surchtbar gemacht 
hatte, daß sein Name in den Litaneien ertönte und Gott um die Ab­

wendung dieses fürchterlichen Feindes angefleht wurde. Darauf ward 

am 10 August 1583 zwischen den Schweden und Russen an der Mün­

dung der Pliussa (am rechten Ufer der Narowa, 7 Werst von Narwa) 

ein dreijähriger Waffenstillstand geschlossen, welcher am 6 Januar 1586 
auf 4 Jahre erneuert wurde. Seinen nun wieder aufblühenden Wohl­

stand verdankte Esthland den energischen Bemühungen Königs Johann 

in von Schweden, der es von den Verheerungen der Russen geret­

tet hatte. 

Im I. 1590 sollte nun mit den Russen ein ewiger Friede ge­

schlossen werden; doch kaum hatten am 10 Januar die beiderseitigen 

Legaten an der Mündung der Pliussa die Unterhandlungen begonnen, 

als sie von den Schwedischen wieder abgebrochen wurden, da ihnen die 

Nachricht zukam daß die Russen während dessen Jamburg überfallen 

und eingenommen, und der Zar Fedor Joannowitfch mit einer Heeres­

macht von 100,000 Mann im Anzüge fei. Um von solcher Ueber-

macht nicht umringt zu werden, zogen die Schweden, nachdem sie die 

Festung Narwa mit einiger Besatzung versehen hatten, mit den übrigen 
Truppen und Milizen, ungefähr 6,000 Mann, unter dem Gubernator 

von Esthland Gustav Baner nach Wesenberg. Die Russen sandten 
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ihnen 10,000 Mann nach, welche mit den unter Jürgen Boye stehen­

den Schweden bei Koyeb zusammentrafen. Es kam am 4-ten Februar 

zu einem ziemlich harten Tressen, in welchem die Schweden die Ober­

hand behielten, den Feind auf die Flucht brachten und ihn bis Hakhof 
verfolgten. Die Russen verloren viele Bojaren; schwedischerseits blieb 

Wassili Rasladin, ein im schwedischen Heere dienender angesehener Russe, 

dessen Grabstein noch heute an der großen Heerstraße, zwischen den Post­

stationen Warjel und Hohenkreuz zu sehen ist; Hans Maydell 
aber und Otto Wrangell wurden gleich beim ersten Zusammentreffen, 

da sie sich wol zu weit gewagt hatten, von den Russen gefangen ge­

nommen. An demselben Tage fingen die Russen auch an, Narwa zu 

belagern und es an zweien Orten zu beschießen. Nachdem sie einen 

Theil der Mauern niedergeworfen hatten, schickten sie den gefangenen 

Hans Maydell in die Stadt und ließen dieselbe zur Uebergabe auf­

forden, wenn aber dieses verweigert würde, so sollten doch die in Jnger-

manland gelegenen Schlösser dem Zar ausgeliefert werden. Da der 

Narwasche Commandant Karl Heinrichssohn Horn beides verweigerte, so 

begannen die Russen am 19 Februar die Stadt zu stürmen. Die 

Hälfte der Garnison verlor dabei das Leben, doch wurde der Sturm 

abgeschlagen. Als aber nach zwei Tagen die Russen sich zum aberma­
ligen Sturme anschickten und Feuerkugeln in die Stadt warsen, sichten 

die Einwohner und die noch übrige Garnison den Commandanten Horn, 

daß er, in Berücksichtigung der bevorstehenden großen Noth und der 

schwachen Besatzung, sich zur Uebergabe verstehen möge. Horn ließ 
sich endlich bereden und trat in Unterhandlungen mit den Russen, welche 

sich verpflichteten die Belagerung Narwa's aufzuheben und abzuziehen, 
wogegen ihnen Jwangorod und Kaporje eingeräumt wurden. Zugleich 

ward ein Waffenstillstand bis zum 6 Januar 1591 anberaumt. Am 

25 Februar hielt der Zar Fedor seinen Einzug in Jwangorod, wie der 

Chronist Hiärn berichtet, in einem hölzernen Wagen, auf welchem ein 

Kamin war, und welcher nicht von Pferden, sondern von Menschen ge­
zogen wurde. 

Der Narwasche Commandant Karl Horn fiel wegen dieses Ver­

trags mit den Russen bei dem Könige Johann Iii in Ungnade. Er 

wurde nach Schweden berufen, in's Gefängniß geworfen und sogar zum 
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Tode verurtheilt, auf Fürbitte des Herzogs Karl von Südermanland 

eber endlich wieder auf freien Fuß gestellt. — Am 15 Mai 1595 wurde 

zwischen Schweden und Rußland zu Teussin, einem Dorse in der Nähe 

von Narwa, ein ewiger Friede geschlossen, laut welchem die Russen Jn-

germanland mit den in ihren Händen befindlichen Schlössern behielten, 

die Schweden ihnen außerdem Kexholm abtraten und die Gefangenen 

freigegeben werden sollten. 

Ob nun Hans Maydell nach dem Waffenstillstände von 1590, 

oder erst nach dem Friedensschlüsse vom I. 1595 aus der Gefangen­

schaft befreit worden, ist nicht bekannt. Doch am 14 Juni 1598 stellte 

Hans Maydell auf Herküll seiner Schwägerin Frau Anna Wrangell 

eine Schuldverschreibung aus aus 800 Reichsthaler von wegen ihrer 

Morgengabe, verpflichtete sich diese Schuld in Jahresfrist zu bezahlen 
und versetzte ihr als Unterpfand sein Gut Herküll. Da nicht er, son­

dern sein Bruder Heinrich die Morgengabe zu entrichten hatte, so muß 

er dem Bruder dieses Geld, vielleicht von ihrer Erbtheilung her, schul­

dig gewesen sein. 

Schon im Jahre 1600 soll er, laut den Nachrichten aus Stock­

holm, schwedischer Feldoberst gewesen sein. 1605 war er königlich schwe­
discher Statthalter in Pernau, und in Reval anwesend, wo er am 

Himmelfahrtstage als Vormund, d. h. Beirath, seiner Schwester Mar- ^ 

garethe von Maydell, verwittweten Delwig, den Contract wegen Ver- ^ 

kauf ihres Hauses auf dem Dome, unterzeichnete. In Reval war es 

auch, wo er am 12 August 1612 einen Paß für Frommhold Kloth! 

in die polnischen Lande ausstellte 6"). 

Am 3 Mai 1613 ernannte ihn der König zu seinem Statthalter 

in dem Schlosse zu Hapsal und dem hinzugehörigen Bezirke, und gleich 

daraus am 5 Mai verlieh ihm Gustav II Adolph für seine treuen, Ihm 

und der Krone Schweden geleisteten Dienste den Hof Maffau im Leal-

schen Bezirke mit 40 dazu gehörigen Haken Landes, welche dem Nicolaus , 

Rast *) gehört hatten, als erbliches Eigenthum für ihn, seine Frau und ! 

ihrer beider Erben in absteigender Linie, jedoch unter den Bedingungen, 

*) Wol derselbe, welcher 1597 als königlicher Secretair in Esthland erwähnt 

wird. Monum. Liv. ant. Bd. 3, Brandis Ritterrechte S. 269. 



H a u s e  K o t z .  87 

welche im Norköpingschen Beschlüsse (vom I. 1604) sür solche Verge­

bungen sestgestellt worden. Es sollten nämlich sie oder ihre Erben in 

absteigender Linie, wenn ein Regierungswechsel eintritt, innerhalb 6 

Monaten in Untertänigkeit den König, welcher zur Regierung gelangt, 

um Confirmation selbiger Donation ansuchen, desgleichen nicht ermäch­

tigt sein die Güter zu verpsänden oder zu verkaufen, es sei denn, daß 

sie selbige zuvor der Krone, von welcher sie gekommen, angeboten. Im 

Falle sie ohne männliche Erben in absteigender Linie stürben, sollten 

die Güter an die Krone zurü<ksallen, und nicht in aussteigender oder 

in Seitenlinien vererbt werden. Wenn sie Töchter hinterlassen, oder 

Hans Maydell's Ehefrau nach seinem Tode in eine andre Ehe träte, 

und seine oder ihre Tochter einen solchen Mann zur Ehe nimmt, mit 

welchem der König oder seine Nachfolger die Könige von Schweden 

zufrieden sein können, so soll selbiges Lehn oder Donation auch weiter 

auf ihn und ihrer beider männliche Erben ausgedehnt werden. — Dies 

war der berühmte Norköpingsche Beschluß, der besonders bei seiner spä­

teren Anwendung auf die Privatgüter in sofern sie Lehne waren, und 

das waren ja die meisten, große Unzusriedenheit in den Ostseeprovinzen 

erregte, indem dies die Einziehung der meisten Landgüter zur Folge 
hatte 6i). 

Diese doppelten Gnadenbezeugungen können wol einen Maßstab 

zur Beurtheilung von Maydell's Verdiensten abgeben. Auch erhielt er 

bald darauf einen neuen Beweis des Vertrauens seines Königs, denn 

als im I. 1614 der Gouverneur von Esthland, Gabriel Oxenstjerna 

vom Könige in's Reich beurlaubt worden, wurden er und der Kriegs-

commissarius Adam Schrapser zu Alp und Wessuudt zu dessen Stell­

vertretern verordnet, um beim bevorstehenden Gerichtstage zu Präsidiren. 

Die Notification ist im Auftrage des Königs unterschrieben von Jacob 

de la Gardie und Heinrich Horn. — Von dem am 19 Januar 1615 

eröffneten Gerichtstage haben sich mehre Urtheile erhalten. Maydell 

wird in denselben Präsident des Fürstenthums Esthen, Herr zu 

Massau und Herküll und Statthalter auf Hapsal genannt. 

Nach Oxenstjerna's Rückkehr verharrte er in dem Amte eines 

Statthalters aus Hapsal, und vertrat im März 1617 vor dem Harrisch-

Wierischeu Nathe die Rechte seines Großsohns und Mündels Otto Jo-
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Hann Uexküll an das Gut Aß, gegen dessen Vaters Stiefbrüder Johann 
und Reinhold Uexküll zu Fickel. Da des Mündels Großvater, Otto 

Uexküll dieses Gut mit seiner ersten Frau Margarethe Gilsen, Otto Jo-

hann's Großmutter, erheirathet hatte, und es ihren Nachkommen nach 

Landesrechten zustand, so wurde es auch dem jugendlichen Otto Johann 

zugesprochen. 

Er starb um das Jahr 1623 und ist in der Domkirche zu Re­

val bestattet worden, wie solches bezeugt wird durch eine seiner Wittwe, 

Helena Horn von den Kirchenvormündern ausgestellte Quitung über 30 

Thaler (zu 32 silbernen Rundstücken) sür sein Erbbegräbniß und 100 

Thaler, die sie zum Besten der Kirche verehrt hatte. Das Erbbegräb­

niß ist gelegen „im Chor einzngehn aus die linke Hand, da die Her­

fen Pastores ihren Stand haben" — So besagt's die alte Quitung 

ohne Datum und Jahreszahl ^). 

Er war zweimal verheirathet. Seine 1-ste Gemahlin war Mag­

dalena von Brehm, eine Tochter des Landraths in Esthland Jacob 

Johann's Sohn von Brehm aus Lechts und der Margarethe Johann's 

Tochter Düker, aus welcher Ehe ihm eine Tochter Anna geboren wurde ^). 

Seine 2-te Gemahlin war- Helena Horn,  geb. 159 ., eine 

Tochter des schwedischen Reichsraths, Feldobersten und Lagmanns Karl 

Heinrich's Sohn Horn aus Kankas, Hapaniemi und Jngritz, und der 

Agnes Ewert's Tochter von Delwig. Sie überlebte ihn in kinderloser 

Ehe, ließ ihn, wie oben gesagt worden, in der Domkirche zu Reval 

bestatten und entrichtete ihrem Stiesgroßsohne. Otto Johann Uexküll 

am 28 Februar 1631 eine in Maydell's Testamente, das leider nicht 

bekannt ist, seinem Großsohne vermachte Summe von 312 Rthl. ^). 

Im Jahre 1624 hatte sie sich wieder vermählt mit Otto, Rein-

hold's Sohne, von Uexküll aus Padenorm und Pohajärwi, schwedi­

schem Obrist zu Roß, Kriegsrath und General-Commissar in Esth- und 

Jngermanland, auch Landrath in Esthland, dem sie das, laut Norköping-

schem Beschlüsse und der Donations-Urkunde vom I. 1613, von ihrem 

ersten Manne aus sie übergegangene Gut Massau zubrachte. Uexküll 

ward mit seinen beiden Brudersöhnen Reinhold Johann und Conrad 

von Uexküll am 23 August 1648 mit dem Zunamen „Güldenband" 

in den schwedischen Freiherrnstand erhoben, 1652 unter N:o 30 im 
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Stockholmer Ritterhause introducirt, und starb 1653 ohne Leibeserben 

zu hinterlassen. 
Nach seinem Ableben hatte ein Gras Tott, wie es scheint aus un­

regelmäßigen Bericht, die königliche Donation aus Massau erhalten. In 

einem Vertrage vom 27 August 1654 begaben sich daraus Uexküll's Er­

ben, darunter seine Neffen Reinhold Johann und Conrad von Uexküll, 

ihrer vermeintlichen Ansprüche an Massau zu Gunsten der Wittwe He­
lena Horn und deren Erben, wobei die Wittwe aus sreien Stücken be­

stimmte daß den genannten Neffen Uexküll einem jeden zu 1,500 Reichs­

thaler aus ihrer, im Gute Padenorm verschriebenen, Morgengabe nach 

ihrem Tode zufallen sollten, doch nur insofern als die erwähnte Dona-

» tion Massau's sollte hintertrieben werden können. Sie starb am 22 

Januar 1656, und scheint Massau an die Krone zurückgefallen zusein, 

denn im I. 1687 nannte sich der Generalgouverneur von Esthland, Ge­

nera llieutenant Freiherr Nils Bjelke, Herr zu Massau ^). 

16. Margarethe von M., Tochter des Johann 10, vermählte ! 

sich um das Jahr 1578 mit Ewert Iii von Delwig zu Toal, Ewert's 

Sohne, Rittmeister der Adelssahne und Landrath in Esthland. Am 

Himmelfahrtstage 1605 verkaufte sie als Wittwe das durch ihren seligen 

Mann gekaufte Haus auf dem Dome zu Reval, bei der Dompforte 

rechts von der Einfahrt an der Ecke gelegen, dem Knochenhauer Jürgen 

Kens für 300 Reichsthaler zu 40 Rundstücke gerechnet, worüber am 

8 März 1606 die Anzeige bei dem Manngerichte geschah. 
Sie lebte noch 1615 und ist vor dem I. 1637 gestorben ^6). 

17. Anna Maydell, geb. 15 ., eine Tochter des Hans 15 

und der Magdalena von Brehm, war vermählt vor 1611 in 1-ster Ehe 

mit Otto Uexküll dem Jüngeren aus Fickel und Aß, und war seine 

zweite Gemahlin. Als Mitgabe hatte sie von ihrem Vater das Gut 

Herküll in Werths von 1,500 Neichsthalern (ein jeder zu 40 Rund­

stücke) erhalten und ihrem Manne zugebracht. Er starb vor dem I. 

1617 und hinterließ aus dieser Ehe einen Sohn Otto Johann als 
Kind 67). 

Darauf ehelichte sie zum zweiten Mal Johann Reinhold von 

Uexküll zu Padenorm, Lieutenant, spätem Obrist zu Roß und 1640—42 
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efthländischen Ritterschaftshauptmann, der ein Bruder war von Otto 

Uexküll, dem zweiten Gemahle ihrer Stiefmutter Helena Horn. Am 28 

Juli 1630 kam zwischen ihr und ihrem Sohne erster Ehe Otto Jo­

hann von Uexküll wegen des Gutes Herküll, zu welchem er der nächste 
Erbe war, im Beisein ihrer beiderseitigen Verwandte und Freunde, 

folgende Uebereinkunft zu Stande. Da Herküll nur klein, hingegen sein 

väterliches Erbgut Aß in Wierland bei weitem größer und mit schwe­

ren Schulden belastet war, ihm auch nach jetzt erreichtem 19-ten Jahre 

die Mutter abzutheilen oblag, so sand er, zugleich zur Abtragung der 

Schulden, für rathsam, Herküll der Mutter und ihrem 2-ten Manne erb­

lich zu überlassen, wogegen die Mutter ihm die Hälfte des testament­

lich gelegten Werthes dieser Besitzung, also 750 Reichsthaler auszahlte. 

So kam Herküll an die Nachkommen ihres zweiten Mannes, dessen 

Sohn Reinhold Johann später dieses Gut erhielt. 

Ihr Todesjahr ist nicht bekannt; ihr Gemahl aber scheint im 

Jahre 1648, als sein Bruder und seine beiden Söhne mit dem Na­

men Uexküll Güldenband in den schwedischen Freiherrnstand erhoben 

wurden, nicht mehr gelebt zu haben — Mit dieser Frau erlosch, 

so viel uns bekannt ist, die Nachkommenschaft des „alten" Hans May­

dell, Stifters des Hauses Kotz. 

Zum leichteren Verständniß der Verwandtschaft obiger Glieder der 

Familie von Uexküll, folgt hierbei die erläuternde Tafel Iii. 



Stammtafel derer von Maydell aus dem Hause Kotz. 

Tafel  II .  
(nach S. 90.) 

1. Hnns oder Johannes Zltaydess. 

Geb. 14 . kaufte 1488 Kotz, 1490 u. 93 zwei Hausstätten in Reval. 1492 u. 96 Manngerichts-Beisitzer. Besaß Pickfer, Rohküll und Herküll. f 1514. 

I-ste Gehmalin: Tuwe. 2-te Gmln: Vtargarethe Dönhof, geb. 14 . . s 1526. 

l-ster Ehe. 2-tcr Ehe. ^ 

L. Hans oder Johann. 
Geb. >4 . besaß Mechküll, 

lebte 1499 und 1524. 
Gemahlin: 9t. N. lebte 1521. 

Ohne Nachkonimen. 

..ZK-Heinrich. 
Geb. .'/,PNherr von 
Kotz und Herküll. Mann­

richter 1528 u. 29. f 1530. 
G m l n :  M a i e  T u w e ,  

ehelichte 1532 
Die Kinder unbekannt. Engelb. von Tisenhusen. 

Sie s um 1540. 
l 

8. Reinhold. 
Geb. 14 . verkaufte 

1517 Koddil. 
-s- vor 1521. 

G m l n :  S o i e ,  
lebte 1521. 

S. Wolmar. 
Geb. 14 . .. 
lebte 1524. 
s vor 1532. 

10. Johann. 
Erbherr von Kotz und Herküll. geb. >5 .Manngerichts-

Beisitzer 1554. Verkaufte Kotz 1558. f 1563. 
Gmln: Anna Tuwe aus Maydel, lebte 1573. 

' 

13. Kunigunde. 
Geb. 15.. Gml: 1563 
B e r e n d  T u w e  

zu Maydel. 

14. Heinrich. 
Geb. 15 . Psandbesitzer 

von Kotz bis 1588. 
G m l n :  A n n a  W r a n g e l l .  

I-ster Ehe. 

15. Hans oder Johann. 
Geb. 15 . Erbh. von Her­
küll u. seit 1613 von Massau, 
Obrist; Statthalter von Hap­

sal 1613. s um 1623. 
1 - s t e  G m l n :  M a g d a l e n a  

v. Brehm aus Lechts. 
2 > t e  G m l n :  H e l e n a H o r n ,  

geb. 159 .. 1- 22 Jan. 1656. 
Sie ebelichte 1624 Otto 

Uexküll auf Padenorm und 
Massau, Landrath. 

> 

1K. Margarethe. 
Geb. 15 . . 

G m l :  E w e r t  v o n  
D e l w i g  > 5 7 8 .  

Lebte als Wittwe 
1615. 

17. Anna. 
Geb. 15 . lebte ,630. I-ster Gml: vor 1611 Otto Uexküll auf Fickel u. Aß. 
Er s vor 1617. 2-ter Gml: Johann Uexküll auf Padenorm, Obrist u. Ritter-

schafthauptmann, der Herküll an sich brachte. Er s vor 1648. 

6. Goßwill. 7. Jürgen. 8. Anna. 9. Katz 
Geb. 14 ,lebte 1524, war 1551 Geb. 14 . Gml.: Fromm- Gml.: Otto 
Manngerichts-Beisitzer in Dorpat u. lebte holdv. Tisen - Uexküllvon 
kaufte Leinenküll mit Kaiwaluny. 1499, 1524. Husen zu Kawe- Fickel. Lebte 

Verkaufte 1554 Rohküll. s vor 1551. lecht. Ließen sich alö Wittwe 
1- . . . . scheiden. Er 1562. 

Gemln: B arbara v on R osen. -s- 1568. 

11. Johann. 
von Wollust, geb. 15 .., Rittmeister bei den Hofleuten 1567—71, 

erheirathete Rohküll und verwirkte es. Lebte noch 1574. 
Gmln: M agdalena Deken aus Pauenküll. 

I 

12. Tochter N. N. 
Gml: vor 1586 Georg Victinghoff, dem sie Pauenküll 

zubrachte. Er f vor 1615. 



Tafel  III .  

(nach S. 90). 

Absteigende Linie von Otto Uexküll dem Aelteren. 

O t t o  A e x k ü l t  
der Aeltere auf Fickel und Aß, Feldmarschall u. Landrath. 

I-ste Gemahlin: Margarethe Gilsen, 2-te Gemahlin: 3t. N. 
brachte ihm Aß zu. 

O t t o  U e x k ü l l  J o h a n n  U e x k ü l l  N e i n h o l d  U e x k ü l l  
der Jüngere aus Fickel und Aß, zu Fickel. zu Fickel. 

s vor 1617. 
l-ste Gemahlin: N. N. 

2-te Gemahlin: Anna Maydell, 
Tochter Hans Maydell's auf Her­

küll und der Magdalena v. Brehm. 

Otto Johann Uexküll aus Aß. 
Sein Großvater Maydell erwirkte ihm 1617 den Besitz von Aß. 
Er überließ 1630 Herküll seiner Mutter u. ihrem 2-ten Manne. 

v. Absteigende Linie von Georg Uexküll. 

H e o r g  A e x k ü l l .  

Reinhold Uexküll 
auf Kosch und Padenorm. 

Johann Reinhold 
auf Padenorm und Herküll, heirathete als Lieutenant, 

später Obrist u. Ritterschasthauptmann^»»^ 
Gemahlin: Anna Maydell, Hans Tochter, Wittwe 

Otto Uexküll's, brachte ihm Herküll zu. 

Reinhold Johann 
auf Padenorm, Metzobo, Patzal, Jl-
lust, Moisaküll, Serreser und Herküll, 
Obrist und Landrath. — Beide Brüder 
wurden am 23 August 1648 in den 

schwedischen Freiherrnstand er­
hoben mit dem Zunamen 

„Güldenband." 

Conrad. 

Otto 
auf Padenorm und Po-

hajärwi, schwedischer 
Kriegsrath und General-
Commissair in Esth-und 
Jngermanland. 1642 Ob­
rist zu Roß und Landrath. 
1648 d. 23 August Frei­
herr von Güldenband. 

s 1653. 
G m l n : H e l e n a H o r n ,  
W i t t w e  d e s  H a n s  M a y ­
dell, ehelichte ihn 1624, 
und brachte ihm Massau 
zu. f 22 Januar 1656. 

Anmerkung. Der Grad der Verwandtschaft zwischen beiden hier bezeichne­
ten Linien ^ und L ist in den Familiennachrichten der Uexküll nachzusuchen. 
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8. Familienglieder aus dem 16 Jahrhunderte, deren Ver-

umndtschaftsverhiiltniß zur Familie nicht bekannt ist. 
(Tafel IV) 

Nachdem wir den Zweig aus dem Hause Kotz, so weit Urkunden 

über ihn Nachricht geben, bis zu seinem Erlöschen verfolgt haben, wol­
len wir noch mehre Familienglieder aus der ebe^behandelten Periode 

anführen, deren Stellung zu diesem oder zu dem Sutlemschen Zweige 

nicht hat ermittelt werden können, und die daher am besten zwischen 

beiden einzuschalten find. Einige von ihnen führen zwar dieselben Na­

men wie ihnen gleichzeitige Glieder jener beiden Zweige und mögen 

mit ihnen identisch sein; da man aber keine Gewißheit dasür hat, so 

sind sie besonders verzeichnet worden. 
XV. Hans Maydell war des Bischoss von Oesel Johannes Ky- j 

vel Vogt in der Wiek und besiegelte am 6 November 1523 aus dem 

Schlosse zu Hapsal, wo er lebte, mit dem Bischose und einigen Anderen 

die Urkunde über den Verkauf des Hofes Wittenfeld mit 50 Beiwohner 

Gesinden und Einfüßlingen und der Erbstätte zu Hapsal sür 10,300 

Mark rig. von Jürgen Herkell an Jürgen Ungern von Pürkel ^s). 

XVI. Georg Maydell war einer der Wiekschen Edelleute, welche 

in dem zwischen dem Coadjutor des Rigaschen Erzstists Markgrasen 

Wilhelm von Brandenburg und dem 1530 erwählten Bischöfe von Oesel 

Reinhold von Buxhöwden entstandenen Streite um das Bisthum Oe­

sel, die Seite des Ersteren hielten, und von denen mehre 1536 auf Be­

fehl des Ordensmeisters verhastet wurden, worauf der Herzog von Bran­

denburg, seine Gemahlin und die dänische Regierung bei dem Ordens­

meister und Erzbischose von Riga sich um ihre Freilassung verwandten ?<>). 

XVII. Johann Maydell der Aeltere, aus Palliser im Kirch­

spiele Pönal, lebte 1550^). Ob er dieselbe Person gewesen sei mit 

dem weiter unten vorkommenden Johann 20, welcher 30 Jahre später 

der Aeltere genannt wurde, oder- ob er einem anderen in der Wiek an­

sässig gewesenen Familienzweige angehörte^ hat nicht ermittelt werden 

können. 
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XVIII. Jürgen Maydell kommt vor in einem Rechtsfalle vom 

I. 1542—44, betreffend die Bezauberung und Vergiftung des alten Hans 

Meks zu Poll (in Wierland) und seines Sohnes Johann durch die 

Gemahlin des Letzteren, Anna Soye. In dieser tragischen Geschichte 
wird Maydell blos als Gegenstand der leichtfertigen Liebe und Wünsche 

der jungen Frau genannt, welche durch Zauberei alter Weiber erst zu 

erfahren suchte ob sie Aussicht habe die Seine zu werden und, als sie 

hierauf eine günstige Antwort erhalten, sich verleiten ließ mittelst Zau­

berei und Gift ihre^ Schwiegervater und ihren Gatten, von denen El­

fterer auch bald starb, aus dem Wege zu räumen. Von einer Betheili­

gung Maydell's an diesem Verbrechen ist in den bezüglichen Acten nicht 

die Rede, und weder der Name seines Vaters noch seiner Besitzung sind 

in selbigen genannt^). 

Eine zusammenhängende, für die Benrtheilnng der Bildungsstufe, 

der Sitten und des Rechtsverfahrens damaliger Zeit sehr interessante 

Schilderung obigen Rechtsfalles hat Pancker in dem „Archiv für die 

Geschichte Liv-, Esth- und Kurlands Bd 6, S. 153—189" geliefert, 

auf welche wir den Leser hiermit hingewiesen haben wollen. 
XIX Dorothea Maydell, vermählt Johann Uexküll ,  lebte 

1542 als seine Wittwe^). 

XX. Gerdrut Maydell ,  Aebtissin des St. Michaelis Jung­

frauen Klosters vom Cist-ercienser Orden in Reval, wird erwähnt 1554 

und zuletzt 1559, wo ein Grenzvergleich zwischen den Ländereien des 

Klosters und Hermann Anrep's von Sauß stattfand. — 1568 war Ger­

drut Zöge Aebtissin^). 
XXI. Henrik von Maydell, Hosjunker beim Mecklenburgi­

schen Hofe,  lebte im 16 Jahrhunderte und hatte zur Gemahl in He­

lena Brunckhoff^) .  

XXII. Martha von M., Tochter des Vorigen, geb. 15 gest. 

16 ., war vermählt mit dem Rittmeister bei der Upländischen Fahne 
Joen Planting, dem Stammvater des adligen, im Stockholmer Rit-

terhanse unter N:o 263 verzeichneten Geschlechts Planting Gyllenboga ^). 

XXIII. Johann Maidel. Als die Schweden unter Anfüh­

rung des Gouverneurs von Esthland, Heinrich Horn, im Herbste 1566 
in Livland einrückten um das von den Polen umlagerte Haus Karkus 
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zu entsetzen, kam es zwischen Beiden am Bache Salis zu einem für 

Erstere glücklichen Treffen, in welchem, wie Gadebusch berichtet, Johann 

Maidel gesangen wurde. Er gehörte wol zu den schwedischen Trup­

pen und kann sowol Johann Maydell von Wollust, als Johan May­

dell von Sutlem 20 gewesen sein^). 

XXIV. Hans Maydell. Im Jahre 1568 nach der Entthro­

nung des Königs von Schweden Erich xiv durch seinen Bruder Jo­

hann III, verordnete dieser zum Statthalter in Reval an die Stelle 

Heinrich Horn's, den Reichtsrath Gabriel Oxenstjerna Freiherrn zu ; 

Mörby, und bevollmächtigte zugleich Clai^ Kursel, Olos Stenbock, i 

Hans Maydell und Johann Berends^ sowol mit dem Adel in Esth- ' 
land, als mit dem dortigen "Knegsvolke und der Stadt Reval wegen 

Anerkennung der neuen Regierung zu verhandeln. Sie erfolgte auch 

nachdem der König und der Herzog Karl der Ritterschaft und der Stadt 

die Gründe der stattgefundenen Thronveränderung mitgetheilt hatten ^). 

XXV. Theodorus Maydell. Von ihm berichten die Nach­

richten aus dem Stockholmer Ritterhause nur so viel daß er 1575 ge­

lebt habe, da er am 10 Mai jenes Jahres vaviä ksZuIas 

vit.3,6 und dessen Katechismus kaufte und auf das Titelblatt hinschrieb: 
„Ilt Luit üäss (üomitatus 

Loeius sie ivilii Semper eris" 

„Seine Anmerkungen in marZins" heißt es ferner, „bezeugen seine 

„Gelehrsamkeit und Sprachkenntniß, auch'im Griechischen, so wie seine 
„Belesenheit und Religiosität" 

Diese spärliche Notiz, die einzige die wir über dieses Familienglied 

besitzen, stammt wol von einem späteren Eigenthümer jenes Buches, 

welches zur Zeit vielleicht das einzige von seinem Dasein zeugende Denk­

mal war. Nach dem Angeführten zu urtheilen, muß er eine tüchtige 

Schulbildung genossen und wahrscheinlich auf einer deutschen Universität 

studirt haben, und seine Gelehrsamkeit und Sprachkenntniß ist eine um 

so erfreulichere, auerkennenswerthere Erscheinung, als zu seiner Zeit wol 

wenige Männer aus dem livländifchen Adel sich mit der lateinischen 

und griechischen Sprache beschäftigt und gelehrte Werke studirt haben 

mögen. Um so bedauernswerther ist der Mangel jeglicher Nachrichten 

über seine Abstammung und Lebensverhältnisse. 
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XXVI. Diedrich Maydell lebte vor 1586, denn in diesem 

Jahre zeigten seine Erben bei der Güterrevisions-Commission an, daß 

sie laut zwei Schuldbriefen 1,000 Mark aus den Hos Kechtel im Kirch­

spiele Rappel zu fordern haben ^). Wer die Erben waren ist nicht 

bekannt. 
XXVII. Johann Maydell auf Meks im Kirchspiele Halljall, 

lebte 1586. 
XXVIII. Hans Maydell lebte 1586 im Kirchspiele Jörden. 

Beide sind in Wrangell's Nachrichten ohne Angabe anderer sie 

betreffender Umstände angeführt. 
XXIX. Peter Maydell lebte 1586 zur Zeit der Güterrevi-

! sion und gebrauchte damals einen Heuschlag von Engelbrecht Kudlin's 
Erben 56). 

XXX. Dorothea Maydell von Wollust war die Gemahlin 

des Fabian von Tiesenhausen, Dörptschen Stistsrathes, der es 

mit dem Herzoge Karl von Südermanland hielt, und als der schwedische 

General Gyllenhjelm im Frühjahre 1601 bei Erla von den Polen ge­

schlagen wurde, sein Leben verlor. Tiesenhausen wird von den Chro­

nisten ein tapferer und erfahrener Kriegsmann genannt^). Sie war 

vermuthlich eine Tochter des Johann Maydell von Wollust 11. 
XXXI. Fr. N. N.  Maydell  war vermählt mit einem Rosen aus 

dem Hause Groß-Roop in Livland, laut einem in der Kirche zu Groß-

Roop befindlichen Rosenschen Grabsteine, auf welchem auch das May-

dellsche Wappen zu sehen ist. 
XXXII. Hans Maydell, geb, 15 gest. 16 ., besaß 1620 das 

Dors Lohalla im Kirchspiele Haggers mit 10 V-z Haken, 1 Mühle mit 

2 Haken und 4 Lobtreibern erblich ^"). 

Zum Schluß wollen wir noch einige in polnischen Urkunden vor­

kommende Personen anführen, von denen es wiewol ungewiß, doch mög­

lich ist daß sie zu derselben Familie Maydell gehört haben. Es sind dies: 
XXXIII. Michael Maydel, im Jahre 1524 Bürger und Rath 

von Krakau, Hauptmann von Dnnajowa und Vogt zu Nowitorg. Am 

4-ten Tage nach Reminiscere genannten Jahres bestätigte ihm König 
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Sigismund l von Polen die Urkunde seines Vorgängers des Königs 

Johann Albert vom Jahre 1493 bezüglich der Privilegien und Frei­

heiten der Stadt Nowitorg. Auch enthält das geheime Archiv zu Ko­

penhagen ein Schreiben vom Jahre 1527, in welchem König Sigis­

mund I den Senateur der Stadt Krakau Michael Maydel und einen 

Fugger aus Augsburg dem Schutze des Königs von Dänemark, Frie­

drichs I empsahl. Es war nämlich ein diesen beiden Männern gehö­

riges Schiff an der Küste von Jütland unweit Rinkjöbing gestrandet, 

und obgleich die Ladung geborgen worden war, so scheinen sie doch 

Mühe gehabt zu haben zu dem Ihrigen zu kommen; daher der König 

von Polen sich sür sie verwandte. — Im Jahre 1529 war er nicht 

mehr am Leben ^). 
XXXIV. Casper Meydel von Egger, ein Bruder des Vori­

gen, war 1529 nicht mehr am Leben ^). 

.XXXV. Erhard Maydel, Sohn des Vorigen, wird in mehren 

Urkunden Königs Sigismund i von Polen erwähnt. Am 19-ten Ja­

nuar 1529 hatten Erhard und sein Bruder Hieronymus, im Beisein 

ihrer beiderseitigen Schwäger, des Magisters Martin Dobrogost Tscheut-

schen, Predigers zu Krakau, und des Barthelmes Fugger, mit ihrer 

Schwester Manne Ludwig Pruffer, Krakauschem Bürger und Handels­

manns, einen Familienpact geschlossen, durch welchen sie Letzterem die 

Vollmacht ertheilten-mit dem Nachlasse ihres seligen Oheims Michael 

Meydel, der durch Erbgang an ihren seligen Vater Kaspar Meydel 

von Egger gekommen und dann ihnen zugefallen war, — zu schalten 

und zu walten nach seinem Gutdünken, als mit seinem Eigenthume, und 

Alles, was im Handel von Nöthen sein wird, zu thun bis alle Schul­

den bezahlt und alle ausstehenden Forderungen eingegangen sein werden; 

alsdann sollten sie das Vermögen unter sich theilen nach Inhalt eines 

vom Rathe zu Krakau zu bestätigenden Jnventariums, nachdem ihnen 

Pruffer von Allem ehrliche Rechnung abgelegt. Bis dahin sollte Letz­

terer sreie Kost und Zehrung, und sür seine Mühe 200 Gulden jähr­

lich haben, alle Unkosten aber sollten aus gemeinschaftlicher Habe be­
stritten werden. 

Diesen in deutscher Sprache (sie!) verfaßten Vertrag bestätigte 

König Sigismund am 2-ten Tage nach Palmarum im Jahre 1530. Die 
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also geordnete Verwaltung des gemeinsamen Erbes, so wie der Nachlaß 

eines verstorbenen Krakauer Rathes Michael Spieß, unter welchem sich 

auch Bleiwerke in Tharnowflie und Jlkusch im Fürstenthume Oppeln 

befanden, sührten indeß bald zwischen Erhard Meydel und Ludwig Prus-
ser zu Streitigkeiten und Processen, in denen an König Sigismund 

appellirt wurde, von velchem im Jahre 1530 einer, und im Jahre 1532 

drei Bescheide in den streitigen Sachen erfolgten ^). 
XXXVI. Hieronymus Meydel, Bruder des Erhard, kommt 

nur im oben beschriebenen Familienpacte der Brüder vom Jahre 1529 

vor; weiter geschieht seiner keine Erwähnung. 

Die hier angeführten, erst im Jahre 1865 aus den Warschauer 

Archiven erhaltenen Nachrichten und Documente enthalten keinerlei An­

deutungen über die Herkunft und die Zeit der Niederlassung dieser May­

del, oder ihrer Vorsahren, in Polen. Stjernmann in seiner Matrikel 

des schwedischen Reichsadels S. 133 und die Maydellschen FamAien-

nachrichten aus Stockholm melden zwar, daß das altadelige Geschlecht 

von Maydell mehre Jahrhunderte in Polen, Littauen, Kur-, Liv- und 

Esthland geblüht habe ehe es nach Schweden gekommen ist; doch war 

bis hierzu über eine frühere Ansässigkeit der Familie in Polen nichts 

Näheres bekannt. Ob nun jene Krakauer Maydel oder Meydel eines 

Ursprungs sind mit denen im alten livländischen Ordensstaate, aus wel­

chem sie dorthin übergesiedelt sein können, müssen wir dahin gestellt sein 

lassen; wenn dem aber so ist, so sände obige Behauptung Stjernmann's 

durch die neuerdings in Warschau ausgesundenen Nachrichten ihre Be­
stätigung. 



Tafel  IV. 
(nach S. 96.) 

Aeb er f icht  

der Glieder der Familie von Maydell aus dem 16 Jahrhunderte, deren 

Nerwandtschastsverhältniß zur Familie nicht bekannt ist. 

XV. Hans Maydell 
1523 Vogt in der Wiek. 

XVII. Johann M. 
der Aeltere, auf Pallifer, lebte 1550. 

XIX. Dorothea M. 
G e m a h l : Johann Uexküll. Sie 

lebte 1542 als seine Wittwe. 

XXI. Heinrich von Maydell 
Hofjunker beim Mecklenburgischen Hofe 15 

G e m a h l i n :  H e l e n a  B r u n c k h o f f .  

XXII. Martha v. M. 
geb. 15 s 1b 

Gml: Zoen Planting. 

XXV. Theodorus M. 
hat gelebt 1575. 

XXVII. Johann M. 
auf Meks im Kirchsp. Halljall, 

lebte 1586. 

XXIX. Peter M. 
lebte 1586 in Esthland. 

XXXI. N. N. Maydell. 
Gemahl: von Rosen aus dem Hause 

Groß-Roop. 

XVI. Georg Maydell 
1536 Edelmann in der Wiek. 

XVIII. Jürgen M. 
lebte 1542 in Esthland. 

XX. Gerdrut M. 
Aebtissin des Jungfrauen Klosters in 

Reval, erwähnt 1554 u. 59. 

XXIII. Johann M. 
1566 gefangen bei Salis. 

XXIV. Hans M. 
1568 Bevollmächtigter des Königs von 

Schweden in Esthland. 

XXVI. Diedrich M. 
-j- vor 1586. 

XXVUI. Hans M. 
lebte 1586 im Kirchspiele Jörden. 

XXX. Dorothea M. 
au s  W o l l u s t .  G m l :  F a b i a n  v o n  
Tisenhusen, f bei Erla 1601. 

XXXII. Hans M. 
besaß 1620 das Dorf Lohhala. 

N. N. Maydel. 

XXXIII. Michael Maydel. XXXIV. (5asper Meydel von Egger. 
1524 Rath in Krakau, Haupt- I 
mann von Dunajowa, >527 XXXV. Erhard M. XXXVI.  Hieronymus. 

Senateur in Krakau, lebten 15.W. 
todt 152!«, 



97 

9. Zweig der Familie von Maydell aus dem Hause Zutlem, 

später Bredenhagen und Tockumbeck. 
(Tafel V) 

Wir gehen nun über zu dem Hauptzweige der Familie von Maydell, 

zu welchem alle jetzt lebenden Häuser dieses Geschlechts, so wie die nach 

Kurland, Deutschland und Schweden übergesiedelten Nebenzweige dessel­

ben gehören, weshalb auch in den verschiedenen adelsgeschichtlichen Nach­

richten, gedruckten und handschristlichen, nur von diesem Zweige gehan­

delt worden ist. Seine Wiege in Esthland, soweit Nachrichten hinauf 

reichen, war Harrien und namentlich das im Kirchspiele Haggers gele­

gene Gut Sutlem, welches in alten Zeiten weit umfangreicher war als 

jetzt. Darauf besaß dieser Zweig eine lange Reihe von Jahren die 

Güter Wredenhagen und Tockumbeck, weshalb er nach diesen Besitzun­

gen benannt worden ist. Der Grad seiner Verwandtschast mit dem schon 

behandelten Kötzschen Zweige und den einzelnen oben beschriebenen Fa­
miliengliedern aus dem 14, 15 und 16 Jahrhunderte ist nicht bekannt. 

Die Docnmente, die uns hierüber hätten belehren können, mögen wol 

verloren sein, denn auch die in den letzten Jahren veröffentlichten zahl­

reichen Urkunden aus der Ordenszeit liefern in dieser Beziehung keinen 

Aufschluß. 

Die beiden ersten Glieder dieses Zweiges werden in den bekannt 

gewordenen Urkunden nicht erwähnt; ihre Namen haben sich blos in 

den alten authentischen, im kurländischen und efthländischen Ritterhause 

asservirten Geschlechtstafeln der Familie erhalten. Neben diesen Quel­

len giebt es aber noch mehre Nachrichten aus den Ahnentafeln anderer 

Familien, aus dem Ritterhause zu Stockholm und andere, aus welchen, 

bei Vervollständigung der Darstellung der ersten vier Generationen die­

ses Zweiges manche irrige und widerstreitende Angaben ausgeschieden 

werden müssen, worüber die Anmerkungen zum Texte ausführliche Er­
läuterungen enthalten. 

7  
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Die Geschlechtstasel beginnt mit 
1-te 18. Hermann Maydell, dessen Gemahlin eine von Ro-

kenrtll. Nachrichten aus Kurland war sie eine Rosen oder I ö- ! 

gen. Seine Lebenszeit fällt in's 15 Jahrhundert ^). 
2-ts 19. Heinrich Maydell, des Vorigen Sohn, Erbherr von 

6enrtn. Sntlem, war königl. polnischer Obrist und mag zu Ende des 15 

und Ansang des 16 Jahrhunderts gelebt haben. Seine Gemahlin war 

laut der al ten knrländischen und der efthländischen Stammtafel  Anna 

von Schwartzhoff, laut anderen Nachrichten Gerdrut Hastfer 

von Sommerhusen, daher möglich, daß er zweimal verheirathet gewe­

sen sei. — Bis zu ihm ist die Reihe der Ahnen der Anna Kursel, 

gebornen Maydell, hinausgeführt in den 1682 im Druck erschienenen 

Personalien dieser Frau, von denen weiter unten ausführlich die Rede 

sein wird ^). 
3-te 2V. Johann Maydell ,  des Vorigen Sohn, Erbherr von 

<^nrtn. Sntlem und Pernorm (Bredenhagen), so wie Herr zu Reps in Liv­

land im Laisschen Schloßgebiete. Reps, zu welchem auch Toickfer ge­

hörte, hatte er mit seiner Frau erheirathet. Ihm gehörte auch das 

Gut Metzikus im Kirchspiele Halljall, wegen dessen Grenzen er am 21 

October 1550 von dem Ordensmeister Johann von der Necke eine Ent­

scheidung erlangte. Während der Güterrevision im I. 1586 war er 

aber nicht mehr Besitzer desselben, sondern Karl von Oldenbucken, und 

ist Maydell blos als früherer Besitzer erwähnt mit dem Zunamen „der 

Aeltere", wol zum Unterschiede von seinem gleichnamigen Sohne. 

Er war zuerst in königl. polnischen Diensten Obristlientenant, 

trat, nachdem Esthland 1560 sich dem Könige von Schweden unterworfen 

hatte, in schwedische Dienste über und war 1571 Rittmeister bei der 

, efthländischen Adelssahne. Als im Januar 1570 Claus Kursel mit den 

I im schwedischen Solde stehenden Hofleuten das königliche Schloß in Re-
- val überrumpelt und eingenommen hatte, und daraus die Schweden am 

Charsreitage sich wieder des Schlosses bemächtigten, hals Johann May­
dell mit anderen getreuen schwedischen Unterthanen und Truppen das 

Schloß ersteigen und besetzen, und dadurch nicht nur die Revolte stillen, 

sondern auch die Rädelsführer in VerHaft nehmen und zur wohlverdien­

ten Strafe abliefern. So berichtet es der im I. 1693 seinem fernen 
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Sprößling Georg Johann von Maydell von dem Könige Karl XI von 

Schweden ertheilte Freiherrnbrief. 

Zur Zeit der Güterrevision 1586 scheint er nicht mehr gelebt 

zu haben, da seine Söhne als Besitzer seiner Güter genannt werden ^). 

Seine Gemahlin war Euphemia Rieroth, eine Tochter des 

Johann Nieroth von Kappel (in Harrien) und der Gerdrut Hastser von 

Sommerhusen, Wittwe des Johann Wrangell von Reps. Für das­

jenige, was ihr von ihrem (nach 1540) verstorbenen ersten Manne zu­

kam, so wie für ihr ihm zugebrachtes Vermögen, erhielt sie zum Braut­

schatz, sür den Werth von 16,000 alte Mark, den Hof Reps mit 

Toickfer ^). ^. . 

XXXVII. Johann Maydell von Sutlem lebte 1528 und 1541, 

und war vermählt mit Anna Brackel. Im I. 1529 war er mit 

dem Capitel der Domkirche zu Reval, welchem das Dorf Limmat ge­

hörte, in Grenzstreitigkeiten, welche vor dem Harrifch-Wierifchen Rathe 

verhandelt wurden. In dieser Sache producirte er einen Lehnbrief 

des Ordensmeisters Freitag von Loringhoff (1483—94). Von seiner Be- ! 

sitzung ist in dem Urtheile des Raths nur die Mühle zu Kaugermecke 

(1586 zu Sutlem gehörig) namentlich bezeichnet und gesagt, daß sein 

Vater die Mühle von den Todwen erhalten habe ^). Wer sein Vater 

war ist nicht bekannt. 
XXXVIII. Tönnis Maydell von Sutlem, Sohn des Vorigen, 

wird erwähnt 1528, war 1540 Mannrichter in Harrien und vertrat 

mit Johann Asserie 1545 Johann Nieroth's von Kappel nachgelassene 

Wittwe in deren Grenzstreitigkeit mit Lorenz Fersen von Rayküll, die 

von dem Harrisch-Wierischen Rathe beigelegt ward. — 1550 legte er 

bei dem Harrienschen Manngerichte Bewahrung ein wegen eines Ur-

theils der Harrisch-Wierischen Räthe aus seine Klage über die Bauern 

von Limmat, welche durch Aushauen und Ausführen von Strauch und 

Holz aus seinem Walde, Gewalt geübt hatten, so wie über die Dom­

herren Jürgen Berkenov und Gregorius Grote, die ihre Zusage, ihm 

das dem Capitel zu Reval gehörige Dors Limmat zu verkaufen, nicht 

gehalten und es dem Ewert Meks für 4,000 Mark rig. verkauft hat­

ten. Im folgenden Jahre belangte er der letzteren Sache wegen, das 
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ganze würdige Capitel vor Gericht, worauf der neu erwählte Bischof 

von Reval, Friedrich Ampten im I. 1552 zur Schlichtung dieses Streits 

Mittelmänner erwählte, welche ihn dergestalt gütlich beilegten, daß Tön-

nis Maydell dadurch entschädigt werden sollte, daß sein Sohn Fa­

bian Nachfolger würde in der Präbende zu Niocke, welche damals Jür­

gen Berkenov inne hatte, sobald dieser mit Tode abginge oder eine bes­

sere Präbende erhielte. Doch sollte, bis Fabian Maydell gemäß den 

Statuten, der Kirche dienen könne, die Präbende von einem Domherren 

verwaltet werden, der nach altem löblichen Gebrauche die jährlichen Ein­

künfte Tönnis Maydell oder seinem Sohne Fabian abliefern und über 

die Unkosten und Ausgaben Rechenschast geben sollte, ohne Arglist und 

Gefährde. Diejenige Präbende, welche Fabian Maydell damals inne 

hatte, sollte er nach den Kirchenstatuten und hergebrachten Gewohnhei­
ten bis zur erwartenden Veränderung genießen, dann aber sollte sie als 

erledigt dem Capitel zurückgegeben werden. 

Als im I. 1555 der Ordensmeister Heinrich von Galen zur Schlich­

tung der Streitigkeiten zwischen der großen und kleinen Gilde in Re­

val, eine gewichtvolle Commission ernannte aus den Gebietigern des 

Landes, als, dem Comthnr zu Reval, den Vögten in Jerwen und zu Tols-

burg, dem Hauscomthur zu Reval, mehreren Landräthen und guten 

Männern, war unter letzteren auch Tönnis Maydell zu diesem Werke 

verordnet worden. Ob er damals schon Landrath war, ist nicht zu er­

sehen. — Am 1 Januar 1556 stellte ihm Mauritius Wrangell, Coad-

jutor des Stifts Reval, sammt dem ganzen Capitel einen Schuldbrief 

aus auf 8,000 Mark rig., die sie von ihm geliehen und zum Besten 

des Stifts verwandt hatten, gelobten diese Summe mit 60 vom Tau­

send zu verreuteu und nach vorhergegangener halbjährigen Kündigung 

zurück zu erstatten. Für den Fall der Nichtzahlung verpfändeten sie 

ihm ihr Dorf Assmull mit 26 Haken Landes und 16 Gesinden im 

Kirchspiele Nigenkerken *), nach ihrem Schlosse Borkholm gelegen. 

Im I. 1558 begegnet man ihm im efthländischen Landesrathe, 

welcher bei der damaligen äußerst bedrängten Lage des Landes eine schwie­

rige und verantwortliche Stellung hatte. Im Januar waren die Kriegs-

*) Später Klein-Marieen. 
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schaaren des Zars Johann des Schrecklichen, der einen Zins aus dem 

Dörpschen Stifte beanspruchte, unter großen Verwüstungen und Grau­

samkeiten in dieses Stist und in Wierland eingedrungen, um Livland zu 

züchtigen. Als die von ihm verlangte Summe von den Ständen zu­

sammengebracht worden, überbrachten Maydell, Brun Wetberg und Claus 

Meks im Austrage des Comthurs zu Reval im Mai die Beisteuer aus 

Harrien, Wierland und der Stadt Reval nach Wolmar zur dortigen 

Tagesfahrt. Allein der Zar, dessen Kriegsheer unterdessen bedeutende 

Vortheile errungen, Narwa und Wesenburg eingenommen hatte und 

Dorpat bedrohte, wies nun die verspätete Geldsühne mit Hohn zurück, 

sür die Zukunft einen Tribut vom sämmtlichen Ordensstaate und des­

sen Unterwerfung verlangend. In dieser Bedrängniß beschlossen der 

Harrisch-Wierische Rath und der Rath der Stadt Reval Gesandte an 

den König von Dänemark abzufertigen, welche den Auftrag erhielten 

Reval nebst Harrien und Wierland dem Könige anzubieten. Das Be­

glaubigungsschreiben sür die Gesandten, denen man zusicherte in Alles 

willigen zu wollen, was sie abmachen würden, datirt Reval den 27 Juli 

1558, ist unter anderen Landräthen auch von Tönnis Maydell unterzeich­

net. Der König nahm dies Anerbieten aber nicht an, und bald daraus 

zerfiel unter Johann's gewaltigen Schlägen, der morsche, sich überlebt 

habende Ordensstaat. 

Als bei dieser Catastrophe Esthland sich 1560 Schweden unter­

warf, soll Tönnis Maydell mit seinem Bruder Gertken das Land ver­

lassen und sich in Polen niedergelassen haben ^). 

Seine Gemahlin ist nicht bekannt. 

XXXIX. Fabian Maydell, des Vorigen Sohn, hatte sich, wie 

oben gesagt worden, dem Dienste der Kirche gewidmet, und war In­

haber einer Präbende des Domcapitels zu Reval 2"). 

XI.. Gertken Maydell, ein Sohn des Johann xxxvil, soll 

als Esthland sich Schweden unterwarf, mit seinem Bruder Tönnis das 

Land verlassen und sich in die polnischen Staaten begeben haben 

XII. Heinrich Maydell von Sutlem, ein Zeitgenosse des Jo­

hann 20, entweder sein Bruder oder sein Vetter,  hatte zur Frau Ca- -

tharina Meks aus dem Hause Sack^). 
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XUI. Elisabeth Maydell ,  Tochter des Vorigen, war vermählt 

mit Heinrich Neukirch zu Fall. Sie war die Aeltermutter, mütter­

licher Seite, des Rittmeisters Hans Wrangell, Erbherrn von Koil und 

Kohhat, der geboren war am 7 September 1638 und beerdigt 1683 ^). 

Ueber die Art und Weise, wie die sechs letztgenannten Familien­

glieder, sämmtlich aus dem Hause Sutlem, in die Stammtafel zu pla-

ciren wären, haben wir in der Anmerkung 92 unsre motivirte Ansicht 

ausgesprochen, ohne sie sür hinlänglich begründet oder untrüglich zu 

halten, so sehr sie auch der Wahrscheinlichkeit entspricht. 

4.^ 21. Tonnis oder Thonnies Maydell ,  Sohn des Johann 20, 

Oenrw. nach kurländischer Lesart Dionysius, bisweilen auch Anthonies und der 

Aeltere genannt, Erbherr von Bredenhagen, Pernorm und Tockumbeck, 

Herr zu Reps und Toickser. Sein väterliches Erbe Pernorm bestand zur 

Zeit der Güterrevision im I. 1586 aus der Mühle Kunnelin, den Dör­

fern Sallentack, Kusall und Perse im Kirchspiele Kegel, und dem Dorse 

Sanby mit einem Heuschlage im Kirchspiele Haggers. Wahrscheinlich 

gab er dieser Besitzung, oder einem Theile derselben, den Namen Bre­

denhagen, denn die Revisions-Commission nennt ihn, selbst bei Beschrei­

bung seines Dorfes Pernorm, Herrn zu Bredenhagen, giebt aber nir­

gend eine Beschreibung dieses letzteren Guts. Das esthnische Landvolk, 

dem dieser Name nicht geläufig, nannte das Gut nach seinem Besitzer 

„Maidla", und nennt es noch heut zu Tage so. — Außerdem hatte er 

1586 das Pfandrecht an mehrere Dörfer des benachbarten, Georg Na-

schert gehörigen Hofes Angern, namentlich an: Rademall mit 10 Ha­

ken, laut einer Schuldverschreibung vom I. 1549 auf 1,000 Aiark rig.? 

Neeke mit 12 Haken, laut Schuldbriefes vom I. 1558 auf 1,200 Mark, 

und Kewekülla mit 8 Haken, laut Schuldbriefes vom I. 1584 auf 
800 Mark. 

Er soll, nach des Freiherrn von Krohne Aufzeichnung, in seiner 

Jugend in königl. spanische Seedienste getreten und als Lieutenant in 

türkische Sclaverei gerathen sein, wo er in Algier hatte Gänse hüten 

müssen. Von dort befreit, ging er nach Polen, wo auch sein Vater diente, 

schwang sich im Dienste der polnischen Republik rasch zum Obrist 
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hinauf und machte einen Feldzug gegen die Moskowiter mit. Darauf 

finden wir ihn in königl. schwedischem Seedienste, in welchem er die 
Admiralswürde erlangte. 

Wann er den Seedienst ausgegeben, ist nicht bekannt, er scheint 

aber darauf sein ganzes Interesse den grundbesitzlichen Zuständen seiner 

Heimath zugewandt zu haben, denn im I. 1583 verfaßte er ein Wac-

kenbuch mit genauer Angabe der zu den Landgütern gehörigen Dörfer, 

Mühlen, Gesinde und Freibauern, wie aus Paucker's „Esthlands Land­

güter und deren Besitzer zur Zeit der Schweden-Herrschaft" Th. 2 S. 

8, 16, 39 zu ersehen ist. Diese Arbeit scheint er nicht im Auftrage der 

Regierung ausgeführt zu haben, denn aus den bezeichneten Stellen in 

Paucker's Schrift geht hervor, daß 1583 auch ein schwedisches Wacken-

buch, also wol aus osficiellem Wege, zu Stande gekommen ist. Außer­

dem verfaßte er eine esthländische Ordnung der Bauern — „Wie sie sich 

„gegen ihre Obrigkeit verhalten sollen mit aller Gerechtigkeit, Zins, Ze­

chenden, Versetzung, Verbürtuug, Verkausfung und alle andere zufällige 

„Nutzbarkeit, Herrn-Gerechtigkeit, mit Gewichte, Grentz-Scheidinge, Maße 

„zu verfälschen, Speise, Getränke und alles, was der Obrigkeit in Wac-

„ken, Arbeit, Ausgaben, Lieferung zufället und gehöret, nichts außen 

„bescheiden, Straffe und Pön der Brüche dabey; die Gnade aber ste­

chet bei jeder Obrigkeit." — Diese Bauer-Ordnung, mitgetheilt in dem 

„Archiv sür die Geschichte Liv-, Esch- und Kurlands" Bd. Vi, 1. S. 

215—220, hat Paucker aus den handschriftlichen Collectaneen des durch 

seine Liebe zu den alten Rechten und Freiheiten, wie zur Geschichte Esth­
lands, bekannten Mannrichters Gustav von Lode entlehnt, der die Bauer-

Ordnung aus des seligen, alten Tönnis Maydell's Buche copirt hatte. 

Dieses Buch, das außer der Bauer-Ordnung wol auch das Wackenbuch 

und vielleicht noch mehr enthalten haben mag, und zunächst für das 

Familienarchiv von dem größten Interesse wäre, ist leider nicht mehr 

aufzufinden, und selbst das einzige noch vor Kurzem bekannte, von Pauc­

ker benutzte Exemplar der Collectaneen Lode's aus der 2-te Hälfte des 

17 Jahrhunderts ist auch nicht mehr aufzutreiben. 
Im Januar 1590 wurden Tönnis Maydell*), Niclas Bjelke 

*) Laut einer Privatmittheilung aus den Stockholmer Archiven. 
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und Gustav Bauer als Gesandte nach Narwa geschickt um die vor zwei 

Monaten mit den Russen begonnenen Verhandlungen wegen eines ewi­

gen Friedens zwischen Schweden und Rußland fortzusetzen. Die Verhand­
lungen mußten jedoch schwedischerseits alsbald abgebrochen werden, da 

die Russen gleich nach Eröffnung derselben das den Schweden gehörige 

Jamburg überfielen und ausplünderten, woraus die Feindseligkeiten wie­

der ausbrachen. 
Schon während der Regierung König Johann's III war er kö­

niglicher Statthalter aus Schloß Lohde und dessen Bezirk, denn als, 

nach dem Tode Johann's am 17 November 1592, dessen Sohn, König 

Sigismund von Polen, Johann Sparre nach Esthland und Finland 

sandte um von allen Befehlshabern, von der Ritterschaft, den Städten, 

Schlössern und Kriegsleuten den gebührenden Eid schriftlich entgegen 

zu nehmen, da das Königreich Schweden und alle zugehörigen Provin­

zen Sigismund erblich zugefallen waren, folgten dieser Aufforderung 

im März 1593 alle Statthalter in Esthland, und unter diesen auch 

Tönnis Maydell in Schloß Lohde. Die Ritterschaft lehnte den schrift­

lichen Eid ab, als ihren Rechten und Gewohnheiten zuwider laufend, 

erklärte sich aber später bereit, den körperlichen Eid zu leisten. 

Im nämlichen März Monate war er mit mehren Landräthen und 

Gliedern der Ritterschaft unter dem Präsidium Johann Sparre's ver­

ordnet worden Blasius zur Mühlen und Jürgen Naschert zu verhören, 

und scheint dies eine besonders sür diese Sache niedergesetzte Commission, 

und nicht das gewöhnliche Rittergericht gewesen zu sein. Vielleicht war 

er schon damals Ritterschafthauptmann, denn am 25 Juli war er als 

solcher zugegen bei der Annahme Moritz Brandis in den Dienst der 

esthländischen Ritterschaft als deren Secretair. 

Im Juli 1593 wurden auch die Deputirten der Ritterschaft zur 

bevorstehenden Krönung König Sigismunds gewählt, nämlich die Land-

räthe Dietrich Stryk zu Mönnigkorb und Eduard von Delwig zu Toal, 

der Ritterschafthauptmann und Admiral Tönnis Maydell zu Bre­

denhagen, Dietrich Fahrensbac^ zu Heimar, Johann von Rosen zu So-

norm und als Secretair Moritz Brandis, und ihnen der Auftrag er-

theilt den König zu beglückwünschen, um die Bestätigung der Landes­

privilegien nachzusuchen und mehrere Bedürfnisse der Ritterschaft zu ver­
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treten. Die Deputirten reisten am 19 August in Begleitung mehrer 

anderer adeligen Personen, mit Dienern und Köchen nach Stockholm 

ab. Auch ein russischer Bojar, ein Kaufmann, Apotheker und Andere 

machten die Reise aus eigene Hand mit, und bestand die ganze Reise­

gesellschaft aus 32 Personen. Nach einer sehr langsamen Fahrt, wäh­

rend welcher sie ost in Häfen einlaufen mußten um den Sturm abzu­

warten, trafen sie am 6 September in Stockholm ein, wo sie eine 

große Theuerung an Lebensmitteln vorfanden*). Die Krönung des 

Königs zu Upsala verschob sich indeß bis zum 19 Februar 1594 in 

Folge der Ränke des päpstlichen Legaten und seiner Jesuiten um Ein­

führung der katholischen und Einschränkung der evangelischen Religion 

in Schweden, wogegen die schwedischen Stände kräftigen und erfolgreichen 
Widerstand, leisteten. Bald daraus kehrten die esthländischen Deputirten 

am 5 März nach Reval zurück, mit Ausnahme Maydell's und Rosen's, 

welche wol zur Betreibung der Geschäfte in Stockholm blieben und noch 
während des am 6 Juni zu Reval begonnenen Landtags abwesend wa­

ren. Ungeachtet der schwierigen Verhältnisse in der schwedischen Haupt­

stadt gelang es ihnen, ihren Auftrag nach Wunsch der Ritterschaft aus­

zuführen, indem die Privilegien auf dem zu Ostern gehaltenen Reichs­

tage bestätigt wurden, und Maydell war so glücklich die Gunst des 

Königs in dem Maße zu erwerben, daß Sigismund ihm für seine treuen 

Dienste das im Lohdeschen Gebiete gelegene Dorf Kaikilla mit 18 

Haken Landes als ewiges, erbliches Eigenthum verlieh, mit der Bedin­

gung, der Krone den gebührenden Waffendienst zu leisten, worüber am 

12 Juli, zwöls Tage vor des Königs Abreise nach Polen, die Dona-

nations-Urkunde zu Stockholm ausgefertigt ward. — Später erhielt die­

ses Gut, wahrscheinlich nach dem Bache, an dem es liegt, den Namen 

Tockumbeck, unter welchem es Maydell's Nachkommen bis 1801 besaßen, 

wo es durch Kaus in andere Hände überging. Das Landvolk, dem 

diese deutschen Laute schwierig auszusprechen, nannte auch dieses Gut 

nach seinen Besitzern „Maidla", und sährt bis jetzt sort es so zu nennen. 

Nach seiner Rückkehr aus Stockholm nahm Tönnis Maydell als 

*) l Schaf kostete 4 Reichsthaler, l Viertel Rindfleisch 5 Rchtl., 2 Schüsseln 

Hechte l '/s Rchtl. 
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Ritterschafthauptmann thätigen Antheil an den Landesangelegenheiten 

und Landtagen, welche itt dieser Zeit zu Wosel in Harrien und. in Re­
val häufig gehalten wurden. Unter anderen am 26 August 1595 zu 

Wosel gefaßten wichtigen Beschlüssen war auch das Verbündniß der 

Landräthe und der sämmtlichen Ritterschaft „an ihren alten Privilegien, 

„Freiheiten, Rechten und Gerechtigkeit, auch alten, löblichen Gewohn­

heiten fest und beständig zu halten, und so Jemand sich wider des 
„Statthalters und der Räthe gesprochenes Urtheil auflehnen würde (was 

in letzter Zeit zu nicht geringem Aergerniß geschehen war), sollte dem­

selben von keinem Menschen, auch nicht von seinen Verwandten, Bei­

stand geleistet, sondern in Allem an den Rechten gehalten werden" — 

Aus dem im Juni 1597 in Reval gehaltenen Landtage ward er mit 

den Landräthen Johann Uexküll und Jürgen vom Berge und dem Se­

cretair beaustragt, die Revision der alten ritterschastlichen Original-Pri-

vilegien, die im St. Michaelis Kloster aufbewahrt wurden, zu bewerk­

stelligen. Als auf demselben Landtage die Ritterschaft von dem General-

Statthalter in Esthland Georg Boye unter Anderem aufgefordert wurde, 

in der bedenklichen Lage, in der sie sich wegen der Feindseligkeiten des 

Reichsverwesers Herzog Karl gegen den König, befanden, einen tüchtigen 

Mann aus ihrer Mitte vorzuschlagen, der im Namen des Statthalters, 

der Landräthe und des Raths von Reval an den König abgesandt wer­

den könnte, und auch bei Seiner Majestät und den polnischen Stän­

den in Ansehen stände, — wurde der Ritterschasthauptmaun Tönnis 

Maydell zu diesem Austrage gewählt, und hinzugefügt, „daß sie auch 

„sonst keinem Anderen, der nicht erbbesitzlich dieser Oerter wäre, zu 

„solcher Sendung ihre Stimme geben wollten" Allein der Statthal­

ter willigte nicht in Maydell's Absendung, weil er ihn nicht entbehren 

konnte, und derselbe ein königliches Schloß (Lohde) verwaltete, aus wel­

ches er sich reversiret. Worauf denn der Landrath Dietrich Stryk zu 
Mönnigkorb eilends nach Polen abgefertigt ward. 

Am 13 Juni 1598 wurde auf dem Landtage zu Reval Johann 

von Rosen zu Sonorm zum Nitterschasthauptmann erwählt, und May­

dell durfte nun sein Amt, dem er unter manchen schwierigen Verhält­
nissen über 5 Jahre vorgestanden, niederlegen. 

Schon vor dem I. 1586 hatte er den Hof Fohre (Fähna?) im 
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Kirchspiele Kegel, den er pfandweise besaß, dem Johann Berends, spä­

terem Landrath, verkauft. Berends erhob 1597 gegen ihn Klage we­

gen gewaltsamen Grenzeindranges, worauf die Landräthe ihnen Obleute 

oder Eommissarien verordnen wollten, sie zu vergleichen, wenn das aber 

nicht ginge, sollten beide Theile einander auf den künftigen Richttag 

citiren. Am 8 März 1599 schrieben ihm nun der Statthalter und die 

Räthe, da er in königlichen Geschäften aus dem Lande zu verreisen ge­

denke, und unterdeß ein adeliger Gerichtstag vorgenommen werden könn­

te, so habe er für diesen Fall in seiner streitigen Sache mit Berends 

einen Bevollmächtigten zu hinterlassen. Worin die Geschäfte bestanden, 

die ihn nach Polen, wol zum Könige, beriefen, ist leider nicht zu ersehen. 
Am 27 Februar 1600 nahm indeß König Sigismunds Regiment 

in Schweden ein Ende; die schwedischen Stände erklärten ihn des Thro­

nes auf ewig verlustig und erwählten seinen Oheim, den Herzog Karl 

zum Könige. Als darauf der schwedische Obrist Peter Stolpe einige 

Osficiere mit deutschen Truppen absertigte die Schlösser in Esthland 

sür den neuen Landesherrn einzunehmen, rückte der Lieutenant Joachim 

von Grieben auch vor Lohde, welches Maydell ihm alsbald übergab 

und dadurch seinen Gehorsam gegen die Regierung bethätigte. 

Am 24 September desselben Jahres machte er in Pernau *) sein 

Testament, aus welchem leider nur folgendes Bruchstück bekannt ist: 

„Auch habe ich einen Hof mit Namen Rebs, so im Laisschen Gebiete 

„gelegen, — gute, seste Siegel und Briefe, welchen Hof meine liebe 

„Mutter, seelige, von ihrem seeligen Manne, Johann Wrangell zu Rebs, 

„in ihrem ehelichen Brautbette zu ihrem Leibgeding empfangen, als 

„nähmlich auf 16,000 alte mark; diesen Hof, oder aber die erwähnten 

„Gelder davor, sollen meine liebe Kindern, beide Söhne und Töchter, 

„nebst meinem jüngsten Bruder Hans, so er mit Lewe wiederum kömpt, 

„sämmtlichen einfordern und zu gleichen Theilen unter sich theilen." 

Am 31 December 1600 bestätigte Karl IX den Hos Reps einst­

weilen seinen Erben, und mag er dann nicht mehr am Leben gewesen 

sein. Er starb als Landrath, in welchem Amte er höchstens 2 Jahre 
gestanden haben kann ^). 

Vielleicht Pernorm. 



108 9.  Sut lemscher  Z w e i g .  

So unvollständig obige Skizze die mannichfachen Erlebnisse und 

Thätigkeit dieses Mannes darstellen mag, so wird man sich doch nicht 
erwehren können seine ausgezeichneten Gaben und Eigenschaften, so wie 

seine geprüfte Erfahrung anzuerkennen, vermöge welcher er in vielen ver­

wickelten Verhältnissen sich glücklich durchgearbeitet, im Dienste dreier 
Monarchen zu hohen Aemtern und Ehren gelangte, und die allgemeine 

Achtung und Anerkennung seiner Mitbrüder und Standesgenossen sich 

erwarb, — so daß die Familie mit Recht sich dieses ihres Ahnherrn 

rühmen kann. 
Seine Gemahlin war Catharina Freiin von Schneideck, eine 

Tochter des Heinrich von Schneideck und der Catharina Hünerjäger, 

und soll aus Böhmen gebürtig gewesen sein. Als Wittwe wurde sie 

Hofmeisterin der Königin Marie Eleonore, der Gemahlin König Gu­

stav Adolph's von Schweden ^). 
22. Anna Sophie M., Tochter des Johann 20, geb. 15 war 

vermählt mit Wol mar Wrangell, Wolmar's Sohne, aus Addinal ^). 

23. Johann M., der Vorigen Bruder, Erbherr von Sutlem 

und von Jesse im Kirchspiele Martens. Sein väterliches Erbgut Sutlem 

bestand zur Zeit der Güterrevision im I. 1586 aus den Dörsern: 

Hackers mit 10 ^ Haken, Meheküll 5 Haken, Poiküll 7 Haken, zu Kie­

kut 1 Haken, Haispa 5 Haken, zur Stenen Brügh 1 Haken, die Mühle 

zu Kangermecke V2 Haken, die Mühle Trill Haken, zu Pakaser 1 

Haken — im Allem 31 Haken. Zu dieser Besitzung gehörte damals 

auch das freie Hölzungsrecht in der Padisschen Wildniß laut einer Ur­
kunde des Abts Ludowicus vom I. 1545. Außerdem besaß er pfand­

weise, laut Aufzeichnung der Revifions-Commission, eine Menge Dör­

fer und Mühlen, in Allem 51 ^ Haken, die ihm von dem alten Brun 
Wetberg für 9,000 Mark eingeräumt worden waren. 

1573 war er Mannrichter in Harrien, und 1586 zugleich mit 

Georg Naschert von Angern Vormund der Kirche zu Haggers. — 1583 

wird er zuerst als Landrath genannt, in welchem Amte er während mehr 

denn 16 Jahren thätigen Antheil an der Landesverwaltung nahm, 

die während dieser Periode mit nicht geringen Schwierigkeiten zu käm­

pfen hatte, da die obersten Staatsgewalten, der König, der Reichsver­

weser und die schwedischen Reichsräthe, unter einander uneins, öfters 
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widersprechende Befehle und Anforderungen erließen, den alten Landes­

privilegien und Gewohnheiten zuwider Klagen gegen die Urtheile des 

Rittergerichts, der obersten inappellablen Instanz, zuließen, auch den Roß­

dienst vergrößern wollten, wogegen der Landesrath, mit Beobachtung 

aller Untertänigkeit, ein ebenso umsichtiges, als entschiedenes Benehmen 

einzuhalten wußte. Fast alle noch vorhandenen Erlasse, Beschlüsse und 
Rechtsurtheile des Landesraths aus dieser Periode erfolgten unter seiner 

Mitwirkung und sind mit seiner Unterschrift versehen, so auch das schon 

erwähnte Verbündniß der Ritterschaft zu Wosel vom 26 August 1595. 

Er kommt auch sonst bei verschiedenen Gelegenheiten vor, so z. 
B. war er 1583 von dem Gubernator Pontus de la Gardie, mit dem 

Feldmarschall Hans Wachtmeister zu Lakeda, Berend Taube zu Maydel 
und dem Rittmeister Kaspar von Tisenhusen zu Kiede verordnet wor­

den Gerhard Dönhos und Heinrich Maydell von Kotz (s. oben N:o 

14), wegen dieses von Ersterem in Anspruch genommenen Gutes zu ver­

gleichen. Auch vermittelte er am 24 Juni 1589 mit dem Gubernator 

Gustav Baner, dem Feldmarschall Hans Wachtmeister und Anderen den 

Verkauf des Hofes Takfer von Claus Aderkas an Margarethe "Gilsen 

verwittwete Szoge. 

Am 3 September 1599 war er noch in Landesgeschäften in Re­

val anwesend; ein Jahr daraus muß er aber schwer krank danieder ge­

legen sein, da sein Bruder Tönnis in seinem am 24 September 1600 

errichteten Testamente, des Bruders Genesung in Frage stellt. Wahr­

scheinlich starb er bald daraus, da er später nicht mehr vorkommt, und 
Sutlem aus seine Erben übergegangen war ^). 

Seine Gemahlin ist nicht bekannt. Wol sührt Wrangell, aus das 

livländ. Ritterarchiv N:o 130, S. 810 verweisend, in seinen Nachrich­

ten einen Hans Maydell auf Sutlem an, dessen 2-te Gemahlin Ed de 

Metstacken eine Großmutter des Magnus Brinck war, welcher 1662 

lebte; doch läßt sich daraus hin nicht mit Gewißheit annehmen, daß dies 

der eben beschriebene Landrath Johann Maydell gewesen sei. Seine 

Gemahlin, vielleicht die erste, könnte eine Wrangell von Odenkotz 

gewesen sein, da er in einer Urkunde vom I. 1596, bezüglich der Mit­

gift seiner Tochter Elisabeth, den Rittmeister Moritz Wrangell zu Oden­

kotz und Parritel als seinen Schwager ansührt, und dieser mit dem 
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Manne von Maydell's Schwester Anna, Wolmar Wrangell von Addinal 

nicht zu verwechseln ist ^). 
5-te 24. Elisabeth Maydell, Tochter des Johann 23, geboren 

kem-w. 15 ^ ^ vermählt: in 1-ster Ehe mit Arendt Ad erkas, in 2-ter 

Ehe mit Johann Uexküll zu Rüssel. 
Ihrem ersten Manne waren 1,000 Reichsthaler als Mitgabe und 

der Hos Jesse zum Unterhalte oder zur Nutznießung bestimmt worden. 

Bei Schließung der zweiten Ehe verschrieb ihr Vater am 15 October 

1596, dem Tage der Brautwerbung Johann Uexküll's, ihr und ihren 

beiderseitigen Nachkommen den Hof Jesse zu erblichem Eigenthum; da­

gegen verpflichtete sich Uexkull ihren Kindern erster Ehe, wenn sie mün­

dig geworden, die erwähnten 1,000 Reichsthaler zu entrichten ^). 

23. Dorothea M.,  der Vorigen Schwester, geboren 15 ., war 

vermählt mit Helmer Anrep von Korküll, dem sie das alte Fami­

liengut Sutlem zubrachte. 

Am Dienstage in der Pfingstwoche 1608 verpfändete er dieses 

Gut, mit Zustimmung seiner Hausfrau, dem Johann Meks von Poll, 

wie fem Vorsahr, der selige Johann Maydell es vor ihm und wie er 

es seither besessen, sür eine Baarzahlung von 800 enkede Rchtl., außer 

welchen Meks auch einige alte, theils vom seligen Johann Maydell, 

theils von Anrep gemachte Schulden, im Betrage von 1,000 Rchtl., 

zu bezahlen übernahm, darunter 200 Thaler an Johann Uexkull zu 

Jesse, — in Allem sür 1,800 Rchtl. Nach Ableben des Johann Meks 

und seiner Frau, um 1 Jahr, sollten Anrep oder seine Erben berechtigt 

sein das Gut sür 1,400 Rchtl. wieder einzulösen. 

Am 30 September 1620 quittirte Jürgen Maydell zu Bre­

denhagen dem Helmer Anrep von Korküll für sich und seine Miterben, 

als: Vaters Schwestern, seine eigenen Brüder und Schwestern, den Emp­

fang von 1,000 Herrenthalern, jeden zu 32 Rundstücke, wegen alter 

Schuldsorderungen laut seligen Johann Maydell's von Sutlem Ver-

schreibung und gerichtlichen Urtheils, und entsagte sür sich und seine 
Miterben allen Ansprüchen an Sutlem. 

Damals ward diese alte Maydellsche Besitzung von Anrep gänz­
lich verkaust. In der am 24 Januar 1621 unterzeichneten Urkunde 

sagt er, daß nachdem seine Frau Dorothea Maydell das Gut von ihren 
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Eltern geerbt und ihm zugebracht, es durch die heftig grassirende Pest 

und die Kriegsverwüstungen sehr entvölkert und heruntergebracht wor­

den, und da es auch mit vielen alten Schulden belastet, so sei er in 

der äußersten Noth gedrungen worden es weiter zu verpfänden, so daß 

davon nichts mehr als der bloße Erbname übrig geblieben, wie aus dem 

jüngst gefällten Urtheile zu ersehen sei. Um Jürgen Maydell mehre 

alte, verborgen gewesene Schulden im Betrage von 4,000 alte Mark, 

oder 1,000 Herrenthaler zu entrichten, welche laut öffentlichen Urtheils 

aus dem Erbnamen zu suchen sind, sei er gezwungen das Gut Sutlem 

gänzlich zu verkaufen; verkauft es daher aus höchsten Nöthen und mit 
Einwilligung seiner Frau, da Jürgen Maydell den Erbnamen nicht 

begehret, dem Hermann Nieroth von Koddil erblich sür 1,000 Thaler. 

Das ihm von Letzterem dagegen überlassene Dorf Wosel, in welchem 

Nieroth 1,000 Thaler pfandweise besaß, hatte er wiederum dem Land­

rath Bernhard Scharenberg von Sack und Sauß verkauft, und den 

Kaufschilling an Jürgen Maydell ausgezahlt ^). 

In diesem sehr umfangreichen Documente spricht sich offenbar das 
Streben aus, die Veräußerung des alten Familienguts durch die be­

drängte Lage der Anreps und die Macht der Umstände zu rechtfertigen. 

Das damalige Landrecht bestimmte nämlich in Betreff ererbter Güter, 

daß zu deren Veräußerung die Einwilligung der Lehnsfolger oder näch­

sten Erben, sowol der Descendenten, als auch der Seitenverwandten, er­

forderlich sei, und der Besitzer eines solchen Guts mußte daher vor dem 

Verkaufe oder der Verpfändung, es den Lehnsfolgern anbieten, es sei 

denn, daß er wegen Gefangenschaft, Armuth oder gerichtlicher Beschlag­

nahme zur Veräußerung habe schreiten müssen. — Heut zu Tage wer­

den alte angestammte Landgüter nicht selten von ihren Besitzern mehr 

als Waare, denn als ein theures Vermächtniß ihrer Altvordern angesehen. 

26. Dorothea Maydell, Tochter des Tönnis 21, geboren 

15 ., war vermählt mit dem Statthalter Georg Gersdorff, dem 

Vater des Moritz und Großvater des Lieutenants Georg Gersdorff. — 

Laut väterlichen Testaments war ihr ein Antheil an das in Livland 

gelegene, von ihrer Großmutter stammende Gut Reps zugefallen, in 

dessen Besitz zu treten ihrem Vater Tönnis unter der polnischen Herr­
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schaft mcht gelungen war, daher er seinen Kindern dieses Gut einzu­

fordern anempfohlen hatte. Als darauf der schwedische Erbsürst Karl 
(IX)' im Herbste 1600 einen großen Theil Livlands einnahm und am 

27 December Dorpat eroberte, bestätigte er am 31 December auf dem 

Schlosse zu Dorpat das Gut Reps vorläufig Tönnis Maydell's Erben, 

in Ansehung ihrer Rechte und der Krone Schweden im Felde geleiste­

ten Dienste. Am 14 März 1602 erstand Gersdorff in Reval von sei­

nem Schwager Tönnis Maydell 32 dessen Rechte an Reps. Verän­

dere Schwager Jürgen Maydell, dem unterdessen von seinen Mit­

erben, Wilhelm Wrangell und Michel Engelhardt, ihre Antheile an Reps 

verehrt worden waren, bevollmächtigte darauf Georg Gersdorff um die 

Restitution dieses Guts an sämmtliche Erben nachzusuchen, und über­

gab ihm alle hierauf bezügliche Briefe und Siegel. Gersdorff wies 

indeß die Documente in dem Eommissarial-Gerichte zu Riga nicht vor, 

sondern erwirkte für sich allein die Bestätigung aus Reps vom Könige 

Gustav Adolph, der am 1 Februar 1626 von Reval aus dem Amts­

verwalter des Hauses Lais den schriftlichen Befehl ertheilte, den Hof 

Reps an Georg Gersdorff, als dessen seligen Schwiegervaters Erbgut 

einzuweisen. In Folge dessen entstanden zwischen Gersdorff und Jür­

gen Maydell Streitigkeiten, bis zu deren Erledigung zwischen ihren 

Erben im I. 1665, die Gersdorff im sactischen Besitze von Reps blie­
ben ><">). 

27. Jürgen M., der Aeltere, geboren 15 Sohn des Tön­

nis 21, Erbherr von Wredenhagen und Tockumbeck, Herr zu Reps und 

Toickser, wird zuerst als Zeuge erwähnt 1604 in dem zu Schloß-Lohde 

besiegelten Ehepact zwischen Reinhold Liwe von Parmel und Aleid Trei-

den, verwittweten Vietinghoff, und 1608 bei der Verpfändung Sut-

lem's von Helmer Anrep an Johann Meks (siehe N:o 25). Daß er 

zur Geltendmachung seiner und seiner Miterben Rechte an Reps und 

Toickser, die bezüglichen Documente seinem Schwager Georg Gersdorff 

eingehändigt, und welchen Gebrauch dieser davon gemacht, ist schon oben 
bei seiner Schwester Dorothea 26 gesagt worden. 

Er begann seine Lausbahn, gleich seinen Vorsahren, im Kriegs­

dienste, war in der esthländischen Adelssahne Rittmeister der königlichen 
Leibcompagnie, und ward am 28 Juni 1614 Statthalter oder Krön-



und Tockumbeck.  113 

Hauptmann auf Schloß-Lohde und dessen Bezirk, welchem Amte sein 

Vater so viele Jahre vorgestanden hatte. Auf dem am 17 Januar 

1617 zu Reval eröffneten Landtage ward er zum Landrath in Har-

rien erwählt. 

Am 30 September 1620 quittirte er dem Helmer Anrep von Sut­

lem, als Principal der Familie und im Namen seiner Miterben, den 

Empfang von 1,000 Herrnthl. laut einer Obligation seines seligen Oheims 

Johann Maydell von Sutlem, und entsagte zugleich sür sich und seine 

Miterben allen Ansprüchen an dieses Gut, das nun durch Kaus an 

Hermann Nieroth überging (siehe N:o 25). Es scheint demnach, daß 

Jürgen der Aelteste unter den Geschwistern gewesen sei, obschon er auch 

als Besitzer der väterlichen Güter die Familie vertreten konnte. Am 

29 März 1622 zahlte ihm Hermann Nieroth, den er „Schwager" nennt, 

noch 200 Thl. einer alten von Johann Maydell zu Sutlem stammen­

den Schuld, welche der frühere Pfandhalter dieses Guts, Johann Meks 

von Poll, laut seines Pfandvertrages hätte entrichten sollen. 

1621 erhielt er die große Besitzung Lohde vom Könige auf 6 

Jahre in Arrende, und am 21 Februar 1626 verlieh ihm König Gu­

stav Adolph zu Reval, auf sein unterthäniges Gesuch und in Ansehung 

seiner treuen Dienste, Tockumbeck mit 8 Haken, so wie Kendo und Koi-

küll?. mit 2 Haken, nebst den Heuschlägen Porkola als erbliches Eigen­

thum, nach Inhalt des Norrköpingschen Beschlusses und mit der Ver­

pflichtung den gebührenden Roßdienst dasüh zu leisten. Die erwähnten 

10 Haken waren ihm nämlich am 28 Juni 1614 von Gustav Adolph 

nur aus seine Lebenszeit bestätigt worden, obschon König Sigismund, 

wie wir oben gesehen, dem Vater Tönnis Maydell und seinen Erben 

daselbst 18 V2 Haken zu ewigem Eigenthum donirt hatte. — Dies selt­

same Verfahren hatte seinen Grund zuvörderst in dem bekannten (Seite 

87 beschriebenen) Norrköpingschen Beschlüsse, und ferner in der 1611 zu 

Nyköping in demselben Geiste von den schwedischen Reichsständen ge­

troffenen Verordnung, daß alle unbeweglichen Güter, welche die vorigen 

Könige wohlverdienten Leuten auf eine beliebige Zeit eingegeben hatten, 

eingezogen werden, und alle Diejenigen, welche geschenkte Güter besaßen, 

um deren Bestätigung bei dem neuen Könige anhalten sollten; worauf 

1612 auf dem Reichstage zu Stockholm die Reductionsordnung sestge-
8 
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setzt ward. So äußerten jene unheilvollen Beschlüsse der schwedischen 

Reichsstände schon unter diesem Könige einen bedeutenden Einfluß auch 
auf die weit älteren königlichen Donationen, selbst in den abgesonderten 

und Privilegien livländischen Provinzen, wo sie in der Folgezeit, wie 

wir das auch hinsichtlich Tockumbeck's sehen werden, eine noch weit auf­

fallendere und rechtswidrigere Anwendung fanden. 

Aus Jürgen's öffentlicher Wirksamkeit ist zuvörderst seine zwei­

malige Sendung nach Stockholm als Deputirter der ^sthländische^ Rit­

terschaft hervorzuheben. ^ Im I. 1629 sah sich «sm^di^Äitterschast ver­

anlaßt eine Deputation nach Stockholm abzufertigen um ihre Beschwer­
den und Bitten in Betreff der Licenten, der Kontribution, de^ Burg-j 

lagers, so wie auch der Kirche und Schule, dem Könige^zw nnterl^en.j 

^ie Deputirten waren: di^Landräthe Georg Maydell zu Wredenhagen 

und Johann Delwig zu Toal, dU Ritterschasthauptmann Arendt Mets­

tacken zu Palms, Mannrichter Otto Wilhelm Taube zu Riesenberg und 

Lieutenant Christoph Kursell zu Parriel, nebst dem Secretair Hermann 

Wittes Sie wurden vom Könige nicht eben gnädig empfangen; er 

scheint durch die öfteren Protestationen der Ritterschaft nicht allein in 

kirchlichen Angelegenheiten, sondern auch namentlich gegen die ihr zu­

gemuteten schweren Auflagen, und durch die Bitte um Erleichterung 

in denselben, verstimmt worden zu sein, und macht daher in den beiden 

den Deputirten am 24 März und 25 Aprill gewährten Audienzen sei­

nem Unmuth in sehr derben, rücksichtslosen Worten Lust, ̂ er sehr um­

ständliche Bericht der Deputirten über den letzten Empsang hat sich in 

den alten Protokollen des esthländischen Oberlandgerichts erhalten. Er 

bietet einen so interessanten Beitrag zur Schilderung jener Zeit und des 

großen Schwedenkönigs, daß es uns gestattet sein mag ihn hier wort­

getreu wiederzugeben, um so mehr als er bis hierzu noch nicht durch den 

Druck veröffentlicht worden ist^) 

„Nachdem bei den Herrn Reichsräthen wir keine andere Erklä­

rung zu verhoffen gehabt, haben wir Gelegenheit gesucht Seine Kö­

nigliche Majestät persönlich zu reden, ob keine Linderung in dem einen 

„oder andern zu erlangen, auch daß S. M. aus die Gravamina sich 

„gnädigst erklären möchten, anzuhalten; haben also den 25 Aprill zu 

„Schloß im Vorgemach ausgewartet, bis wir durch Herrn Peter Ba-
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„ner zu S. M. in die Kammer geführt worden, allda wir bleich und 

„roth, ja zitternd vor S. M. stehen müssen, indem S. M. solch eine 

„scharfe und heftige Rede gehalten, uns auch solche Werke, Laster und 

„Untugend unserer Landsleute vorgeworfen, daß kein Hund (wie man 

„sagt) ein Stück Brods von uns hätte nehmen mögen, und haben S. M. 

„wohl zugegeben daß die Tiefländer^ gute Soldaten wären, aber solche 

grobe, tölpische, unvernünftige Leute dabei, als unter der Sonne möch­

ten gefunden werden. Weiln aber S. M. mit solch brennendem Zorn 

„beladen, so heftig geredt und über uns ausgefahren, die ganze Land­

schaft und uns, im Beisein der sämmtlichen Reichsräthe, ganz vernich­
tet, als verständen wir nicht was zu unserem Besten dienet, und wä­

ren etzliche unter ihnen, die ihm einreden wollten, aus denen woll­

ten Sie Rappierscheiden aus machen; — „Ihr seid wie die Thall-

„kerle, die pochten auch auf ihre Freiheit und setzten es auf Schlagen 

„und Schnauben, und wollten' keine Noth ansehen, aber ich habe sie 

„gedemüthiget, daß ich sie um den Finger winden möchte; ebenso muß 

„ich es mit Euch machen, es wird sonst ehe nicht gut; — darauf 

„wir in aller Demuth, so viel möglich, Ritter- und Landschaft ver­

antwortet, und nach vielen heftigen Worten haben S. M. uns ge-

„ fraget: woher wir das Herz genommen, daß wir uns dürften mit 

„einer nichtigen und verdrießlichen Instruction hin zu Ihm begeben, 

„da wir ganz keine Vollmacht etwas einzugehen hätten, ausgenommen 

„wegen der Licenten, welche königliche Regalia betreffen, — Ihm den 

„Mund damit zu schmieren, die uns nichts angingen damit zu thun 

„oder zu lassen, und dazu noch Linderung mit großer Protestation be­

gehrten; Er sehe uns und die Stadt nicht sür gut an, daß wir ihm 

„solches vorschreiben sollten; wir sollten den Zoll in dem Sunde erstlich 

„verbieten und darnach Ihm, was er in seinen Häsen thun sollte. Es 

„hätten die Landräthe vor diesem an ihn geschrieben, und um gnädige 

„Abwartung bis zu Ankunft ihrer Abgefertigten gebeten, und daß die­

selben mit genügsamer Vollmacht zu tractiren abgeschickt werden soll­

ten; nun sehe man wohl, was sie vor Vollmacht hätten, wie sie Ihn 

*) Die Schweden nannten Esthland von herrmeisterlichen Zeiten her schlecht­

weg Livland. 
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„im Lande betrogen und vorgelogen hätten, ja seine Eommissarien, geist­

liche als weltliche, Hönisch abgefertigt; als wären wir nun auch zum 

„Ueberfluß kommen Ihn weiter freventlich zu vexiren und eine Nase 
„anzudrehen, ja ihn nur schlecht auf die lange Bank zu leiten, unsrem 

„bösen und alten Gebrauch nach." 
„Worauf wir denn unterthänigst geantwortet: die große Notb 

„und unleidliche Bedrängniß, da unser armes Vaterland und Lands-

„leute mit beladen, hätte uns gezwungen ganz getrost zu S. K. M. 

„uns zu begeben, in Betrachtung daß wir je und allewege ganz getreue 

„Unterthanen, ein gutes Gewissen und, Gottlob, für unfern König und 

„Herrn nicht Ursach zu scheuen hätten; vielweniger hätten die Landräthe 

„und gemeine Ritterschaft bedenken können, noch verhofft, daß S. K. M. 

„solche Licenten zu Seinen königlichen Regalien ziehen würden, sondern 

„sie sich gänzlich eingebildet, daß solches alles, wie die andern Aufla­
gen, nur zur Ungnade uns auf den Hals wäre gelegt worden, und 

„dabei demüthig gebeten im Namen der Landschaft, alldieweiln es den-

„noch die Ritter- und Landschaft heftig drücken thäte, Sie wollten's so 

„übel nicht aufnehmen, sondern vielmehr die große Beschwer, damit das 

„arme Land überhäufst, gnädigst abHelsen, oder S. K. M. würden bald 

„ein wüstes Land und viel arme Leute vor die Thür kriegen." 

„S. K. M. gaben uns viel Teusel, wir sollten das Maul hal­

lten, wir wären in dem Grade der Reichsräthe nicht, daß wir Ihm ein-

„reden oder etwas zu Gemüth führen dürften" 

„Antwort: Wir wären dennoch S. M. geschworne und getreue 

„Unterthanen, auch unsrem Vaterlande mit Eide verbunden; wir mün-

„ten solchen Verderb S. M. klagend vortragen, thäten wir's nicht, so 

„wären wir Betrüger S. M. und auch unsrer selbsten" 

„S. K. M: Ja, Ihr Meutmacher, -— der den Vater nicht hö­

ren will, der muß den Stiefvater nicht hören, und hätte ich das ge-

„wußt daß Ihr so grobe Leute wäret gewesen, Ich Euch den Teusel 

„aus den Kopf gegeben, keine Privilegia oder Confirmation. Ihr kla­

get wohl Euren rnorbum, aber die eni-a solchem vorzukommen achtet 

„Ihr nicht; was meinet Ihr? Ibr habet eines Gleichen zu agiren, oder 

„daß Ihr einen Landesfürsten babt? Nein, Ihr habet einen König, da-

„mit Ihr schaffet, Ich weiß wohl, was davon kommen kann, daß Unter-
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„thanen sich unterstehen mit ihrem Herrn zu disputireu; dar soll es 

„nicht kommen; was ich begehre, will ich zu solgen gehalten haben, und 

„will nicht eine Glocke ohne Knöppel sein. Was sind Eure leichtfer­

tige 20,000 Thaler, da Ihr so viel Klagens von machet, stecket sie an 

„einen andern Ort; es thut mir wohl ein Socken*) so viel; soll ich 

„denn nichts mehr von Euch haben, als Prachergeld? Mit aller Billig­

keit habe ich das Burglager aus Euch geleget, wollte wünschen, daß es 

„zehnmal mehr wäre, denn solche obstinate Leute muß man also demü-

„thigen, und so Ihr Euch noch nicht bedenket, sollet Ihr besser gede-

„müthiget werden, — und darnebenst solches mit einem hohen Eide 

„bekräftiget. Er wolle einst zu uns kommen, seinen Sitz ein Jahr oder 

„was bei uns haben und uns 4vohl in Gehorsam bringen, ja wohl die 

„breiten Mäuler auskippen, wo nicht anders, wollte er uns mit unsrem 

„eignen rothen Safte weich machen. Auch weiter gesprochen: seid nur 

„versichert, die Unkosten des Landes habe ich wohl auszeichnen lassen, so 

„ich bei Euch gehabt; Ihr sollt es wohl zahlen, und solltet Ihr auch 

, das Land verkaufen. Ja, Ihr meldet in Euren Schriften, Ihr seid 

„liwitg-nsi oder Grenzer, derhalben begehret Ihr man sollte gelinder 

„mit Euch umgehen, oder gebet wohl zu verstehen, Ihr würdet, wo nicht, 

„ein anderes gedenken. Ja, Ihr seid gut Kaiserisch, Euch jucket nach 

„einer neuen Obrigkeit; o! das will ich Euch wohl verbieten; ich will 

„Euch wohl abfallen und laufen lehren, daß Euch die Hälse in den 

„Nacken sollen liegen." 

„Daraus wir in Untertänigkeit geantwortet: Allergnädigster Kö­

nig und Herr, — Eure Königliche Majestät nehme doch unsern Jam-

„mer und Klage so nicht auf; wir sind je und allewege treue Unter­

thanen gewesen, Eurer K. M. nach äußerstem Vermögen Dienste prä-

„stirend. I^irnitanöi oder Grenzer sein wir wohl, Gott sei es geklagt; 

„wie oft sein wir verbrannt, verheeret, all das unsrige gemißt und in 

„das äußerste Elend gesetzt worden; sollten wir denn, gnädigster König 

„und Herr, uns nicht beklagen, noch um Linderung bitten. Sein unser 

„im Lande, die E. K. M. also meinen, — E. K. M. haben Macht 

„sie zu strasen; wir bitten nicht vor solche Leute; allein E. K. M. ver-

/*) Socken, heißt im Schwedischen, ein Kirchspiel, > 
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„schone Ihre getreue Unterthanen. Ob wir wohl arm und bedrungen 

„sein, so soll uns dennoch die Ehre und das getreue unterthänige Herz 
„gegen E. K. M. wohl bleiben. Gott erhalte E. K. M., das könig­

liche Haus und die Krone Schweden! Der Teusel hole den Kaiser und 

„all seinen Anhang!" 
„S. K. M.: — Noch sage ich, wenn ich's nicht selber wüßte, daß 

„Ihr schlichte gute Leute wäret und mich in guten oeeasiorisri, die ich 

„auch wohl alle kenne, gedienet hättet, ich wollte wohl anders mit Euch 

„handeln; muß es vor dieses Mal Eurer Einsalt und Unverstand zu­

messen. Sehet Euch aus ein ander Mal besser vor, sehet zu, wem Ihr 

„trauet und seid vorsichtiger im Schreiben. Das Mal sei es Euch ge­

schenkt, nur daß Ihr Euch balde eines andern bedenket." — Weiter: 

„ja. Ihr begehret auch, daß Euch sollte frei sein einen Superintenden­

ten zu wählen, welches Euch nicht gebühret." 

„Allergnädigster König und Herr, wir bitten drum, und derhal-

„ben, daß E. K. M. spüren, wie gerne wir den Gottesdienst zu sördern 

„gesonnen; aber da solches von E. K. M. nicht angenommen, so ra-

„then E. M. dasür, und es verbleibe in Gottesnamen beim Alten." 

„S. K. M.: — Wir werden wohl wissen, wen wir hinordnen wol­

len; unterdessen sollte man sich bedenken wegen der Kirchenzehnten, 

„und es zu Gottes Ehre wiederum wenden, da man's mit großer See­

lenbeschwer mit Zwang abgewendet hätte." — Daraus wir geantwor-

„tet: solches wäre vor etzliche viel 100 Jahre ausrichtig abgekauset. — 

„S. K. M: Ich sage, werdet Ihr Euch nicht eines andern bedenken, 

„wird es Euch nicht wohl gehen, ja das Land wird Euch ausspeien und 
„gänzlich vermaledeyen, etc. etc. 

„Nachdem sich der König hieraus gegen die Deputirten über die 

„ Schießen *) und Posthäuser, über die Schwedischen und Finnischen Bauern 
„(wer sie leibeigen machte, den wolle er wiederum, wenn Klag vorhan­

den, selbst leibeigen machen, und einem andern zum Exempel die Nase 

„und Ohren abschneiden lassen, — und was der Worte mehr gewesen; dar-

„aus dann genugsam geantwortet) so wie auch über die Schneider und 

„Handwerker ausgelassen hatte, — hat S. K. M. ganz gnädiglich ange-

So nannte man die zu den Posthäusern ausgeschriebenen Bauerpferde. 
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„fangen Seine Wohlmeinung gegen uns zu erklären, des Reichs und 

„S. M. selbsten große Beschwer angezogen, welche Sie, Gott sollte Sein 

„Zeuge sein, nicht zur Vermehrung Ihres Reiches führen thäten, allein 

„zum Gedeih der wahren Kirche und Ihrer Unterthanen Besten, denn 

„es nunmehr nicht dem Leibe, sondern der Seele anginge. Sie woll­

ten auch gerne in Frieden und Ruhe bei Ihrem Gemahl im Reiche 

„bleiben, dankten auch Gott Sie hätten so viel von Ihren Unterthanen 

„und Bergwerken einbekommen, daß Sie ja nicht benöthigt wären Ihren 

„armen Unterthanen einige Bürde und Beschwer aufzuerlegen. Nun 

„wären wir ja nimmermehr so unverständig und schlecht, daß wir nicht 

„sehen, wie es in der Welt rund herum zustände, ja wie hart er zuge­

setzt würde, ja bald aus allen Seiten sich zu keinem zu verlassen hätte, 

„als aus den lieben Gott, seine gerechte Sache und auch seine getreue 

„Unterthanen; wäre gewiß, Gott würde ihn nicht verlassen." 

„Weiter zu uns gesprochen: wir beklagten uns wohl sehr unsrer Ar-

„muth und Unvermögenheit, er müßte es auch selber bekennen, wüßte auch 

„wohl den swturn unsres Landes, nichts desto minder könnte Er es nicht 

„ändern. Er schonte ja seinen eigenen Königlichen Leib nicht, hätte uns 

„wohl gemeinet, hätte auch unsere Grenzen erweitert, daß man gleichwohl 

„nun mehr als zuvor sicher in unsrer Armuth leben könnte. Gott solle Sein 

„Zeuge sein, S. K. M. wollten lieber unsres Klagens nach die schlechte 
„Traetamenten in unsren armen Riegen vor Lieb nehmen, und einem an-

„dern dies Beschwer gönnen, die er mit großer Unruhe tragen müßte, wenn 

„es nur allein zur Ehre Gottes, der wahren Kirche zu Frommen und zum 

„Ausnehmen seines Reiches und Ländern gereichen möchte. — Weiter ge­

sprochen: Er wollte von Gott wünschen, daß alle unsre Mitbrüder vor 

„ihm und unter seinen Augen stünden, als würden sie des großen Be-

„schwers halber Leid tragen. — Darauf haben S. K. M. einen Eid gethan, 

„so wahr er gedächte ein Kind Gottes zu werden, wollte Er uns nicht 

„mehr auslegen, als wir ertragen könnten, und wo Er unser, Seiner 

„Unterthanen, Verderb suchte, sollte Gott geben, daß der Dritte ihm 

„den Tod thäte. — S. M. weiter gesaget: wüßte wohl, daß wenn man 

„nun hinkäme, man sich würde Seiner beklagen, auch Urtheils genug 

„würden gefällt werden von unvernünftigen Tölpeln unsers Mittels, 

„die weder Gott noch ihre Landräthe respectiren, als die wilden Thiere 
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„blerreten, und doch nicht weiter als ein Wahnsinniger betrachten, was 

„an Hülfe und Zusteuer bei Zeit, ehe es zu spät, gelegen sei. Alsdann, 
„wann's zu spät, würde man ihn gern aus der Erde kratzen wollen, 

„und alsdann endlich erfahren, was an einer getreuen, guten Obrigkeit 

„gelegen. Nun aber wüßten S. K. M. kein besser und süglicher Mit­

tel bei uns, ohn unser Verderb, diesem beschwerlichen Werk mit beizu­

bringen, als den kleinen Zoll, denn wer wenig hätte, gebe aus wenig. 

„Er hätte bald nichts mehr im Lande, gebe gern, und die Er nicht ge­

geben hätte, denen so es verdienet, wollte Er noch geben; es gingen 

„noch etzliche von unsern Landsleuten S. M. Treppen auf und nieder, 

„— sie sollten auch nicht ungetröstct wegreisen; man sollte doch Ihm 
„auch was gönnen, etc. etc. 

„Die Deputirten machten hierauf Einwendungen wider die Ein­

führung des kleinen Zolls und namentlich des Mühlenzolls, die aber 

„von dem Könige nicht berücksichtigt wurden. 

„Daraus S. M. uns hoch vermahnet und heftig in gebunden, 

„solches sämmtlichen Landräthen vorzutragen, daß das Landgericht we­

gen des Mannrichters und seiner Beisitzer besser bestellet werde, daß 

„man mit den Eriminal- und Halssachen nicht so liederlich und nach­

lässig umgehe, ja gute Aufsicht auf alle Fälle, so sich leider vielmals 
„zutragen, zu Lande habe; daß auch die Gerichts- und Landtage wie­

derum in rechten Gebrauch gebracht, daß auch viele sodomitische Sünde, 
„oftmals unter der Bauerschaft begangen, mit Fleiß erkundet und ge­

ltraset, aus die Kirchen gute Aufficht habe, Teutfchen und die Bauern 

„zu Gottes Furcht halte, von aller Bosheit und heidnischen Werken mit 

„harter Strafe abmahne und auch christlich mit ihnen umgehe; auch 

„die Priester ihre Nothdurst überkommen lasse, damit sie nicht, wie sie 
„klagen, das armselige Bettelbrod essen müssen. — Ja, S. K. M. wei­

ter gesaget, wann nur zur Ehre Gottes etwas gegeben, so könnte man 

„gute Discipliu, Kirchen und Schulen in gute Ordnung bringen; ohne 

„das würden wir wenig mit dem Kloster prosperiren. Ich hätte auch 

„einen Sohn, wollte ich nicht gerne, so viel möglich, an ihn wenden, 
„daß er nachmals Gott und Leuten dienen könnte!" 

„Darnach S. K. M. angefangen: Landrath Jürgen Maydell 
„und ^lousisur Dellwig, saget doch Eure Meinung wegen Eurer Lands-
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„leute. Wollt Ihr denn in solcher Verstocknng bleiben, habet Ihr denn 

„Lust zu Unlust, laßt doch hören, was doch die Erklärung Eures Ge-

„müths deshalben sei; was dünket Euch?" 
„Antwort: Wir bitten E. K. M. ganz demüthig, wir wissen hier 

„nichts vor diesmal auszuantworten, weiln wir hierum nicht abgefertigt 

„sein." 
„S. K. M.: Ich will Euch Vollmacht und Instruction mitgeben, 

„daß Ihr selbsten mit Euren Verwandten tractiren mögt." 
„Antwort: Wir bitten E. M. um Gottes Willen, Er wolle uns 

„damit verschonen; das kann und will uns nicht gebühren. Wir wol­

len solches alles E. K. M. armen Unterthanen vortragen, und hoffen 

„sie werden sich also erklären, was ihnen möglich ist, zu erreichen." 
„S. K. M.: Ja, möglich! Nein, nicht länger so! Es muß ein Ge­

wisses sein." — — Auch viel andres von bösen Gebräuchen, Erziehung 
„der Jugend, insonderheit der Weibsbilder, daß sie böse Sitten hätten 

„und sich nicht zu schicken wissen; ja von Bosheit und was mehr. Da 

„dann der Gebühr nach, aus geantwortet. 
„Nachdem die Deputirten noch den König um eine Erklärung und 

„Resolution aus die Beschwerde wegen des Burglagers gebeten, und sich 

„über die Schließung des Korns beklagt hatten, — sagt S. K. M. am 

„Schluß: 
„Nun Ihr lieben Herren Liefländer, als alte Erbjunker laßt mich 

„doch auch etwas rathen, achtet mich dennoch gleich Euerm Herrmeister, 
„wo nicht mehr!" 

„Weiter S. K. M. gesprochen: Sehet, da Ihr Euch bei Zeit noch 

„wohl erkläret, will ich noch das thun, weiln Euch der Roßdienst schwer 

„ankommt, das kann ich Euch wohl ein Jahr drei oder vier nachgeben, 

„und Euch mehr in Königlichen Gnaden gewogen sein, unsre Person 

„auch bei höchster Ungnad und Verlust Unsrer Wohlfahrt." 

„Solches den Herren Landräthen und sämmtlicher Ritterschaft vor­

zutragen auferleget, auch daß man förderlichst wiederum an Ihn sollte 

„abfertigen, oder daß wir Relation auf alles Ihm thäten, fo nähme 

„er uns entschuldiget. Nehmen wir an, seine Gnade, — gut; wo nicht, 

„so müßte er uns wohl eine Weile in unsrem Muthwillen und altem 

„Sohde sieden lassen; gäbe Gott aber eine andere Zeit, Er wollte es 
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„uns, wo Er ein König, in Ehren doppelt zu Hause bringen. — Zum 

„Abschiede: S. K. M. zweiselten nicht, wir würden dennoch seinem gnä­

digen Willen nachkommen. 
„Wir, S. K. M. gesegnet und ganz unterthänig gebeten, S. K. 

„M. wollten unsrer armen Liesländer gnädigster König sein, allen ge­

faßten Zorn gnädigst fallen lassen, und uns arme Leute unter Ihrem 

„Schutze in Gnaden lassen besohlen sein. — S. K. M. uns auserlegt: 

„den Herren Landräthen sämmtlich, auch der ganzen Ritterschaft Sei­
ten Königlichen gnädigen Gruß zu vermelden, ja uns vielmal wie­

derum gesegnet, in der Thüren uns noch in gebunden alles wohl zu 

„verrichten, Ihn janicht weiter zum Zorn bewegende, ganz beweglich 

„auserlegt^^ 
"""" "^Nachdem König Gustav Adolph, inmitten seiner großen Kriegs­

unternehmungen, am ^ November 1632 in der Schlacht bei Lützen 

den Tod gesunden, erging von der schwedischen Regierung an die sämmt­

liche esthländische Ritterschaft eine Einladung zur Feier seines Leichen­

begängnisses. Landräthe, Ritter- und Landschaft erwählten in Folge des­
sen am 3 Mai 1634 zu einer Delegation nach Stockholm die Land­

räthe Eberhard' Bremen zu Rumb und Pickser, Jürgen Maydell zu 

Wredenhagen und Otto von Uexküll aus Padenorm, den Ritterschaft-/ 

Hauptmann Otto von Uexküll auf Fölix, nebst dem Secretair Kasparx 

Meyer. Zugleich ward ihnen der Auftrag ertheilt, um die Konfirma­

tion der alten Privilegien nachzusuchen und den zwischen dem Gouver­

neur Philipp Scheding und den Landräthen, so wie der Ritterschaft ent-! 
standenen Zwist beizulegen. Die Deputirten reisten am 26 Mai ab,^ 

und kehrten erst am 6 September nach Reval zurück. 

Von der sonstigen öffentlichen Thätigkeit Jürgen Maydell's wäh­

rend seiner zwanzigjährigen Amtsführung als Landrath, zeugen mehre 

^ bis hierzu erhaltene Urtheile des esthländischen Landesraths, und außer­

dem kommt er. in verschiedenen Urkunden, bei Verträgen, Grenzreguli-

rungen und als Zeuge bei Gutsverkäusen vor, so wie er auch 1624 
als einer der Vormünder des Großsohns Otto Uexküll 's von Kosk ge-/ 
nannt wird.) > 

Unter diesen Actenstücken befindet sich ein Urtheil wegen Zau­
berei, welches am 23 Juli 1632 in Padenorm gefällt ward, wohin auf 
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Ersuchen des Landraths Otto von Uexküll zu Padenorm, die hierzu be­

stellten Richter, Johann Derseld von Klosterhos, Landrath Jürgen May­

dell von Wredenhagen und der Mannrichter Christoph Kmse^Mn Wr-

riel sich begeben hatten.^ Es betras einen, wegen Zauberei berüchtigten 

Äaüer mit Namen Tint Hans, aus dessen Landstück, da er davon ent­

laufen war, man den Bauer Wasfa Hans gesetzt hatte, von welchem 

Tint Hans nach seiner Rückkehr, laut Zeugniß mehrer Leute zum öf-
tern gesagt hatte, er werde nicht lange auf dem Lande bleiben. Als 

darauf Wassa Hans krank geworden, und man Tint Hans an seine 

Worte erinnert, hatte dieser unverholen gesagt, der Kranke sei „sür einen 

Bären gelausen" und geschossen worden, daher seine Krankheit. Nach­
dem der Kranke gestorben, hatte man ihn besichtigt, aber keinen einzi­

gen Schuß oder Mahlzeichen an ihm gesunden. Des Tint Hans gleich­
namiger Sohn, der einiger aus den Todten bezüglichen, verfänglichen 
Aeußerungen beschuldigt wurde, läugnete diese ab, bekannte aber, daß 

sein Vater ihm gesagt habe: er wisse selbst nichts davon, aber das habe 
er gethan, daß er 1602 einen Bauern seines Herrn, Luygke Hans, der 

ihm Fleisch gestohlen, durch einen lettischen Bauern bezaubern lassen, 
worauf er auch gestorben sei. Der Vater Tint Hans gestand solches ge­

than und dem lettischen Kerl ein Stück Brod gegeben zu haben, er 

selbst aber wisse nichts Böses, etc. etc. — Das Urtheil lautete: der alte 

Tint Hans könne laut Gezeugniß nicht freigesprochen werden, sei ge­

fänglich einzuhalten bis der Herr Landrath (Uexküll) einen Scharfrich­

ter holen, ihn mit dem Wasser proben, auch „der Schärfe anstrengen" 

lasse; was alsdann das Bekenntniß weiter sein werde, solle ausgezeich­

net, und er zum Tode des Feuers gebracht werden, von Rechts wegen. ^ 

Am 20 Februar 1637 errichtete Jürgen Maydell zu Tockumbeck 

sein Testament, von welchem leider nur folgender Paragraph bekannt 

ist. — „Zum 8-ten ist auch mein Part in das Gut Rehps, im Lais-

„schen Kirchspiele belegen, welches Moritz Gerstorff itzo inne hat. Es 
„hat mir auch Seelige Wilhelm Wrangel, sowohl als Michel Engel­

hardt, ihr Part in Rehpß verehret laut ihrer Gezeugniß, in meiner 

„Brieslade zu finden; muß von meinen Kindern gefordert werden und 

„sämmtlichen zu gleichem Theile gehn. Die Rehpssche Briefe habe ich 
„dem alten Gerstorff zu treuer Hand geliefert, laut seines Beweises in 
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„meiner Brieflade zu finden; weil wir alle unser Siegel und Briese 
„damals zu Riga und Dörpt zeigen müssen, hat also die Briese nebst 

„der Confirmation, so der Gerstorff, den sämmtlichen Erben, zum Be­

esten gefordert, bey sich behalten." 
Er starb bald darauf, am 22 Juli 1637, und ist in der Kirche 

zu Goldenbeck beerdigt worden, wie sein Grabstein es ausweist. Erst 

im I. 1853, als die sehr alten, baufälligen Bänke im Chor der Kirche 

zu Goldenbeck weggeschafft wurden um durch neue ersetzt zu werden, 

entdeckte man unter denselben, nebst anderen Grabsteinen, auch den Jür­

gen Maydell's, der zuerst sichere Kunde über sein bis dahin unbekann­

tes Sterbejahr brachte. 

Wir sügen hier eine Zeichnung dieses Steines bei, aus dem die 

verhältnißmäßig seine und vollendete Sculpturarbeit eines nicht unge­

schickten Meissels bedurft hat. Das Wappen der Mutter des Landraths, 

gebornen von Schneideck, so wie die Unterschrift dazu, sind leider im 

Lause der Jahrhunderte von den Kirchengängern abgenutzt worden, so 

daß davon nichts mehr zu erkennen ist, als zwei aus dem Helme her­

vorragende Flügel. Es ist dies um so mehr zu bedauern, als das Wap­

pen dieser wol schon ausgestorbenen Familie unbekannt und in keinem 

deutschen Wappenbuche zu finden ist. Auch das Wappen der Schwieger­

mutter Maydell's, einer Anrep, ist sehr unkenntlich, in der Zeichnung aber 

vollständig dargestellt worden. Aus Anordnung der Familie wurde der 

Stein, um ihn vor fernerer Abnutzung zu bewahren, ausgehoben und an die 

Wand der Kirche aufgestellt, um daselbst aus einem Piedestal eingemauert 

zu werden. Die Gruft wurde mit einfachen Quadersteinen zugedeckt. 

Unter den alten Papieren der Goldenbeckschen Kirche befindet sich 

eine Handschrift Jürgen Maydell's, enthaltend Nachrichten über die Fun­

dation der Kirche und über die in derselben befindlichen Leichensteine, 

ferner einen Extract aus dem Lohdeschen Wackenbuche und endlich eine 

Aufzählung der Kirchenstühle, aus welcher zu ersehen ist, daß er aus 

der zum Hause Lohde gehörigen Stelle sür sich, Reinhold Fersen und 

ihre Kinder das Gestühl hat machen lassen, weil seine Güter von die­

sem Hause stammten, und an eben solcher Stelle neben der Kanzel das 

Frauengestühl sür seine Gemahlin, mit deren Namenszuge und der Jah­
reszahl 1628, — die noch jetzt dort ;u lesen sind 


